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1 Einleitung  

Seit den 1970er Jahren werden in Österreich regelmäßig Studien zur sozialen Lage der 

Studierenden durchgeführt. Im Jahr 2002 fand in diesem Rahmen erstmals auch eine 

Zusatzerhebung unter Studierenden mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen statt, deren 

primäres Ziel es war, den Anteil der betroffenen Studierenden zu ermitteln sowie ihre 

Bedürfnisse an die Hochschulen und die Hochschulpolitik zu erfassen (Wroblewski, Unger 

2003). Bei der Folgeerhebung 2006, die erstmals online durchgeführt wurde, wurde die 

quantitative Befragung durch rund 150 qualitative Interviews unter Studierenden, die 

aufgrund ihrer gesundheitlichen Beeinträchtigung mit Schwierigkeiten im Studium 

konfrontiert waren, ergänzt. Durch diese Kombination aus quantitativen und qualitativen 

Informationen konnten die verschiedenen Arten von Beeinträchtigungen, aber vor allem die 

Schwierigkeiten im Studium sowie die von den Studierenden selbst vorgeschlagenen 

Verbesserungen wesentlich detaillierter erfasst werden (Wroblewski, Unger, Schilder 2007).
1
 

Auch im Zuge der aktuellen Sozialerhebung
2
 unter Studierenden an österreichischen 

Hochschulen, die im Sommersemester 2009 durchgeführt wurde, wurde wieder eine 

Zusatzstudie beauftragt. Diese umfasst ebenfalls einen quantitativen Teil, in dem die 

Situation von Studierenden mit gesundheitlichen Beeinträchtigung auf Basis der Online-

Befragung dargestellt wird (siehe Teil A der vorliegenden Studie). Im Rahmen des hier 

vorliegenden qualitativen Teils der Zusatzstudie stand diesmal die institutionelle Sichtweise 

im Vordergrund, d.h. der wahrgenommene Bedarf an Maßnahmen aus Sicht der zentralen 

AkteurInnen an der Universität sowie die Erfahrung mit der Umsetzung von Maßnahmen für 

die Zielgruppe.   

Konkret wurden an 17 ausgewählten Universitäten und an drei Fachhochschulen Fallstudien 

durchgeführt. Diese basieren auf einer Analyse verfügbarer Dokumente (Wissensbilanzen, 

Jahresberichte, Leistungsvereinbarungen, Homepages) und leitfadengestützten Interviews 

mit VertreterInnen der Universitätsleitung, Behindertenbeauftragten, VertreterInnen 

spezifischer Einrichtungen für die Zielgruppe an den Universitäten sowie mit VertreterInnen 

der ÖH.  

Im Rahmen der Fallstudien wird jeweils dargestellt, welche Maßnahmen von der Institution 

für Studierende mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen gesetzt werden, an welche 

Zielgruppe sich diese richten, welche Erfahrungen damit gemacht wurden und inwieweit 

                                                      
1
 Beide Berichte können unter http://www.sozialerhebung.at downgeloaded werden. 

2
 Die aktuelle Sozialerhebung wurde erstmals als "reine" Online-Erhebung durchgeführt, d.h. die Studierenden 

beantworteten den Fragebogen nicht nur im Internet, sondern wurden auch elektronisch per E-Mail zur 

Teilnahme an der Umfrage eingeladen (2006 erfolgte diese Einladung noch mit einem Brief per Post). Durch 

diese Umstellung war es nunmehr möglich alle Studierenden an österreichischen Hochschulen anzuschreiben, 

weshalb der absolute Rücklauf gegenüber den früheren Erhebungen deutlich höher ist. Aufgrund der höheren 

Fallzahlen ist es nunmehr möglich, detailliertere Auswertungen für einzelne Universitäten durchzuführen.  
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Bedarf an weiteren Maßnahmen oder Weiterentwicklungsbedarf für bestehende 

Maßnahmen gesehen wird.  

Der vorliegende Bericht ist wie folgt aufgebaut: Zunächst werden die relevanten rechtlichen 

Rahmenbedingungen und der aktuelle Forschungsstand beschrieben (Kapitel 2). 

Anschließend werden die Ergebnisse der Fallstudien an 17 Universitäten und drei 

Fachhochschulen dargestellt. In Kapitel 3 werden zentrale Themen, die in mehreren 

Fallstudien angesprochen wurden, diskutiert. Dazu zählen u.a. Herausforderungen im 

Zusammenhang mit baulichen Adaptierungen oder die Situation von Studierenden mit nicht 

sichtbaren Beeinträchtigungen. Abschließend werden die wichtigsten Ergebnisse 

zusammenfassend diskutiert und die zentralen Schlussfolgerungen abgeleitet.  

Im Rahmen des vorliegenden Projekts wurde eine Reihe von ExpertInneninterviews geführt. 

Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen InterviewpartnerInnen für ihre Zeit, Kooperations- 

und Diskussionsbereitschaft bedanken. Ohne ihre Unterstützung wäre der Bericht in der 

vorliegenden Form nicht realisierbar gewesen. Unser Dank gilt auch Frau Dr.
in
 Felicitas 

Pflichter für die konstruktive und unterstützende Begleitung des Projekts von Seiten des 

BMWF.  
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2 Hintergrund 

Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen sind eine heterogene Gruppe und nicht 

mit einer einheitlichen Definition fassbar. Daher weichen die Angaben zum Ausmaß der 

Betroffenheit auf Basis unterschiedlicher Datenquellen aufgrund des jeweils anderen Fokus 

der Erhebung voneinander ab. Die aktuellste Befragung der Statistik Austria zum Thema 

ĂMenschen mit Beeintrªchtigungenñ wurde von Oktober 2007 bis Februar 2008 durchgeführt 

und ergab, dass rund jede/r fünfte Befragte eine gesundheitliche Beeinträchtigung aufweist, 

die bereits länger als ein halbes Jahr dauert.
3
 Bei den unter 20-Jährigen betrug der Anteil 

der Menschen mit Beeinträchtigungen 6,2% bei Männern und 4,5% bei Frauen. In der 

Altersgruppe zwischen 20 und 60 Jahren wiesen 16,3% der Männer und 14,7% der Frauen 

eine gesundheitliche Beeinträchtigung auf, was hochgerechnet rund 1,7 Millionen Personen 

betrifft (Leitner 2008). Weiters enthält die EU-Haushaltsbefragung zu den Einkommens- und 

Lebensbedingungen (EU-Statistics on Income and Living Conditions, EU-SILC) Angaben zu 

gesundheitlichen Beeinträchtigungen.
4
 Im Jahr 2006 waren laut EU-SILC etwa 1,6 Millionen 

Menschen in Österreich zwischen 16 und 64 Jahren im weiteren Sinne behindert.  

Die erwähnte Heterogenität der Gruppe der Betroffenen sowie ein Mangel an Wissen und 

Bewusstsein über bestimmte Formen gesundheitlicher Beeinträchtigungen und damit 

verbundenem Unterstützungsbedarf führen zu einer sehr ambivalenten Wahrnehmung von 

Personen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen, wobei in den letzten Jahren eine 

zunehmende Sensibilisierung bzw. Bewusstseinsarbeit festzustellen ist.  

In Österreich kam es insbesondere mit dem Europäischen Jahr der Menschen mit 

Behinderungen 2003 zu einer Sensibilisierung für die Thematik und zur Schaffung zentraler 

rechtlichen Weichenstellungen. So war die Forderung nach einem 

Behindertengleichstellungsgesetz eines der Wahlkampfthemen im Herbst 2002. Das 

Regierungsprogramm 2003 enthielt die Schaffung eines Behindertengleichstellungsgesetzes 

als Regierungsvorhaben. Durch eine Arbeitsgruppe des Sozialministeriums und das Forum 

Gleichstellung
5
 wurde ein Entwurf eines Behindertengleichstellungsgesetzes erarbeitet, der 

im Dezember 2004 im Ministerrat beschlossen werden sollte. Dieser Beschluss wurde 

                                                      
3
 Die konkreten Fragestellungen lauten: ĂSind Sie im Alltagsleben aufgrund einer gesundheitlichen 

Beeintrªchtigung eingeschrªnkt?ñ Und: ĂHaben Sie diese Beeintrªchtigung schon lªnger als ein halbes Jahr?ñ 

Das zugrunde liegende Konzept von gesundheitlichen Beeinträchtigungen ist sehr weit gefasst. Es reicht von 

körperlichen Schädigungen bis zu psychischen Problemen oder Lernbehinderungen.  
4
 Als behindert im engeren Sinn werden im Rahmen von EU-SILC all jene Personen bezeichnet, die eine 

subjektiv wahrgenommene starke Beeinträchtigung bei der Verrichtung alltäglicher Arbeiten angeben, die 

bereits mindestens sechs Monate andauert. Als behindert im weiteren Sinn werden Personen bezeichnet, die 

chronische Krankheiten angeben, aber keine starke Beeinträchtigung bei der Verrichtung alltäglicher Arbeiten 

angeben (BMASK 2008: 9f). 
5
 Das Forum Gleichstellung ist ein Zusammenschluss von ExpertInnen im Gleichstellungsbereich. Das 

gemeinsame Ziel ist die juristische Erarbeitung von umfassenden Behinderten-Gleichstellungsrechten in 

Österreich. Das Forum Gleichstellung hat intensiv an der Gesetzwerdung des Bundes-

Behindertengleichstellungsgesetzes mitgearbeitet. 

http://www.bizeps.or.at/gleichstellung/ag/
http://www.bizeps.or.at/gleichstellung/rechte/
http://www.bizeps.or.at/gleichstellung/rechte/
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wegen regierungsinterner Differenzen jedoch verschoben. Im März 2005 beschloss der 

Ministerrat die Regierungsvorlage zum Behindertengleichstellungsgesetz, das im Juli 2005 

vom Nationalrat verabschiedet wurde und mit 1.1.2006 in Kraft trat.  

Darüber hinaus wurde die öffentliche Aufmerksamkeit auch durch die Angelobung von 

Helene Jarmer geweckt. Mit der Grünen Helene Jarmer wurde im Juli 2009 die erste 

gehörlose Abgeordnete zum Österreichischen Nationalrat angelobt. In diesem 

Zusammenhang wurden medial v.a. die Kosten für die GebärdensprachdolemetscherInnen 

diskutiert ï u.a. in einem Leserbrief in Österreichs auflagenstärkster Tageszeitung (Neue 

Kronen Zeitung vom 25.5.2009). 

Im Folgenden werden ausgewählte Definitionen für Behinderung bzw. gesundheitliche 

Beeinträchtigung vorgestellt sowie kurz auf Veränderungen im Zeitverlauf eingegangen. 

Daran anschließend werden die zentralen rechtlichen Regelungen vorgestellt und die 

relevanten hochschulpolitischen Rahmenbedingungen skizziert.  

2.1 Definitionen 

Wie bereits erwähnt liegen auf Basis der Mikrozensusbefragung der Statistik Austria aus 

dem Jahr 2008 und auf Basis der Erhebung zu den Einkommens- und Lebensbedingungen 

der ÖsterreicherInnen (EU-SILC) Angaben zum Ausmaß der Betroffenheit für Österreich vor. 

Beide Erhebungen orientieren sich an einem medizinischen Begriff von Behinderung, der 

nicht dem Konzept der ĂDisability Studiesñ entspricht (siehe dazu auch Kapitel 2.4).  

In ¥sterreich war lange Zeit ein Begriff der ĂBehinderungñ oder Ăgesundheitlichen 

Beeintrªchtigungñ nicht im Rahmen eines Gesetzes definiert (vgl. BMSG 2003). Traditionell 

standen Menschen, die durch ihre Teilnahme an Kriegen Ăinvalideñ wurden, im Zentrum 

rechtlicher Regelungen und staatlicher Transferansprüche (v.a. vom 

Invalidenentschädigungsgesetz 1919 bis zum Kriegsopferversorgungsgesetz 1957). Ziel war 

es, diese Zielgruppe durch rehabilitative Maßnahmen und finanzielle Unterstützung wieder in 

die Gesellschaft einzugliedern. Menschen, die mit einer Behinderung geboren wurden, fielen 

anfangs aus der Gruppe der Anspruchsberechtigten heraus. Dies galt ebenso für Frauen mit 

Behinderungen. Der Kreis der Anspruchsberechtigten wurde erst im Laufe der Zeit erweitert 

(Naue 2009: 279). Erst mit dem Invalideneinstellungsgesetz 1969 wurde der Grundsatz der 

Finalität eingeführt, d.h. dass die Begünstigungen des Gesetzes für alle Menschen mit 

Behinderungen Geltung hatten, unabhängig von Art und Ursache der Behinderung (BMSG 

2003: 18).  

Mit dem Bundesbehindertengesetz (BBG), das 1990 in Kraft trat, wurde erstmals gefordert, 

eine Definition von Behinderung in das Gesetz aufzunehmen. Im Zuge dieser Diskussion 

wurden zwei Definitionen erarbeitet (BMSG 2003: 9): 
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ĂBehinderte Menschen sind Personen jeglichen Alters, die in einem lebenswichtigen sozialen 

Beziehungsfeld körperlich, geistig oder seelisch dauernd wesentlich beeinträchtigt sind. 

Ihnen stehen jene Personen gleich, denen eine solche Beeinträchtigung in absehbarer Zeit 

droht. Lebenswichtige soziale Beziehungsfelder sind insbesondere die Bereiche Erziehung, 

Schulbildung, Erwerbstªtigkeit, Beschªftigung, Wohnen und Freizeitgestaltung.ñ  

ĂBehindert sind jene Menschen, denen es ohne Hilfe nicht mºglich ist, geregelte soziale 

Beziehungen zu pflegen, sinnvolle Beschäftigung zu erlangen und auszuüben und 

angemessenes und ausreichendes Einkommen zu erzielen.ñ  

Mit der Schaffung des Bundesbehindertengesetzes (BBG) wurde im Jahr 1990 versucht, 

bestehende gesetzliche Bestimmungen das Behindertenwesen betreffend in einem 

umfassenden Behindertengesetz zusammenzufassen. Mit dem BBG wurde auch ein 

einheitlicher Behindertenpass auf Bundesebene für alle jene Menschen eingeführt, die ihren 

gewöhnlichen Aufenthalt in Österreich haben und bei denen ein Grad der Behinderung von 

mindestens 50% festgestellt ist. D.h. das BBG orientiert sich eindeutig an einem 

medizinischen Begriff der Behinderung. Diese Definition ist eingebettet in ein Verständnis 

von Behinderung, das auf Defizite, Mängel und Normabweichungen behinderter Menschen 

fokussiert.  

In den Folgejahren wurde zunehmend versucht, einen integrativen Ansatz zu 

implementieren. So wurde z.B. 1992 ein Behindertenkonzept vorgelegt, das die umfassende 

Eingliederung behinderter Menschen in möglichst alle Lebensbereiche als Ziel festschreibt. 

Ein konkretes Beispiel ist die Einführung des integrativen Unterrichts durch das 

Schulreformpaket 1993.  

Damit bestehen auch Anknüpfungspunkte an die internationale Entwicklung, wie z.B. 

Diskussionen im Rahmen der Weltgesundheitsorganisation (WHO)
6
 oder der Vereinten 

Nationen (UN), die sich zunehmend an einem Modell der gleichberechtigten Teilhabe 

behinderter Menschen an allen gesellschaftlichen Bereichen orientieren (vgl. Naue 2009).  

Im Rahmen der 2006 verabschiedeten und von Österreich 2007 ratifizierten ĂUN-Convention 

on the Rights of Persons with Disabilitiesò wird Behinderung wie folgt definiert (Artikel 1): 

ĂPersons with disabilities include those who have long-term physical, mental, intellectual or 

sensory impairments which in interaction with various barriers may hinder their full and 

effective participation in society on an equal basis with others.ò Behinderung ist also nicht 

                                                      
6
 Die WHO forciert seit den 1980er Jahren eine international einheitliche Definition von Behinderung, wodurch es 

in fast allen industrialisierten Ländern zu einem normativen Angleichungsprozess gekommen ist, auch wenn die 

gesellschaftliche Stellung von Menschen mit Behinderung und ihre Lebensbedingungen von der jeweiligen 

Normen- und Wertestruktur einer Gesellschaft abhängt. Beispielsweise wurde die ĂInternational Classification of 

Impairments, Disabilities and Handicapsñ aus dem Jahr 1980 weiterentwickelt und im Mai 2001 von der 

Vollversammlung der WHO als ĂInternational Classification of Functioning Disability and Healthñ angenommen. 
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naturgegeben oder eine objektiv eindeutig feststellbare Beeinträchtigung, sondern ein 

kulturelles und gesellschaftliches Differenzierungsmerkmal.  

2.2 Rechtliche Rahmenbedingungen  

2.2.1 Europäische Union  

Im Jahr 2000 wurde eine EU-Richtlinie (Beschäftigungsrahmenrichtlinie) erlassen, die 

mittelbare und unmittelbare Diskriminierungen sowie Belästigungen und Anweisungen zur 

Diskriminierung aufgrund der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters 

oder der sexuellen Ausrichtung untersagt. Darüber hinaus enthält sie spezielle 

Bestimmungen zur Förderung der Gleichbehandlung behinderter Menschen. So müssen 

z.B. Bildungsträger angemessene Vorkehrungen für Menschen mit Behinderungen 

vorsehen. Die nationale Umsetzung dieser Richtlinie erfolgte in Österreich für den 

Behindertenbereich durch das sogenannte Behindertengleichstellungspaket 2005, das eine 

Novelle des Behinderteneinstellungsgesetzes und eine Novelle des 

Bundesbehindertengesetzes sowie die Verabschiedung des Bundes-

Behindertengleichstellungsgesetzes umfasst.  

Die EU-Strategie zur Verbesserung der Chancengleichheit für Menschen mit 

Behinderungen, wie sie im EU-Aktionsplan zugunsten behinderter Menschen 2004-2010
7
 

formuliert ist, baut auf drei Säulen auf:  

(1) Rechtsvorschriften und Maßnahmen der EU zur Bekämpfung von Diskriminierungen 

(Antidiskriminierungsrecht) 

(2) Beseitigung von Barrieren in der Umgebung, die behinderte Menschen davon 

abhalten, von ihren Fähigkeiten Gebrauch zu machen (Zugänglichkeit und 

Barrierefreiheit) 

(3) Einbeziehung von Behindertenfragen in das breite Spektrum der 

Gemeinschaftsstrategien, die eine aktive Eingliederung von Menschen mit 

Behinderungen erleichtern (Disability Mainstreaming).  

Menschen mit Behinderungen stellen auch in der aktuellen ESF-Programmperiode (2007-

2013) eine zentrale Zielgruppe für Interventionen dar. Im Rahmen von ESF-Schwerpunkt 3a 

werden als Zielgruppe u.a. Jugendliche mit einer körperlichen, seelischen, geistigen oder 

einer Sinnesbehinderung, die ohne Unterstützung keinen Arbeitsplatz finden oder behalten 

würden, sowie Menschen mit schweren Beeinträchtigungen, die ohne Unterstützung nicht in 

das Erwerbsleben integriert werden können bzw. eine Schul-, Berufs- oder 

Hochschulausbildung absolvieren können, genannt. Die Zielgruppendefinition ist relativ weit 

                                                      
7
 Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, den Europäischen Wirtschafts- und 

Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen - Chancengleichheit für Menschen mit Behinderungen: Ein 

Europäischer Aktionsplan (KOM/2003/0650 endg.) 
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gefasst, d.h. es werden auch lernbehinderte sowie sozial und emotional schwer 

beeinträchtigte Jugendliche explizit erwähnt.  

2.2.2 Österreichische Regelungen  

Eine zentrale Rolle für den Hochschulbereich spielt das Bundes-

Behindertengleichstellungsgesetz (BGStG; BGBl. I Nr. 82/2005), das mit 1.1.2006 in Kraft 

getreten ist. Ziel des Gesetzes ist es, die Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen 

im täglichen Leben zu beseitigen oder zu verhindern und ihnen dadurch eine 

gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe sowie eine selbstbestimmte Lebensführung zu 

ermöglichen. In §3 wird Behinderung definiert als Ădie Auswirkung einer nicht nur 

vorübergehenden körperlichen, geistigen oder psychischen Funktionsbeeinträchtigung oder 

Beeinträchtigung der Sinnesfunktionen, die geeignet ist, die Teilhabe am Leben in der 

Gesellschaft zu erschweren. Als nicht nur vorübergehend gilt ein Zeitraum von mehr als 

voraussichtlich sechs Monaten.ñ 

Diese breite Definition des Behindertenbegriffs wurde in Anlehnung an die entsprechenden 

Regelungen des deutschen Behindertengleichstellungsgesetzes sowie des ĂDisability 

Discrimination Act" aus Großbritannien bzw. des US-amerikanischen ĂAmericans with 

Disabilities Actñ bewusst gewªhlt.
8
 

Kernelement des Diskriminierungsschutzes ist die Möglichkeit, Ansprüche auf Ersatz des 

durch eine Diskriminierung erlittenen materiellen oder immateriellen Schadens geltend zu 

machen. Laut BGStG kann auch eine bauliche Barriere eine Diskriminierung darstellen. Da 

der Abbau baulicher Barrieren oftmals mit erheblichen finanziellen Aufwendungen 

einhergeht, wurde eine Übergangsfrist bis 31.12.2015 festgelegt.  

Einer gerichtlichen Geltendmachung von Ansprüchen hat ein zwingendes 

Schlichtungsverfahren beim Bundessozialamt vorauszugehen, d.h. eine Klage ohne 

vorherigen Schlichtungsversuch ist unzulässig. Laut BMASK (2008: 89f) wird das 

Schlichtungsverfahren in der Praxis als niederschwelliger Zugang zum Recht gut 

angenommen und damit hat sich das Bundessozialamt als zentrale Anlaufstelle in Sachen 

Diskriminierungsschutz für Menschen mit Behinderungen erfolgreich positioniert. 

Der Bund hat sich nach §8 BGStG dazu verpflichtet, für die von ihm genutzten Gebäude bis 

zum 31.12.2006 nach Anhörung der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation 

(ÖAR) einen Etappenplan für die Beseitigung baulicher Barrieren zu erstellen. Für die 

                                                      
8
 Bei der Formulierung des BGStG wurde an mehreren Stellen ein Bezug zum ĂAmericans with Disabilities Actñ 

(ADA) hergestellt, der 1990 verabschiedet wurde und  als Meilenstein der Anti-Diskriminierungsgesetzgebung 

gilt. Referenzen wurden ebenfalls zum Schwedischen Modell der ĂPersºnlichen Assistenzñ gezogen. Ziel dieser 

Politik ist ein De-Institutionalisierungsprozess, d.h. die tatsächliche Integration von Behinderten in den sozialen 

Alltag. 
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Evaluierung bestehender Objekte haben das BMWA und die ÖAR eine Checkliste erarbeitet, 

die auf der ¥NORM B 1600 ĂBarrierefreies Bauen ï Planungsgrundlagenñ basiert.  

Im Jahr 2008 wurde das Behindertengleichstellungsgesetz (BGStG) novelliert. Dabei wurde 

u.a. der Mindestschadenersatz bei Belästigung von 400ú auf 720ú angehoben und die 

Verjährungsfrist für die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen aus Belästigung 

verlängert (von sechs Monaten auf ein Jahr).  

2.3 Hochschulpolitische Rahmenbedingungen 

Das Universitätsgesetz 2002 sieht unter den leitenden Grundsätzen die besondere 

Berücksichtigung der Erfordernisse von behinderten Menschen vor (UG 2002 §2.11). 

Studierende haben u.a. bei länger andauernder Behinderung das Recht auf abweichende 

Prüfungsmethoden (§59)
9
 oder Erlass der Studienbeiträge (§91).

10
 Wie die Universitäten 

diese Bedürfnisse konkret berücksichtigen, d.h. welche Maßnahmen sie konkret setzen, liegt 

in ihrem autonomen Entscheidungsbereich. Die Leistungsvereinbarungen wie auch die 

Tätigkeits- und Leistungsberichte der Universitäten zeigen, dass die Unterstützung 

gesundheitlich beeinträchtigter Studierender sehr unterschiedlich erfolgt. Neben dem breiten 

Maßnahmenspektrum (Erlass der Studienbeiträge bis spezifische Maßnahmen) 

unterscheiden sich auch die Zielgruppenformulierung und die institutionelle Verankerung der 

Unterstützung von Studierenden mit Behinderungen oder gesundheitlichen 

Beeinträchtigungen.  

Zur Verbesserung der Integration von behinderten bzw. gesundheitlich beeinträchtigten 

Studierenden sind seit Anfang der 1990er Jahre nach und nach Behindertenbeauftragte an 

Universitäten (die ersten an der Universität Wien, Technischen Universität Wien, Universität 

Graz, Universität Innsbruck, Universität Salzburg und Universität Klagenfurt) und 

Pilotprojekte zur Entwicklung zielgruppenspezifischer Angebote (wie z.B. 1991 der 

Modellversuch Informatik für Blinde an der Universität Linz) eingerichtet worden. Primäre 

Aufgaben der Behindertenbeauftragten sind die Beratung von MaturantInnen mit 

Behinderungen oder gesundheitlichen Beeinträchtigungen bei der Studienwahl, Information 

über finanzielle Studienunterstützung sowie barrierefrei zugängliche Standorte an der 

jeweiligen Universität.  

Der Verein Uniability (Interessensgemeinschaft zur Förderung von Menschen mit 

Behinderungen und chronischen Krankheiten an Österreichs Universitäten und 

Hochschulen) ist eine Arbeitsgemeinschaft von Behindertenbeauftragten, Betroffenen und 

                                                      
9
 Studierende, die eine länger andauernde Behinderung nachweisen, die ihnen die Ablegung der Prüfung in der 

vorgeschriebenen Methode unmöglich macht, haben das Recht auf eine abweichende Prüfungsmethode, wenn 

der Inhalt und die Anforderungen der Prüfung durch eine abweichende Methode nicht beeinträchtigt werden 

(§59 Abs. 12 UG 2002).  
10

 Der Studienbeitrag ist u.a. Studierenden zu erlassen, die nachweislich durch mehr als zwei Monate aufgrund 

einer Krankheit am Studium gehindert waren (§92 Abs.4 UG 2002) oder wenn eine Behinderung nach 

bundesgesetzlichen Vorschriften mit mindestens 50% festgestellt ist (§92 Abs. 6 UG 2002). 
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anderen Personen (z.B. BehindertenreferentInnen der ÖH, MitarbeiterInnen an 

einschlägigen Projekten) mit dem Ziel, die Studienbedingungen für die Zielgruppe zu 

verbessern und die Interessen der Betroffenen in der Öffentlichkeit zu vertreten.  

2.3.1 Studienförderung 

Durch eine Novelle des Studienförderungsgesetzes im Jahr 2003 wurde die 

Studienförderung für behinderte Studierende erheblich umgestellt und erweitert. Weitere 

Novellen erfolgten 2007 und 2008.  

Derzeit erhalten Studierende je nach Ausmaß und Art der Behinderung eine erhöhte 

Studienbeihilfe. Die jährliche Höchstbeihilfe (derzeit 8.148ú) erhºht sich um 1.920ú f¿r 

Studierende, die blind, hochgradig sehbehindert oder überwiegend auf den Gebrauch eines 

Rollstuhls angewiesen sind und um 5.040ú f¿r Studierende, die hochgradig hºrbehindert 

sind oder ein Cochleaimplantat tragen (Stand 2009). Darüber hinaus erhalten sie je 

Studienabschnitt um ein Semester länger Studienbeihilfe, wenn sie eine anerkannte 

Behinderung im Umfang von mindestens 50% haben. Diese Behinderung kann durch den 

Bezug der erhöhten Familienbeihilfe nachgewiesen werden, ebenso durch den Bezug von 

Bundespflegegeld oder durch Nachweise im Sinne des Behinderteneinstellungsgesetzes. 

Weiters verlängert sich die Anspruchsdauer je Studienabschnitt 

a) um ein Semester für Studierende, die an bösartigen Tumoren, Leukämie, Morbus 

Hodgkin oder Cerebralparese leiden oder eine Beinprothese (Oberschenkel) benötigen, 

bzw. 

b) um die Hälfte der vorgesehenen Studienzeit für blinde oder hochgradig sehbehinderte 

Studierende sowie Studierende, die gehörlos oder hochgradig schwerhörig oder 

überwiegend auf den Gebrauch eines Rollstuhls angewiesen sind, ein Cochleaimplantat 

tragen, in Dialysebehandlung stehen oder an zystischer Fibrose leiden. Die Förderdauer 

wird zusätzlich zum üblichen Toleranzsemester um zwei weitere Semester je 

Studienabschnitt verlängert.
11

  

Mit der Novelle zum Studienförderungsgesetz 2008 (BGBl. I Nr. 47/2008) wurde ab dem WS 

2008/09 die Altersgrenze für behinderte Studierende auf 35 Jahre zu Studienbeginn 

angehoben. 

2.4 Wissenschaftstheoretischer Zugang  

Disability Studies verstehen sich als interdisziplinär ausgerichtete Forschungsstrategie, die 

davon ausgeht, dass Behinderung kein spezifisches individuelles Charakteristikum einer 

Person ist, sondern gesellschaftlich konstruiert ist. Behinderung wird damit als das Produkt 

gesellschaftlicher Bedingungen und Verhältnisse gesehen, die Menschen mit 

Beeinträchtigungen unterschiedlicher Art an der vollen Teilhabe an allen gesellschaftlichen 

                                                      
11

 http://www.stipendium.at/stbh/studienfoerderung/infoblaetter/studierende-mit-behinderung/ 
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Lebensbereichen behindern. Disability Studies stehen im Widerspruch zu paternalistischen 

Ansätzen, die Menschen als zu befürsorgende, zu betreuende oder zu behandelnde Objekte 

sehen. Sie beziehen die Betroffenen explizit ein ï sowohl in den Forschungsprozess wie 

auch als Anspruch an Politikgestaltung. Disability Studies erheben nicht den Anspruch 

objektiv zu sein, sondern argumentieren mit der Kritik von Habermas am Anspruch 

wissenschaftlicher Objektivität, dass Forschung immer auch interessengleitet sei (Hermes, 

Rohrmann 2006: 7f.).  

Die Disability Studies sind eng mit der Geschichte der Paradigmen der 

Bürgerrechtsbewegungen behinderter Menschen verknüpft, die seit den 1960er Jahren aktiv 

waren (vgl. Hermes 2006; Waldschmidt, Schneider 2007). 1976 definierte die britische 

ĂUnion of Physically Impaired Against Segregationñ (UPIAS) Behinderung in Abgrenzung zu 

individuell ausgerichteten und defizitorientierten, medizinischen Modellen als Ăetwas das 

zusätzlich auf unsere Beeinträchtigungen aufgesetzt wird, indem wir unnötigerweise isoliert 

und von der vollen Teilhabe in der Gesellschaft ausgeschlossen werden.ñ (UPIAS, zit. nach 

Hermes 2007: 15). Diese Definition hatte nach Hermes (2007) in den 1980er Jahren 

enormen Einfluss auf die Entwicklung sozialer Erklärungsansätze von Behinderung.  

Die auf dieser Basis v.a. in Großbritannien entwickelten sozialen Erklärungsansätze von 

Behinderung gehen davon aus, dass sich die Erfahrung von Behinderung je nach 

vorliegenden gesellschaftlichen und sozialen Bedingungen unterschiedlich darstellen. Dass 

Behinderung kein feststehender, naturgegebener, sondern ein gesellschaftlich konstruierter 

Zustand ist, verdeutlichen auch Studien, die unterschiedliche Bewertungen im Umgang mit 

Behinderung in verschiedenen kulturellen Kontexten aufzeigen (vgl. z.B. Fröhlich 2009).  

Grundlegende Kritik sowohl am medizinischen als auch am sozialen Modell von 

Behinderung formuliert Anne Waldschmidt, als die Komplexität der Kategorie Behinderung 

und deren Relevanz für die Gesellschaft, die nicht adäquat erfasst werden kann. Außerdem 

sei ein gemeinsames Manko des medizinischen wie auch des sozialen Modells, dass sie 

Behinderung als Problem definieren, das es zu lösen gelte (Waldschmidt 2007: 89). Sie hält 

ein Ăkulturelles Modellñ als Ergªnzung f¿r erforderlich (Waldschmidt 2007). Die 

kultursoziologische Perspektive erlaube es, Behinderung nicht nur aus einem 

anwendungsorientierten Blickwinkel zu betrachten, sondern aus einer grundlagen- und 

gesellschaftstheoretischen Sicht zu beleuchten (Waldschmidt, Schneider 2007: 15). 

Mit diesem kulturellen Modell ist ein Perspektivenwechsel verbunden, der es erlaubt, das 

ĂNormaleñ aus Sicht der Abweichenden zu untersuchen. Die Vorteile dieser Vorgehensweise 

formuliert Waldschmidt (2007: 91f) folgendermaÇen: ĂWagt man diesen 

Perspektivenwechsel, so kann man überraschend neue Einsichten gewinnen, zum Beispiel 

in die Art und Weise, wie kulturelles Wissen über Körperlichkeit produziert wird und 

gesellschaftliche Praktiken der Ein- und Ausschließung gestaltet sind, wie Normalitäten und 

Abweichungen konstruiert, Differenzierungskategorien entlang körperlicher Merkmale 
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etabliert, personale und soziale Identitäten geformt und neue Körperbilder und 

Subjektbegriffe geschaffen werden. (...) Letztendlich geht es um ein neues Verständnis von 

(Nicht-)Behinderung, eine grundsätzlich andere Sichtweise, die (...) sich traut, die 

hergebrachten, defizit- und normalitätsorientierten Herangehensweisen, kurz: die 

vermeintlich so selbstverstªndliche Ănichtbehinderte Weltñ in Frage zu stellen.ñ 

2.5 Relevanz für den vorliegenden Bericht 

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass der aktuelle Bericht der Bundesregierung zur 

Lage von Menschen mit Behinderungen (BMASK 2009) ein sehr positives Bild der Lage 

behinderter Menschen in Österreich zeichnet. Dabei wird v.a. auf die Verankerung 

spezifischer Rechte von Menschen mit Behinderung abgestellt. Es wird dabei jedoch 

ausgeblendet, dass Menschen mit Behinderungen im Alltag noch lange nicht vollständig 

gleichgestellt und integriert sind. Naue (2009: 288) interpretiert dies als fehlende Reflexion 

über die tatsächlichen Lebensbedingungen behinderter Menschen in Österreich. 

Insbesondere die öffentliche Meinung gegenüber Menschen mit Behinderungen ist nach wie 

vor von Vorbehalten und Nicht-Wissen geprägt.  

Die Darstellung der rechtlichen Rahmenbedingungen zeigt, dass Österreich nach wie vor auf 

eine am medizinischen Modell orientierte Definition von Behinderung abstellt. Mit dem 

BGStG wurde zwar die Grundlage für einen Paradigmenwechsel gelegt, dessen 

Realisierung sich jedoch erst in den folgenden Jahren herausstellen wird.  

Anschließend an die in den beiden Berichten der Bundesregierung zur Lage von Menschen 

mit Behinderungen in Österreich (BMSG 2003; BMASK 2009) festgestellten Heterogenität 

der Gruppe von behinderten oder gesundheitlich beeinträchtigten Menschen und der 

Problematik der in der empirischen Sozialforschung nach wie vor häufig verwendeten 

medizinischen Definition wird für die vorliegende Studie versucht, einen Mittelweg zu finden. 

Dabei soll der Tatsache Rechnung getragen werden, dass das zentrale verbindende 

Element der Zielgruppe Diskriminierungen darstellen, die behinderte Menschen über ihr 

ĂAndersseinñ und ihre Abweichen von der gªngigen Norm erfahren und erleben 

(Waldschmidt, Schneider 2007).  

Vor diesem Hintergrund orientiert sich die vorliegende Studie ï soweit möglich ï an den 

Anforderungen der Disability Studies, die nicht die betroffene Person, sondern die 

Erforschung von Behinderung als eine Form sozialer Ausgrenzung in den Vordergrund stellt. 

In diesem Sinn ist Behinderung nicht als individuelles Charakteristikum sondern als soziale 

Konstruktion zu analysieren. Es zeigt sich somit in der dritten Studie zur Situation von 

Studierenden mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen und Behinderungen eine 

Verschiebung des Fokus von Forschung weg von einem Individuum mit einer körperlichen 

oder geistigen Funktionsbeeinträchtigung (medizinisches Modell von Behinderung) hin zur 
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Untersuchung des sozialen Kontextes, der bewirkt, dass Menschen in ihrer Teilhabe am 

gesellschaftlichen Leben behindert werden.  

In diesem Zusammenhang ist auch die dieser Studie zugrunde liegende Definition der 

Zielgruppe zu verstehen. Es wird mit dem Begriff Ăgesundheitlich beeintrªchtigter 

Studierenderñ gearbeitet, der behinderte sowie chronisch kranke, psychisch oder kognitiv 

beeinträchtigte Menschen umfasst. In der empirischen Erhebung wird nicht auf eine formale 

Definition von Behinderung (z.B. Vorliegen eines Behindertenausweises) abgestellt, sondern 

auf die Selbsteinschätzung der Studierenden. Damit wird bewusst eine breiter definierte 

Zielgruppe in den Mittelpunkt gestellt als das Konzept von Behinderung, das dem 

Studienförderungsgesetz zugrunde liegt. Ziel ist es, all jene Formen der Beeinträchtigung zu 

erfassen, die sich auch im Studium auswirken, unabhängig davon, ob es sich um 

Ăanerkannteñ oder Ănicht anerkannteñ, sichtbare oder nicht sichtbare Behinderungen oder 

Beeinträchtigungen handelt. 
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3 Fallstudien 

Im Folgenden werden für 20 ausgewählte Institutionen, jeweils die Rahmenbedingungen für 

die Umsetzung der Vorgaben zur Unterstützung von Studierenden mit Behinderungen oder 

gesundheitlichen Beeinträchtigungen dargestellt.
12

 Dabei wird für die Beschreibung des 

Hintergrunds der Universität bzw. Fachhochschule und der Maßnahmen für die Zielgruppe 

auf verfügbare Dokumente (wie z.B. Leistungsvereinbarungen, Wissensbilanzen, 

Entwicklungspläne, Tätigkeits- oder Jahresberichte) abgestellt. Die Ausführungen zum Anteil 

der betroffenen Studierenden, deren Problemwahrnehmung und aus ihrer Sicht bestehender 

Handlungsbedarf basieren auf den Ergebnissen der Onlinebefragung. Das Subkapitel zur 

Akzeptanz und Umsetzung der Maßnahmen basiert auf den durchgeführten 

ExpertInneninterviews.  

3.1 Universität Graz 

Die Karl-Franzens-Universität Graz feiert im Jahr 2010 ihr 425-jähriges Bestehen. Die 

Universität wurde 1585 durch Erzherzog Karl II von Innerösterreich mit einer 

Philosophischen und einer Theologischen Fakultät im Jesuitenkolleg gegründet. 1778 wurde 

eine juridische Fakultät eingerichtet. 1782 wurde die Universität in ein Lyzeum (eine höhere 

Schule) umgewandelt und ein medizinisch-chirurgisches Studium eingerichtet. Im Jahr 1827 

erfolgte die Wiedereinrichtung als Karl-Franzens-Universität durch Kaiser Franz I. Mit der 

Einrichtung der medizinischen Fakultät im Jahr 1863 wurde die Universität zur 

Volluniversität. 1895 wird das Hauptgebäude des gegenwärtigen Campus eröffnet.  

In den letzten Jahren veränderte sich die Fächerstruktur der Karl-Franzens-Universität zum 

einen durch die Ausgliederung der Medizinischen Fakultät in eine eigene Universität (2004) 

und durch die Schaffung der Fakultªt ĂURBI ï Umwelt-, Regional- und 

Bildungswissenschaftenñ. Die Universitªt Graz verf¿gt derzeit über sechs Fakultäten
13

 mit 

insgesamt 74 Instituten.  

Die Profilbildung der Universität wurde in einem mehrjährigen Vorhaben nach der 

Ausgliederung der Medizinischen Fakultät und dem Inkrafttreten des UG 2002 im Jahr 2004 

gestartet. Stufe I fand im Zeitraum 2005 bis 2007 statt und umfasste die Phasen 

ĂEntwicklung/Impulssetzungñ sowie ĂNeue Leistungen/Zielgruppenñ. Mit Hilfe von 16 

strategischen Projekten (z.B. ĂNAWI Grazñ, ĂEinf¿hrung Basismoduleñ, ĂUmstellung Bologna 

Modellñ, ĂInternationalisierung der Lehre: Joint Degreesñ, ĂSchwerpunktsetzung 

S¿dosteuropañ, ĂForschungsevaluierung und Umsetzungñ, ĂKompetitive 

                                                      
12

  Bei der Auswahl der Institutionen für die Fallstudien wurde darauf geachtet, Institutionen einzubeziehen, die in 

hohem bzw. niedrigem Maß Unterstützungen anbieten sowie Institutionen, die überdurchschnittliche Anteile an 

betroffenen Studierenden aufweisen (siehe dazu auch Kapitel 8.1). 
13

 Diese sind: Katholisch-Theologische Fakultät, Rechtswissenschaftliche Fakultät, Sozial- und 

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Geisteswissenschaftliche Fakultät, Naturwissenschaftliche Fakultät 

sowie Umwelt-, Regional- und Bildungswissenschaftliche Fakultät.  
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Forschungsmittelvergabeñ oder ĂLebenspartnerin Weiterbildungñ) sollten die Stärken der 

Universität fokussiert werden. Ab 2007 schloss sich daran die Stufe II an, die parallel zu den 

mit dem Ministerium ausverhandelten Budget- und Leistungsvereinbarungen als 

strategischer Rahmen dienen soll. D.h. Stufe II des Entwicklungsplans fand 2007 bis 2009 

statt. So wurden beispielsweise in den Jahren 2004 bis 2006 Forschungsschwerpunkte 

herausgearbeitet und zwischen den Verantwortlichen der Evaluierungseinheiten und 

Institute, der Fakultätsleitung und dem Rektorat vereinbart (Entwicklungsplan 2007: 14). 

Weiters wurden im Entwicklungsplan II die Professuren entsprechend der formulierten 

Profilbildungspläne für die Jahre 2007 bis 2009 gewidmet. Im Jahr 2009 wurde die 

formulierte Strategie für die Jahre 2010 bis 2012 fortgeschrieben und weiter konkretisiert.  

Die Universität Graz sieht es als eine zentrale Aufgabe an, zur Sicherung und Entwicklung 

des Standorts beizutragen, wobei eine konzentrierte und institutionalisierte Zusammenarbeit 

zur Standortsicherung als entscheidende Innovation gesehen wird. Um diese Kooperation 

weiter ausbauen und intensivieren zu können, wurden die Bedürfnisse von Studierenden, 

AbsolventInnen, ArbeitgeberInnen, Wirtschaft und Arbeitssuchenden erhoben. Diese 

Analyse ergab, dass ein starker Bedarf nach einer verbesserten, anwendungs- und 

praxisorientierten, betriebswirtschaftlichen Aus- und Fortbildung besteht sowie eine weitere 

Fokussierung auf die regionalen wirtschaftlichen Anforderungen (z.B. Automotive, Holz, 

Tourismus, KMU) gewünscht wird (Entwicklungsplan 2007: 19). 

Ein weiterer Schwerpunkt der Profilentwicklung liegt auf dem Ausbau der interuniversitären 

Kooperationen am Standort Graz, wie z.B. das Projekt ĂNAWI Grazñ gemeinsam mit der TU 

Graz, über das eine gemeinsame Graz Advanced School of Science (GASS) sowie 

gemeinsame Forschungsvorhaben umgesetzt werden (siehe auch Kapitel 3.8). 

Charakteristisch für die Universität Graz ist auch ihr starkes Engagement im Bereich der 

Frauenförderung und Gleichstellung, die sich in entsprechenden Fördermaßnahmen für 

Frauen, in einem finanziellen Anreizsystem für Frauenförderung und Gleichstellung etc. 

niederschlägt.  

Die Universität ist auf insgesamt 47 Gebäude (Objekte) verteilt. Das wichtigste 

Infrastrukturvorhaben der letzten Jahre stellte der Neubau des Zentrums für Molekulare 

Biowissenschaften (ZMB) dar, das 2007 in Betrieb genommen wurde (Leistungsbericht 

2007: 45). Weiters wurde ein Immobilien-Masterplan erarbeitet, der die Möglichkeiten der 

Nutzung jener Räumlichkeiten prüft, die durch die Übersiedlung des nicht-klinischen 

Bereichs der Medizinischen Universität in das Areal des Landeskrankenhauses Graz 

verfügbar werden (Leistungsvereinbarung 2007-2009: 4). 

An der Universität Graz studieren derzeit (WS 2009/10) rund 25.800 Personen, wobei der 

Frauenanteil 61,1% beträgt und der Anteil der ausländischen Studierenden bei 10,2% liegt. 
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Im Leitbild der Universität Graz
14

 ist das Bekenntnis zur Förderung der Zielgruppe 

festgeschrieben: ĂWir bem¿hen uns, die Benachteiligungen chronisch kranker und 

behinderter Studierender an der Universitªt auszugleichen.ñ In der Leistungsvereinbarung 

(2009: 32ff) wird der Abbau von Barrieren für Studierende mit Behinderung als 

gesellschaftliche Zielsetzung formuliert und das Zentrum Integriert Studieren als Beratungs- 

und Servicestelle für gesundheitlich beeinträchtigte Studierende angeführt. Für die 

Leistungsperiode 2010-2012 sollen verstärkt Studienmaterialien in barrierefreie digitale 

Formate adaptiert werden. Als konkretes Ziel wird formuliert, die Anzahl der adaptierten 

Seiten von 25.500 (2008) auf 28.000 im Jahr 2012 zu erhöhen.  

3.1.1 Studierende mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen 

Der Anteil von Studierenden, die nach eigenen Angaben gesundheitliche Beeinträchtigungen 

haben, liegt an der Karl-Franzens-Universität Graz bei 23,2%. Dieser Wert liegt über dem 

Durchschnitt der wissenschaftlichen Universitäten (20,8%). 1,5% aller Studierenden weisen 

eine Behinderung auf, weitere 14,1% eine chronische Krankheit und 7,6% sind von einer 

sonstigen gesundheitlichen Beeinträchtigung betroffen. 0,6% aller Studierenden haben 

einen Behindertenausweis.  

Von allen Studierenden sind 3,9% aufgrund ihrer gesundheitlichen Beeinträchtigung im 

Studium ständig beeinträchtigt, weitere 12,2% sind dies zeitweise. An der Universität Graz 

sind alle Formen der Beeinträchtigung vertreten. Den größten Anteil an Studierenden mit 

gesundheitlichen Beeinträchtigungen stellt die Gruppe der Studierenden mit Allergien bzw. 

Atemwegserkrankungen (4,4%) dar. Von einer psychischen Erkrankung bzw. Störung sind 

2,7% aller Studierenden und von einer anderen gesundheitlichen Beeinträchtigung 2,6% 

aller Studierenden betroffen. Weiters sind 1% aller Studierenden chronisch krank. 

Sehbeeinträchtigung (0,5%), Mobilitätsbeeinträchtigung (0,4%) sowie Hörbeeinträchtigung 

(0,2%) und Sprach- bzw. Sprechbeeinträchtigung (0,1%) werden kaum genannt. Von einer 

mehrfachen Beeinträchtigung sind 4,2% aller Studierenden betroffen.  

Studierende, die gesundheitliche Beeinträchtigungen aufweisen, die sich auch im Studium 

auswirken, werden im Folgenden als betroffene Studierende bezeichnet.
15

  

Als häufigste Schwierigkeiten, die betroffene Studierende aufgrund ihrer gesundheitlichen 

Beeinträchtigungen haben, werden Probleme mit der Studienorganisation genannt (53,8%), 

gefolgt von Problemen mit dem Prüfungsmodus (47,7%) sowie Problemen aufgrund 

unvorhergesehener Studienunterbrechungen (45,7%). Probleme aufgrund 

unvorhergesehener Studienunterbrechungen werden von Studierenden mit psychischer 

                                                      
14

 http://www.uni-graz.at/uewww/uewww_leitbild-2.htm 
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 Für die Universität Graz können für die Gruppen der Mobilitäts-, Sehbeeinträchtigten, Sprach-, Sprech- sowie 

Hörbeeinträchtigten aufgrund der geringen Fallzahlen in der Umfrage (n<30, d.h. weniger als 30 Personen in 

der jeweiligen Gruppe haben sich an der Umfrage beteiligt) keine weiterführenden, differenzierten 

Auswertungen gemacht werden. 
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Erkrankung (57,9%) sowie von Studierenden mit chronischen Erkrankungen (59,3%) 

überdurchschnittlich oft genannt. 36,1% geben an, dass sie Schwierigkeiten im Studienalltag 

aufgrund fehlender Ausstattung mit geeigneten Lehrmitteln haben. Die Abwicklung von 

Förderanträgen stellt für knapp ein Viertel der betroffenen Studierenden eine Schwierigkeit 

im Studienalltag dar (dies betrifft jedoch 40,4% der chronisch kranken Studierenden). 21,5% 

der betroffenen Studierenden sehen Schwierigkeiten im Studienalltag durch fehlende 

Serviceangebote, 11,6% nennen Schwierigkeiten aufgrund baulicher Gegebenheiten.  

Betroffene Studierende nennen am häufigsten als Maßnahmen, die ihnen den Studienalltag 

erleichtern würden, die Veränderung in der Studienorganisation (47,2%), gefolgt von 

veränderten Förderbestimmungen (36,4%) und dem Ausbau von Fernstudienelementen 

(29,8%). 28,2% der betroffenen Studierenden geben an, dass der Ausbau von 

Beratungsangeboten im Studienalltag hilfreich wäre, aber 42% der Studierenden mit 

psychischen Erkrankungen. 20,5% der betroffenen Studierenden nennen den Ausbau von 

Serviceeinrichtungen (dies betrifft sowohl rund ein Viertel der psychisch erkrankten 

Studierenden als auch der chronisch kranken Studierenden) und 14,2% barrierefreie 

Internetseiten. Der Einsatz technischer Hilfsmittel (9,5%) und bauliche Veränderungen an 

der Hochschule (7,6%) werden demgegenüber seltener genannt.  

Rund 30% der betroffenen Studierenden geben an, dass nicht auf die spezifischen 

Bedürfnisse, die aufgrund der gesundheitlichen Beeinträchtigung bestehen, im Studienalltag 

eingegangen wird, wobei dies Studierende mit psychischen Erkrankungen (42,9%) sowie 

Studierende mit chronischen Erkrankungen (37,5%) überdurchschnittlich oft angeben. 

Knapp 60% der betroffenen Studierenden meinen, keine derartigen Bedürfnisse zu haben. 

45,4% der betroffenen Studierenden bevorzugen es, wenn möglichst wenige Personen an 

der Universität über die Behinderung bzw. gesundheitliche Beeinträchtigung Bescheid 

wissen. Auffällig ist, dass dies fast drei Viertel der Studierenden mit psychischen 

Erkrankungen (72,6%) angeben.  

Insgesamt kennen 9,6% der betroffenen Studierenden die bzw. den 

Behindertenbeauftragte/n an der Karl-Franzens-Universität Graz; 1,9% der betroffenen 

Studierenden haben diese Ansprechperson auch schon kontaktiert. Damit liegt der 

Bekanntheitsgrad der Behindertenbeauftragten mit 9,6% über dem Gesamtdurchschnitt der 

wissenschaftlichen Universitäten (7,7%).  

3.1.2 Maßnahmen für Studierende mit Behinderungen oder gesundheitlichen 

Beeinträchtigungen 

Maßnahmen zur Unterstützung von Studierenden mit Behinderungen oder gesundheitlichen 

Beeinträchtigungen werden überwiegend vom Zentrum Integriert Studieren umgesetzt. Dort 

ist auch die Behindertenbeauftragte angesiedelt. Die Universität Graz war eine der ersten 

Universitäten, die eine/n Behindertenbeauftragte/n einsetzte (1994).  
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Seit 2004 wird die Beratungs- und Servicestelle Zentrum Integriert Studieren (ZIS)
16

 als 

eigene Organisationseinheit an der Karl-Franzens-Universität Graz geführt, das davon 

ausgeht, dass Ăeine kºrperliche Beeintrªchtigung (é) nur eine unter vielen Eigenschaften 

einer Person [ist]. Zur Behinderung wird sie durch Rahmenbedingungen der Lebensumwelt 

dieser Personñ (Tªtigkeitsbericht 2006: 64). Laut Wissensbilanz 2008 (S. 33) richtet sich 

diese Servicestelle vor allem an Ăbehinderte und/oder chronisch kranke Personen, die an der 

Karl-Franzens-Universität Graz studieren oder ein Studium an der Karl-Franzens-Universität 

Graz planen, an Lehrbeauftragte (bzw. Institute) der Karl-Franzens-Universität Graz, die 

Informationen und Unterstützung für die Zusammenarbeit mit behinderten und/oder 

chronisch kranken Studierenden suchen, an Studierende und MitarbeiterInnen der Karl-

Franzens-Universität Graz, die Informationen zum Themenfeld Behinderung suchen sowie 

an Personen bzw. Institutionen außerhalb der Universität, die Informationen zum 

Themenfeld Behinderung/chronische Erkrankung und Studium suchenñ. Zu den Aufgaben 

dieser Einrichtung zählen die umfassende Information und Beratung von 

Studieninteressierten und Studierenden mit Behinderungen und/oder chronischen 

Erkrankungen. Neben der individuellen Beratungsmöglichkeit wurde die Internetplattform 

ĂInformation for students with disabilitiesñ (ISD, http://isd.uni-graz.at/) eingerichtet, die 

künftigen Studierenden die Möglichkeit bietet, Informationen und Erfahrungsberichte von 

Studierenden und AbsolventInnen mit Behinderungen und gesundheitlichen 

Beeinträchtigungen zu erhalten (Tätigkeitsbericht 2006: 66). Das Zentrum Integriert 

Studieren berät darüber hinaus alle Einrichtungen und Abteilungen der Karl-Franzens-

Universität Graz hinsichtlich behindertenspezifischer Belange.  

Über die Beratung hinaus unterstützt das Zentrum Integriert Studieren behinderte und/oder 

gesundheitlich beeinträchtigte Studierende bei der Organisation ihres Studienalltags. Im 

Bedarfsfall werden von Seiten der Serviceeinrichtung TutorInnen als persönliche Assistenz 

dieser Zielgruppe zur Verfügung gestellt. Weiters gibt es seitens des Zentrums Integriert 

Studieren das Angebot zum Erfahrungsaustausch für behinderte und/oder chronisch kranke 

Studierende, die Vernetzung mit anderen Universitäten zum Informationsaustausch und für 

gemeinsame Initiativen sowie die Vernetzung mit im Behindertenbereich tätigen 

Einrichtungen und Organisationen (Wissensbilanz 2006: 46). 

Die Beratungsleistungen werden überwiegend von Studierenden bzw. Studieninteressierten 

mit Behinderungen in Anspruch genommen; fast drei Viertel aller Beratungsfälle entfallen auf 

diese Gruppe. Die restlichen Beratungsfälle entfallen jeweils zu einem Drittel auf 

Studierende, die an dem Thema wissenschaftlich arbeiten, MitarbeiterInnen der Universität 

Graz sowie andere Personen. In den letzten Jahren wurde das Zentrum Integriert Studieren 

zunehmend von Studierenden mit psychischen Beeinträchtigungen und chronischen 

Krankheiten aufgesucht (Wissensbilanz 2008: 33). 
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2008 wurden insgesamt 92 Studierende bzw. Studieninteressierte mit einer Behinderung 

und/oder chronischen Erkrankung beraten (Wissensbilanz 2008: 33). Im Jahr 2007 waren es 

62 Personen. Der Anstieg wird auf die Einführung der Rückerstattung von Studienbeiträgen 

für behinderte und/oder chronisch kranke Studierende zurückgeführt, die im Wintersemester 

2008/09 von der Universität geschaffen wurde. Im Zuge dessen konnten nicht nur 

Studierende mit einem Behinderungsgrad von mindestens 50% eine Rückerstattung 

beantragen, sondern auch Studierende, die aufgrund gravierender gesundheitlicher 

Beeinträchtigungen im Studium behindert sind und eine soziale Bedürftigkeit nachweisen 

können, auch wenn sie keinen Behindertenausweis haben (Wissensbilanz 2008: 34). 

An der Karl-Franzens-Universität Graz stellen Studierende mit Sehbehinderungen die größte 

Gruppe innerhalb der Studierenden mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen dar (knapp ein 

Drittel, Wissensbilanz 2008: 33). Aus diesem Grund kommt der Digitalisierung von 

Studienliteratur für sehbehinderte und blinde Studierende, die in Zusammenarbeit mit der 

Universitätsbibliothek erfolgt, eine zentrale Rolle zu. Diese Leistungen der 

Universitätsbibliothek werden auch von der Odilien-Bibliothek, der Arbeitsassistenz für 

sehbehinderte und blinde Personen, dem Förderverein Odilien, dem Steiermärkischen 

Blinden- und Sehbehindertenverband, IntegrationslehrerInnen und Privatpersonen in 

Anspruch genommen. Seit 2007 wird hinsichtlich der Digitalisierung von Studienliteratur 

auch mit der TU Graz und der Kunstuniversität kooperiert. Aus den Wissensbilanzen geht 

eine zunehmende Nachfrage nach adaptierten Materialien infolge einer zunehmenden Zahl 

von sehbeeinträchtigten Studierenden hervor. Im Jahr 2005 wurden 15 Studierende in dieser 

Form unterstützt. Insgesamt wurden für diese Gruppe 10.300 Seiten in Blindenschrift 

gedruckt (Tätigkeitsbericht 2006: 105). Im Jahr 2006 konnten bereits insgesamt 44.123 

Seiten digitalisiert werden und in ein lesbares Format für sehbehinderte und blinde 

Studierende gebracht werden. Zusätzlich konnten die Studienunterlagen so abgespeichert 

werden, dass diese Datenmenge auch jeder Zeit für Studierende mit anderen Bedürfnissen 

verarbeitet werden kann. Insgesamt waren 1.111,25 Stunden für die Tätigkeit der 

Aufbereitung notwendig. Zusätzlich haben die Studierenden seit Dezember 2006 die 

Möglichkeit, in ein vom Zentrum Integriert Studieren entwickeltes Literatursystem die 

benötigte Studienliteratur einzugeben und laufend über den aktuellen Stand der 

Literaturaufbereitung Bericht zu erhalten, um so das Weiterkommen im Studium besser zu 

gewährleisten (Tätigkeitsbericht 2006: 68).  

Das Zentrum Integriert Studieren unterstützt Lehrende an der Karl-Franzens-Universität 

Graz im Bezug auf Adaptierungen von Prüfungsbedingungen. Laut Wissensbilanz 2008 (S. 

33) wurden pro Semester rund 30 Prüfungsmodifikationen gem. §59 UG 2002 vom Zentrum 

Integriert Studieren betreut. Zu den Aufgaben zählen einerseits die Adaptierungen von 

Prüfungsunterlagen in barrierefreie Formate, als auch die Abwicklung und Beaufsichtigung 

von Klausuren für behinderte Studierende, die eine Zeitzugabe erhalten. Seit dem Jahr 2007 

unterstützt das Zentrum Integriert Studieren auch Lehrende der TU Graz und der 

Kunstuniversität Graz bei der Abwicklung von Prüfungen (Wissensbilanz 2008: 34).  
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In den letzten Jahren wurde dar¿ber hinaus ¥ffentlichkeit f¿r die Thematik ĂStudieren mit 

Behinderungñ geschaffen. Dazu wurde zum einen vom Vizerektorat f¿r Internationale 

Beziehungen und Frauenförderung ein Anerkennungspreis für vorbildliche wissenschaftliche 

Arbeiten, die die Thematik Behinderung behandeln, in der Höhe von 1.000ú geschaffen, der 

im Jahr 2006 an fünf und im Jahr 2007 an drei AbsolventInnen für ihre Diplomarbeiten 

verliehen wurde (Wissensbilanz 2006: 46; Wissensbilanz 2007: 38). Im Bereich der Lehre 

wurden vom Zentrum Integriert Studieren in Zusammenarbeit mit der 

Rechtswissenschaftlichen Fakultät 2006, 2007 und 2008 Ringvorlesungen durchgeführt, die 

sich jeweils mit der Situation behinderter Menschen auseinandersetzten. Die erste 

Ringvorlesung im Sommersemster 2006 stand unter dem Titel ĂMenschen mit Behinderung 

ï Leben wie andere auch?ñ, im darauffolgenden Sommersemester thematisierte die 

Ringvorlesung den Alltag von Menschen mit Behinderung und 2008 war das Thema 

ĂLebenswerte Lebensweltenñ. Weiters waren MitarbeiterInnen des Zentrums Integriert 

Studieren als Gastvortragende zum Themenfeld Behinderung in mehreren 

Lehrveranstaltungen an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät und am Institut für 

Erziehungswissenschaften tätig und gestalteten im Rahmen der Kinderuni einen Workshop 

(Wissensbilanz 2008: 34).  

Das Zentrum Integriert Studieren ist auch in die barrierefreie Adaptierung von Gebäuden 

einbezogen. So wurde beispielsweise in Zusammenarbeit mit der 

Bundesimmobiliengesellschaft eine Liste vordringlich barrierefrei zu adaptierender Bereiche 

erstellt (Wissensbilanz 2008: 34).  

Tabelle 1 Aufwendungen für spezifische Maßnahmen für Studierende mit 
Behinderungen und/oder chronischen Erkrankungen in Euro 

Jahr 2008 2007 2006 2005 

Aufwendungen in ú 178.253,96* 114.726,32** 85.052,91*** 14.500,--**** 

* Kosten für eine Vollzeit-Stelle (o.A.), Kosten für BehindertentutorInnen (ca. 3.000ú), Kosten für 
barrierefreie Umbaumaßnahmen in einer Neuanmietung (ca. 29.000ú), Kosten für den Erlass der 
Studienbeiträge für Studierende mit Behinderung und/oder chronischer Erkrankung und geringem 
Einkommen (ca. 10.000ú). 
** keine Aufschlüsselung der Kosten 
*** keine Aufschlüsselung der Kosten; Kosten für persönliche Assistenz im Studium, Adaptierung für 
Studienliteratur für sehbehinderte/blinde Studierende wurden auf 22.000ú angehoben.  
**** Kosten für persönliche Assistenz im Studium, Adaptierung für Studienliteratur für 
sehbehinderte/blinde Studierende.  
Quelle: Universität Graz, Wissensbilanzen 2005 ï 2008 

Im Jahr 2008 waren insgesamt 35 Personen (12 Personen des allgemeinen 

Universitätspersonals und 23 Studierende) in Einrichtungen für Studierende mit 

Behinderungen und/oder chronischen Erkrankungen tätig. Dem allgemeinen 

Universitätspersonal sind sieben Personen zugerechnet, die als geringfügig Beschäftigte 

oder als freie DienstnehmerInnen für Assistenz im Studium eingesetzt werden. Die 

AssistentInnen erstellen Lehrveranstaltungsmitschriften für Studierende mit Hörbehinderung 
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bzw. Bewegungsbehinderung (Arme, Hände) und begleiten und unterstützen behindere 

Studierende bei Bibliotheksrecherchen (Wissensbilanz 2008: 60). Neben der 

Behindertenbeauftragten ist auch die Stelle der Behindertenvertrauensperson für 

Beschäftigte der Universität Graz besetzt und ein Referat der ÖH für Menschen mit 

Behinderung eingerichtet.
17

 

3.1.3 Akzeptanz und Umsetzung der Maßnahmen 

Das Zentrum Integriert Studieren ist die zentrale Anlaufstelle für die Umsetzung von 

Maßnahmen für die Zielgruppe, das dem Rektorat zugeordnet ist. Charakteristisch für die 

Umsetzung ist zum einen die langjährige Erfahrung, die insbesondere die 

Behindertenbeauftragte mit der Thematik vorweisen kann, zum anderen ein mehrköpfiges 

Team, durch das die konkrete Umsetzung erfolgt.  

Die Zuständigkeiten vom Zentrum Integriert Studieren umfassen Beratung und Information 

von Studieninteressierten und Studierenden, Support von Studierenden (Organisation von 

Tutorien und eines abweichenden Prüfungsmodus, Digitalisierung von Literatur etc.), 

Berücksichtigung der Anforderungen eines barrierefreien Zugangs bei baulichen 

Maßnahmen wie auch beim Internetauftritt, Abwicklung des Erlass der Studienbeiträge bei 

einem Grad der Behinderung von weniger als 50% sowie Öffentlichkeitsarbeit nach innen 

und außen. Ab dem Sommersemester 2010 ist geplant, das Zentrum Integriert Studieren 

auch in die Lehre einzubeziehen (die Behindertenbeauftragte wird eine Vorlesung zum 

Thema ĂSelbstbestimmt Lebenñ am Institut f¿r Erziehungswissenschaften halten).  

Die Abwicklung von Prüfungen mit abweichendem Prüfungsmodus oder Zeitverlängerung 

findet häufig in den Räumlichkeiten des Zentrums Integriert Studieren statt, wenn z.B. 

Prüfungsräume nicht länger zur Verfügung stehen, Prüfungsunterlagen zu digitalisieren sind 

oder aufgrund der Beeinträchtigung ein eigener Raum benötigt wird (z.B. Tourette-Syndrom). 

Die Zuständigkeit von Integriert Studieren dafür ist allgemein bekannt und wird von den 

Lehrenden als Erleichterung wahrgenommen. ĂDie sind dann eigentlich sehr froh, dass sie 

hausintern eine Stelle haben, die sie da unterst¿tzt.ñ  Es wird aber auch angemerkt, dass 

einiges an Überzeugungsarbeit notwendig war, um Ăimmer wieder sehr klar und deutlich zu 

machen, dass wir da verlªssliche Partner sind, was die korrekte Abwicklung angeht.ñ  

Um diese ĂKorrektheitñ sicherzustellen, wird immer wieder R¿cksprache mit Studierenden 

gehalten und jeweils für die konkrete Prüfung konkretisiert, ob eine Zeitzugabe notwendig ist 

bzw. wie viel. ĂAlso wir haben Gott sei Dank einige Studierende, die da wirklich auch von 

sich aus sehr klar sind und auch ehrlich sagen, bei solchen Sachen brauche ich eine 

Zeitzugabe und bei anderen brauche ichôs nicht. Also zum Beispiel wenn das eine Klausur 

ist, wo es um reines textliches Beantworten von Fragen geht, wird jeder blinde Studierende 

sagen, da brauche ich keine Zeitzugabe, weil tippen kann ich schneller als jemand mit der 
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Hand schreibt. Bei Multiple-Choice ist es schon wirklich schwieriger, weil man da einfach mit 

der Sprachausgabe, mit der Braillezeile sehr, sehr genau mit diesen Multiple-Choice 

Tabellen umgehen muss, damit nicht einfach versehentlich was falsch ist. Bei allen 

Klausuren, jetzt wieder auf Blinde bezogen, wo irgendwie Formeln oder so oder statistische 

Geschichte vorkommen, ist oft die doppelte Zeit noch nicht genug. Bei Übersetzungssachen 

ist es meistens so ungefähr plus 50 Prozent, weil einfach das Nachschlagen länger dauert, 

weil die Wörterbücher oft auf CD-Rom sind und das kann unter Umständen auch ein 

bisschen länger dauern, wenn man da hin und her springen muss. Also das sind jetzt die 

sehbehinderten, blinden Studierenden. Wir haben aber auch einige körperbehinderte 

Studierende, die einfach langsamer schreiben. Die brauchen dann eben deswegen eine 

Zeitzugabe. Und das ist relativ individuell je nach Art der Klausur und nach Art der 

Behinderung. Und manchmal müssen wir einfach auch bei bestimmten Behinderungen eine 

Pause ermºglichen.ñ (I2) 

Assistenz von Studierenden im Studium erfolgt durch TutorInnen, wobei zwei Gruppen 

unterschieden werden: Zum einen TutorInnen, die regelmäßig, gemeinsam mit den 

Studierenden arbeiten, z.B. Mitschriften erstellen, Hilfe bei Recherche, zum anderen 

TutorInnen, die Literatur für sehbehinderte und blinde Studierende adaptieren. Erstere 

werden zumeist geringfügig angestellt, letztere arbeiten auf Werkvertragsbasis. Finanziert 

werden die TutorInnen durch einen Solidarbeitrag der Fakultäten, der abhängig von der 

Gesamtzahl der Studierenden (nicht der betroffenen Studierenden) ist sowie einem 

ĂGlobalbudgetñ für Integriert Studieren. Es wird in den Interviews mehrmals darauf 

hingewiesen, dass das Zentrum Integriert Studieren ressourcenmäßig gut ausgestattet ist. 

Generell wird ein breiter Begriff von gesundheitlicher Beeinträchtigung verwendet, der 

Studierende mit körperlichen Beeinträchtigungen, chronischen und psychischen Krankheiten 

umfasst. Dabei wird generell nicht auf das Vorliegen eines Behindertenausweises abgestellt. 

Studierende mit kognitiven Beeinträchtigungen werden im Zusammenhang mit 

Austauschstudierenden erwähnt. Ein/e Erasmus-Studierende/r mit Lese- und 

Rechtschreibschwäche aus England forderte die Unterstützung ein, die sie an ihrer 

Heimatuniversität erhielt. Studierende mit psychischen Beeinträchtigungen werden zur 

Zielgruppe gezählt, doch wird in mehreren Interviews darauf hingewiesen, dass spezifische 

Beratung ohne einschlägige Kompetenzen nicht möglich sei. ĂDas ¿berschreitet meine 

Kompetenzen (é), weil ich habe weder irgendeine psychologische noch 

psychotherapeutische Ausbildung, die mich dafür wirklich kompetent ausweisen würde.ñ 

(I16) ĂSicher sind sie eine Zielgruppe, aber es ist grad sehr schwierig, man darf ja auch eine 

Universität nicht überbelasten mit Dingen, die sie nicht schafft. Wir müssen auch realistisch 

sein, indem was wir schaffen. Und es ist natürlich eine ganz eine andere Herausforderung, 

wenn man psychisch kranke Studierende durchs Studium begleitet, als wenn man 

jemanden, der eine kºrperliche Behinderung begleitet.ñ (I32) 
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Das Zentrum Integriert Studieren ist intern und extern gut vernetzt, wobei innerhalb der 

Universität mit der Behindertenvertrauensperson, der ÖH sowie mit den unterschiedlichen in 

bauliche Maßnahmen eingebundenen Stellen (z.B. Universitätsdirektion, Abteilung für 

Gebäude und Technik, Stelle für Campusplanung). Kooperationen mit Einrichtungen 

außerhalb der Universität bestehen mit Uniability, der Bundesimmobiliengesellschaft, den 

anderen Universitäten am Standort Graz v.a. im Zusammenhang mit der Aufbereitung von 

Literatur für blinde oder sehbeeinträchtigte Studierende, der Stadt Graz im Zusammenhang 

mit Bauvorhaben in der Nähe der Universität usw.  

Im Zusammenhang mit baulichen Maßnahmen zur Sicherung eines barrierefreien Zugangs 

zur Universität wird auf der einen Seite festgehalten, dass sich in den letzten 15 Jahren viel 

zum Positiven verändert habe. Zum anderen wird das Einbringen der Anforderungen im 

Hinblick auf Barrierefreiheit als ein mühsamer Prozess beschrieben, primär aufgrund der 

Vielzahl an einbezogenen AkteurInnen innerhalb und außerhalb der Universität, die häufig 

wechseln. Es ist auffallend, dass die Probleme im Zusammenhang mit der Adaptierung 

denkmalgeschützter Gebäude im Vergleich zu anderen Universitäten kaum thematisiert 

werden.  

Probleme in der Umsetzung ergeben sich nach Einschätzung der InterviewpartnerInnen vor 

allem aufgrund der Tatsache, dass sich die ĂBetroffenen oft gar nicht gern deklarieren wollen 

und eben oft erst dann, wenn es gar nicht mehr geht, kommen.ñ (I2) Dies sei häufig zu spät, 

d.h. es seien schon Ereignisse eingetreten, die nicht mehr rückgängig gemacht werden 

können, wie z.B. der Verlust der Familienbeihilfe.  

Handlungsbedarf wird im Zusammenhang mit dem Internetauftritt der Universität, der noch 

nicht barrierefrei ist (inkl. Campus Online und e-Learning), und hinsichtlich des barrierefreien 

Zugangs zu Gebäuden formuliert. Gemeinsam mit der ÖH wird derzeit an einem 

Internetauftritt Ăbarrierefrei Studierenñ gearbeitet, um niederschwellig und ¿bersichtlich 

Informationen für Studieninteressierte und Studierende zur Verfügung stellen zu können.  

Darüber hinaus wird Handlungsbedarf in der Öffentlichkeits- und Sensibilisierungsarbeit 

gesehen. Dabei wird explizit darauf verwiesen, dass es wichtig sei, betroffene Studierende, 

UniversitätsmitarbeiterInnen oder erfolgreiche AbsolventInnen Ăsichtbarñ zu machen, damit 

Ădie Leute auch sehenā āok es gibt auch andere Studierende mit Behinderung, die es 

geschafft haben, zu studierenó und dass die einfach erzªhlen, wie es ihnen gegangen ist.ñ 

(I16) ĂWeil je mehr Leute mit Behinderungen Jobs an der Uni haben in allen Ebenen, desto 

mehr wird das auch ein Rollenbild f¿r die Studierenden sein.ñ (I32)  

Ein Thema, dass dabei besonders zu thematisieren wäre, ist Dyslexie (Lese-, 

Rechtschreibschwächen, Lernschwächen). ĂDa ist auf jeden Fall Informationsarbeit 

notwendig. Also einerseits einmal das zu thematisieren, Bewusstsein dafür zu schaffen und 

andererseits dann zu schauen, kann man auf der Uni irgendwelche Beratungs-, und 
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Unterst¿tzungsstrukturen daf¿r etablieren.ñ (I16) In diesem Zusammenhang wird auch auf 

die Notwendigkeit der Kooperation mit Schulen hingewiesen. Es erfolgen zwar immer wieder 

Präsentationen von ÖH und dem Zentrum Integriert Studieren an einzelnen Schulen, doch 

wird der Bedarf an größeren Projekten geäußert, die eine Kooperation von 

Sozialministerium, Wissenschaftsministerium, Unterrichtsministerium erfordern würden.  

3.1.4 Zusammenfassende Betrachtung  

Durch die Zuordnung des Zentrums Integriert Studieren zum Vizerektorat für Internationale 

Beziehungen und überfakultäre Angelegenheiten, ist die Unterstützung von Studierenden mit 

gesundheitlichen Beeinträchtigungen mit Querschnittscharakter an der Universität Graz 

verankert, auch wenn dieser noch nicht vollständig realisiert wurde. So sind beispielsweise 

der Internetauftritt und e-Learning noch nicht barrierefrei zugänglich.  

Die Universität formuliert als Ziel: Die Zielgruppe Ăaktiv begleiten in der universitªren 

Bewªltigung der Aufgaben des Studierens an sich.ñ (I32) Dabei wird versucht, zunächst 

anlassfallbezogen Lösungen zu finden und darauf aufbauend strukturelle Lösungen zu 

entwickeln. ĂMir ist es immer wichtig, dass man solche Einzelfªlle schnell und rasch lºst. (é) 

Wir können nicht warten bis wir sozusagen ein System aufgebaut haben für 

Einzelstudierende. Das der etwa nicht weiterkommt im Studium, also da muss man 

einerseits eine individuelle Lösung finden, aber ich denk immer, das kann Ausgangspunkt 

daf¿r sein, dass wir ein System entwickeln.ñ (I32) 

Dieser hohe und reflektierte Standard der bestehenden Maßnahmen ist das Ergebnis einer 

Situation, die durch die langjährige Erfahrung der Behindertenbeauftragten, die Umsetzung 

im Team, die bereitgestellten Ressourcen sowie die Unterstützung durch die 

Universitätsleitung charakterisiert ist. Trotz des erreichten Standards wird Bedarf an der 

Weiterentwicklung von Maßnahmen insbesondere im Zusammenhang mit kognitiven 

Beeinträchtigungen sowie an Sensibilisierungsarbeit gesehen. Im Hinblick auf die 

Weiterentwicklung von Maßnahmen wird die Bedeutung von Pilotprojekten ï eventuell in 

Kooperation mit anderen Universitäten ï hervor gestrichen. Dies auch deshalb, weil das 

Zentrum Integriert Studieren ausschließlich eine Serviceeinrichtung ist und ï im Gegensatz 

zur Universität Linz oder zur Technischen Universität Wien ï keine einschlägige Forschung 

durchführt. 

3.2 Universität Innsbruck 

Die Gründung der Universität Innsbruck erfolgte im 17. Jahrhundert. 1969 wurde unter 

Leopold I eine Landesuniversität gegründet, die durch eine eigene Salzabgabe finanziert 

wurde. Unter Josef II wurde 1781 aus der Universität Innsbruck eine höhere Schule 

(Lyzeum), die nach einigen Unterbrechungen erst 1826 wieder den Betrieb als Universität 

aufnahm.  
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Die Leopold Franzens-Universität Innsbruck ist eine sogenannte ĂVolluniversitªtñ, d.h. sie 

deckt ein breites Fächerspektrum ab. Die Jahre 2004 und 2005 waren durch die 

Ausgliederung der Medizinischen Fakultät und die Schaffung neuer Strukturen nach UG 

2002 geprägt. So wurde z.B. aus den nach der Ausgliederung der Medizinischen Fakultät 

verbliebenen sechs Fakultäten 15
18

 und die Zahl der Institute wurde von 86 auf 73 reduziert 

(Wissensbilanz 2008: 11). Die Forschung wird in fünf interfakultäre Organisationseinheiten
19

 

konzentriert. 

Wichtige strategische Bauvorhaben an der Universität Innsbruck sind ein Neubau für die 

Universitätsbibliothek (Baubeginn 2007) und der gemeinsam mit der Medizinischen 

Universität Innsbruck geplante Neubau für Chemie/Pharmazie und Theoretische Medizin.  

An der Universität Innsbruck studieren derzeit (WS 2009/10) rund 22.750 Personen, wobei 

Frauen etwas mehr als die Hälfte der Studierenden stellen (Frauenanteil: 53%) und jede/r 

dritte Studierende aus dem Ausland kommt.  

In der Leistungsvereinbarung 2007-2009 und im Entwicklungsplan 2005-2009 werden 

behinderte Studierende in zwei Kontexten angesprochen: Zum einen wird das Ziel formuliert, 

die Studiensituation von Studierenden mit Behinderung, v.a. durch Herstellung eines 

barrierefreien Zugangs bei Neubauten und Sanierungen, zu verbessern. Zum anderen soll 

im Rahmen des Universitäts-Sportinstituts Behindertensport verstärkt gefördert werden 

(Leistungsvereinbarung 2007: 18, 24). In der aktuellen Leistungsvereinbarung wie auch im 

Entwicklungsplan 2010-2015 konkretisiert die Universität Innsbruck ihr zunächst eher 

allgemein abgegebenes Bekenntnis zur Verbesserung der Studiensituation von 

Studierenden mit Behinderungen wie folgt: ĂF¿r Studierende mit Behinderung trifft die 

Universität Innsbruck alle ihr möglichen Vorkehrungen für einen reibungslosen 

Studienverlauf durch studienbegleitende Unterstützung und Rücksichtnahme auf die 

besonderen Bedürfnisse behinderter oder chronisch kranker Studierender. Dazu zählen die 

Digitalisierung und Aufbereitung von Lehrmaterialien und Fachliteratur für blinde und 

sehbehinderte Studierende, die erforderlichen Maßnahmen zur Gewährleistung der 

Gleichstellung von behinderten und/oder chronisch kranken Studierenden und Lehrenden im 

Sinne des Bundes-Behindertengleichstellungsgesetzes (BGStG) sowie die Berücksichtigung 

besonderer Bedürfnisse behinderter und/oder chronisch kranker Studierende in der Lehre, 
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 Katholisch-Theologische Fakultät; Rechtswissenschaften; Betriebswirtschaft; Politikwissenschaften und 

Soziologie; Volkswirtschaft und Statistik; Bildungswissenschaften; Philosophisch-Historische Fakultät; 

Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät; Biologie, Chemie und Pharmazie; Geo- und 

Atmosphärenwissenschaften; Mathematik, Informatik und Physik; Psychologie und Sportwissenschaft; 

Architektur; Bauingenieurwissenschaften.  
19

 Dabei handelt es sich um folgende Organisationseinheiten: Forschungszentrum ĂZentrum f¿r Molekulare 

Biowissenschaftenñ, Forschungszentrum ĂZentrum f¿r Quantenphysikñ, Forschungsplattform ĂAlpiner Raum ï 

Mensch und Umweltñ, Forschungsplattform ĂComputer Science and Applied Computingñ, Forschungsplattform 

ĂWeltordnung ï Religion ï Gewaltñ.  
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insbesondere bei Prüfungen (modifizierte Prüfungsbedingungen) und vergleichbaren 

Situationen.ñ (Entwicklungsplan 2009: 35; Leistungsvereinbarung 2009: 35). 

Für die Umsetzung von Maßnahmen für die Zielgruppe ist in erster Linie die Vizerektorin für 

Lehre und Studierende zuständig, der auch das Büro der Behindertenbeauftragten 

zugeordnet ist. Der Organisationsplan sieht weiters regelmäßige Aussprachen von Rektorat 

und den Behindertenbeauftragten vor. 

3.2.1 Studierende mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen 

An der Universität Innsbruck beträgt der Anteil der Studierenden, die nach eigenen Angaben 

gesundheitlich beeinträchtigt sind, 20,1%. 1,5% aller Studierenden weisen nach eigenen 

Angaben eine Behinderung auf, 11,6% sind von einer chronischen Krankheit und 6,9% von 

einer sonstigen gesundheitlichen Beeinträchtigung betroffen. Insgesamt sind 3,5% aller 

Studierenden aufgrund ihrer gesundheitlichen Beeinträchtigung im Studienalltag ständig und 

10,3% zeitweise beeinträchtigt. 0,8% aller Studierenden haben einen Behindertenausweis.  

3,7% aller Studierenden weisen eine Allergie bzw. Atemwegserkrankung auf. Von einer 

anderen gesundheitlichen Beeinträchtigung sind 2,3% aller Studierenden betroffen und von 

einer psychischen Erkrankung bzw. Störung 2,1% aller Studierenden. Chronische 

Erkrankung (0,7%), Sehbeeinträchtigung (0,6%), Mobilitätsbeeinträchtigung (0,5%) und 

Hörbeeinträchtigung (0,4%) werden von den Studierenden an der Leopold-Franzens-

Universität seltener genannt. Von einer Sprach- bzw. Sprechbeeinträchtigung ist kein/e 

Studierende/r betroffen. 3,5% aller Studierenden weisen eine mehrfache Beeinträchtigung 

auf.  

Studierende, die Behinderungen oder Beeinträchtigungen aufweisen, die sich auch im 

Studium auswirken, werden im Folgenden als betroffene Studierende bezeichnet.
20

 

Betroffene Studierende nennen am häufigsten als Schwierigkeiten, die im Studienalltag 

aufgrund der gesundheitlichen Beeinträchtigung bestehen, Probleme mit der 

Studienorganisation (56,4%), gefolgt von Problemen mit dem Prüfungsmodus (51,4%) sowie 

Probleme aufgrund unvorhergesehener Studienunterbrechungen (48,9%). Hierbei ist 

anzumerken, dass letzteres überdurchschnittlich oft von Studierenden mit psychischen 

Erkrankungen angegeben wird (70,1%). 39,2% der betroffenen Studierenden geben an, 

dass sie Schwierigkeiten im Studienalltag durch fehlende Ausstattung mit geeigneten 

Lehrmitteln haben, 31,8% nennen Schwierigkeiten bei der Abwicklung von Förderanträgen. 

Knapp über ein Viertel der betroffenen Studierenden sehen Schwierigkeiten im Studienalltag 
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 Für die Universität Innsbruck können für die Gruppen der Mobilitäts-, Sehbeeinträchtigten, Sprach-, Sprech- 

und Hörbeeinträchtigten sowie chronisch Erkrankten aufgrund der geringen Fallzahlen in der Umfrage (n<30, 

d.h. weniger als 30 Personen in der jeweiligen Gruppe haben sich an der Umfrage beteiligt) keine 

weiterführenden, differenzierten Auswertungen gemacht werden. 
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durch fehlende Serviceangebote und 18,3% haben Probleme durch bauliche 

Gegebenheiten.  

44,2% der betroffenen Studierenden nennen als erleichternde Maßnahme im Studienalltag 

die Veränderung in der Studienorganisation (dies betrifft 57,1% der Studierenden mit 

psychischen Erkrankungen), die auch am häufigsten als Problembereich im Studienalltag 

genannt wurde. 38,3% der betroffenen Studierenden geben an, dass veränderte 

Förderbestimmungen ihnen den Studienalltag erleichtern würden. Studierende mit 

psychischen Erkrankungen geben dies überdurchschnittlich oft an (49,6%). Der Ausbau von 

Fernstudienelementen (36,6%) sowie der Ausbau von Beratungsangeboten (29,3%) werden 

von den betroffenen Studierenden ebenfalls als hilfreiche Maßnahmen im Studienalltag 

gesehen. Sowohl der Ausbau von Beratungsangeboten (38%) als auch der Ausbau von 

Fernstudienelementen (47,6%) werden überdurchschnittlich oft von Studierenden mit 

psychischen Erkrankungen genannt. Weiters nennen 18,5% der betroffenen Studierenden 

als Maßnahme, die ihnen den Studienalltag erleichtern würde, den Ausbau von 

Serviceeinrichtungen. Der Einsatz technischer Hilfsmittel (13,6%), bauliche Veränderungen 

an der Universität (12,1%) und barrierefrei zugängliche Internetseiten (11%) werden von den 

betroffenen Studierenden demgegenüber seltener genannt.  

10,8 % der betroffenen Studierenden kennen die/den Behindertenbeauftragte/n bzw. eine 

entsprechende Ansprechperson, wobei rund jede/r Dritte, das sind 3,1% der betroffenen 

Studierenden, diese bereits kontaktiert haben. Damit liegt der Bekanntheitsgrad der 

Behindertenbeauftragten über dem Gesamtösterreichischen Durchschnitt von 7,6%.  

Mehr als ein Drittel der betroffenen Studierenden (34,1%) gibt an, dass auf die spezifischen 

Bedürfnisse aufgrund der gesundheitlichen Beeinträchtigung gar nicht eingegangen wird 

(dies betrifft rund die Hälfte der psychisch erkrankten Studierenden), mehr als die Hälfte 

(56,4%) gibt an, dass sie keine spezifischen Bedürfnisse haben. Knapp der Hälfte der 

betroffenen Studierenden (48,8%) ist es lieber, wenn möglichst wenige Personen an der 

Universität von der gesundheitlichen Beeinträchtigung Bescheid wissen. Dies geben 

Studierende mit psychischen Erkrankungen überdurchschnittlich oft an (88,1%).  

3.2.2 Maßnahmen für Studierende mit Behinderungen oder gesundheitlichen 

Beeinträchtigungen 

Das Spektrum an Maßnahmen für die Zielgruppe ist ausdifferenziert und adressiert eine 

Reihe unterschiedlicher Bereiche, wie z.B. die Schaffung von Strukturen/institutionalisierten 

Verantwortlichkeiten für die Zielgruppe (Behindertenbeauftragte), die Berücksichtigung der 

Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen und chronischen Krankheiten bei baulichen 

Maßnahmen, Maßnahmen zur Unterstützung betroffener Studierender im Studienalltag, 

Verankerung der Thematik in der Lehre sowie Maßnahmen zur Sensibilisierung und 

Öffentlichkeitsarbeit.  
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Die Universität Innsbruck war eine der ersten Universitäten Österreichs, die eine/n 

Behindertenbeauftragte/n installierten (bereits Mitte der 1990er Jahre). Das Büro ist 

üblicherweise mit zwei Behindertenbeauftragten besetzt und nimmt innerhalb der Universität 

eine beratende Funktion wahr.
21

 Im Sinne des Peer Councelings wird die Funktion von 

Personen bekleidet, die selbst eine Behinderung haben. Die Behindertenbeauftragten 

verstehen sich als Interessensvertretung für behinderte und chronisch kranke Studierende 

an der Universität Innsbruck. Sie bieten individuelle und bedarfsorientierte Beratung und 

Service in allen Studienfragen an, betreiben Öffentlichkeitsarbeit nach innen und außen, 

bringen ihre Fachkompetenz zur barrierefreien Gestaltung der Infrastruktur (Gebäude, 

Webdesign) ein und sind in den Ausbau des Unterstützungsangebots für behinderte 

Studierende involviert. Die Behindertenbeauftragten formulieren das ĂKernziel des 

behindertenpolitischen Wirkens ist die Gleichstellung behinderter Frauen und Männer im 

Sinne eines chancengleichen Studiums und eines barrierefreien Zugangs.ñ (Tätigkeitsbericht 

2006: 191).  

In den letzten Jahren wurde kontinuierlich an der Realisierung eines barrierefreien Zugangs 

zur Universität gearbeitet. In die Planung der entsprechenden Schritte wurden betroffene 

Studierende und die Behindertenbeauftragten eingebunden.
22

 In den Tätigkeits- und 

Leistungsberichten werden eine Reihe konkreter baulicher Maßnahmen angeführt: So wird 

beispielsweise im Tätigkeitsbericht 2006 (S. 252) erwähnt, dass das Referat für 

Studienberechtigungsprüfung ins Erdgeschoss übersiedelt sei, um barrierefrei zugänglich zu 

sein. Im Jahr 2007 erfolgte der Einbau von Behindertenhebebühnen, Treppenaufzügen, 

Deckenliftanlagen und Sicherheitsstützgriffen (Wissensbilanz 2007: 30). Im darauffolgenden 

Jahr kam es zur Installierung von zwei Treppenliften. Weiters wurden 

Sicherheitsvorkehrungen bei Rampen und Baustellen getroffen, zwei automatische Türöffner 

mit Fernbedienung installiert, Behindertenparkplätze neu markiert und ordnungsgemäß 

beleuchtet und WC-Anlagen behindertengerecht (mit schwenkbaren Haltegriffen und 

Euroschlössern) ausgestattet (Wissensbilanz 2008: 26).  

Im Entwicklungsplan 2010-2015 (S. 88) ist die Ausarbeitung eines Maßnahmenkatalogs zur 

Umsetzung der Vorgaben des ArbeitnehmerInnenschutzes und des Bundes-

Behindertengleichstellungsgesetzes an der Universität Innsbruck vorgesehen, der bei allen 

baulichen Maßnahmen zum Tragen kommen soll.  

An der Universität Innsbruck wird für Studierende mit Behinderungen und/oder chronischen 

Erkrankungen eine Reihe an Maßnahmen gesetzt, um ihnen einen reibungslosen 

Studienverlauf zu ermöglichen. Bereits bei der Inskription zum Studium erhält jede/r 
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 Derzeit ist das Büro aufgrund von Karenzierungen vorübergehend nur mit einer Mitarbeiterin besetzt. Im 

Allgemeinen ist das Büro mit einer Vollzeit- und einer Teilzeitstelle (20 Stunden) besetzt. Eine der beiden 

MitarbeiterInnen war bislang schwerpunktmäßig für Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Eine der beiden 

Behindertenbeauftragten ist auch Behindertenvertrauensperson. 
22

 Die Behindertenbeauftragten werden zu allen Arbeitsgesprächen im Zusammenhang mit baulichen 

Maßnahmen eingeladen, ihre Vorschläge geprüft und bei Bedarf umgesetzt (Leistungsbericht 2007: 19).  
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StudentIn eine ĂErstsemestrigenmappeñ in der Studienabteilung. Diese beinhaltet neben 

allgemeinen Informationen zum Studium auch ein Schreiben der Behindertenbeauftragten, 

welches sich an behinderte und/oder chronisch kranke Studierende richtet. Angehörige der 

Zielgruppe werden gebeten einen beiliegenden Fragebogen auszufüllen und an das Büro 

der Behindertenbeauftragten zu retournieren. Dadurch sollen Schwierigkeiten, Probleme und 

Anregungen möglichst gleich bei Aufnahme des Studiums erhoben werden, um in weiterer 

Folge bessere Rahmenbedingungen im Bezug auf Barrierefreiheit, Verbesserungen von 

Angeboten, Beratung und Ausstattung schaffen zu können (Wissensbilanz 2006: 17). Seit 

2007 wird bei der Reservierung von Lehrveranstaltungsräumen Rücksicht auf Studierende 

mit Behinderungen oder chronischen Krankheiten genommen. Hierbei ist anzumerken, dass 

in Zusammenarbeit mit dem Büro der Behindertenbeauftragten bereits ein Großteil der 

Lehrveranstaltungsräume im Raumverwaltungsprogramm auf ihre Zugänglichkeit 

gekennzeichnet und diese Information in das Lehrveranstaltungsverzeichnis aufgenommen 

wurde (Wissensbilanz 2007: 29). In der Folge wurde auch eine Frage zur Zugänglichkeit und 

Barrierefreiheit in die Lehrveranstaltungsevaluation aufgenommen (Wissensbilanz 2008: 25).  

Im Studium wird auf die besonderen Bedürfnisse der Zielgruppe Rücksicht genommen und 

spezifische Unterstützung angeboten, wie z.B. Digitalisierung und Aufbereitung von 

Lehrmaterialien und Fachliteratur für blinde und sehbeeinträchtigte Studierende, 

Unterstützung von TutorInnen in der Lehre. An der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck 

waren im Jahr 2008 acht TutorInnen mit diesen Aufgaben betraut. Im Jahr 2008 wurden im 

Zuge der Abteilung für Digitalisierung und elektronische Archivierung (DEA) insgesamt 22 

Bücher mit 9.000 Seiten für blinde und sehbeeinträchtigte Studierende digitalisiert und 

aufbereitet (Wissensbilanz 2008: 26). Zusätzlich wurde an der Fakultätsbibliothek für 

Theologie ein Sehbehindertenarbeitsplatz eingerichtet (Tätigkeitsbericht 2006: 163). 

Die Maßnahmen zur Verbesserung der Studiensituation gesundheitlich beeinträchtigter 

Studierender, wie z.B. TutorInnen, wurden (zum Teil) im Rahmen der Ausschreibung des 

bmwf ĂFinanzierungsanreize zur Fºrderung der Profilentwicklung der Universitªtenñ 

finanziert (siehe dazu Tätigkeitsbericht 2006: Anhang).  

Im neuen Bachelorstudium Erziehungswissenschaft ist das Pflichtmodul ĂInklusive 

Pªdagogik/Disability Studiesñ im AusmaÇ von 7,5 ECTS-Punkten verankert. Lernziel dieses 

Moduls ist einerseits, dass die Studierenden dazu befähigt werden, eine 

kompetenzorientierte Sichtweise von behinderten Menschen zu entwickeln und Kenntnisse 

entsprechender professioneller Begleit- und Unterstützungsstrategien in inklusiven Settings 

zu erwerben. Andererseits sollen Studierende Behinderung als Produkt von 

gesellschaftlichen Diskursen verstehen, die im Zusammenhang mit historisch entstandenen 

Werten, Normen, Symbolen und Institutionen stehen. Weiters ist ein vertiefendes Wahlmodul 

ĂInklusive Pªdagogik/Disability Studiesñ im AusmaÇ von 7,5 ECTS-Punkten vorgesehen 

(Wissensbilanz 2008: 25f).  
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Das Internationale Sprachenzentrum der Universität Innsbruck (ISI) bietet seit einigen 

Jahren Gebärdensprachkurse an. Im Jahr 2008 haben 149 Studierende an diesen 

Lehrveranstaltungen teilgenommen (Wissensbilanz 2008: 26). Auch im Kursangebot des 

Universitätssportzentrums wird auf die Zielgruppe eingegangen. 2008 wurden insgesamt 

acht Kurse für Integrativen Rollstuhlsport, Dance Ability und Schwimmen für Blinde 

angeboten (Wissensbilanz 2008: 26). Laut Leistungsvereinbarung 2010-2012 (S. 43) sollen 

die Angebote für den Behindertensport (mit teilweiser Ferienbetreuung) ausgebaut und 

gefördert werden. 

Sensibilisierung und Öffentlichkeitsarbeit 

Durch unterschiedlichste MaÇnahmen wird das Thema Ă(Studieren mit) Behinderungñ 

sichtbar gemacht, wodurch auch zur Sensibilisierung aller Universitätsangehöriger 

beigetragen wird. So wurden beispielsweise seit 1992 insgesamt sechs internationale 

Konferenzen zum Thema ĂHigher Education & Disabilityñ an der Universitªt Innsbruck 

durchgeführt. Die letzte dieser Konferenzen fand 2007 statt und wurde in Kooperation mit 

der University of New Orleans organisiert.
23

 Mit der University of New Orleans besteht auch 

ein Austauschprogramm, das sich explizit an Studierende mit Behinderung richtet.
24

  

Im März 2008 organisierte das Büro der Behindertenbeauftragten in Kooperation mit dem 

Bundessozialamt, der ÖH sowie diversen Abteilungen und Organisationseinheiten der 

Universität (z.B. Zentraler Informatikdienst, Abteilung für Digitalisierung und elektronische 

Archivierung) eine Informationsveranstaltung zum Thema ĂBarrierefreier Bildungszugangñ. 

Bei der Veranstaltung wurden die Service- und Beratungsangebote für Studierende mit 

Behinderungen und chronischen Erkrankungen vorgestellt. 

Um eine erhöhte Sensibilität zu erzeugen, sollen bei der Durchführung von Veranstaltungen 

der Universität stets behindertengerechten Begleitmaßnahmen angeboten werden (z.B. 

barrierefreie Zugänge, Gebärdensprache; siehe Leistungsvereinbarung 2010-2012: 35). 

Darüber hinaus gab es Gespräche der Behindertenbeauftragten mit dem Landesschulrat 

Tirol über gemeinsame Informationsveranstaltungen an höheren Schulen. Weiters sind die 

Behindertenbeauftragten im Behindertenbeirat der Stadt Innsbruck aktiv. 

Seit dem Jahr 2007 werden Studierenden mit Behinderung die Studienbeiträge erlassen 

(Leistungsbericht 2007: 17). Darüber hinaus können Studierende mit Behinderung seit 2006 

einen einmaligen Zuschuss in Höhe von 363,36ú aus Mitteln der Zweckwidmung der 

Studienbeiträge beantragen, was im ersten Jahr 24 Studierende taten (Wissensbilanz 2006: 

17). Im SS 2007 wurden bereits 59 Anträge für einen einmaligen Zuschuss gestellt 
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 http://www.trac.uno.edu/conf2007/ 
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 Nach dem Hurricane Katrina im August 2005 wurde das Austauschprogramm in den Jahren 2006 bis 2008 

unterbrochen und sollte lt. Wissensbilanz 2007 im Jahr 2009 wieder aufgenommen werden. 
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(Wissensbilanz 2007: 29), im darauffolgenden Sommersemester stieg die Zahl weiter auf 91. 

Im Wintersemester 2008/2009 sind insgesamt 114 Anträge auf Erlass der Studienbeiträge 

von behinderten und chronisch kranken Studierenden gestellt worden (Wissensbilanz 2008: 

25).  

Die Aufwendungen für dieses breit gefächerte Angebot sind der nachstehenden Tabelle zu 

entnehmen. Die Kosten für die Behindertenbeauftragten sind darin nicht enthalten. Weiters 

ist anzumerken, dass die Kurse am Universitäts-Sportinstitut im Bereich Rollstuhlsport, 

Dance Ability und Schwimmen vollständig durch Kurseinnahmen finanziert werden.  

Tabelle 2 Aufwendungen für spezifische Maßnahmen für Studierende mit 
Behinderungen und/oder chronischen Erkrankungen in Euro 

Jahr 2008 2007 2006 2005 

Aufwendungen in ú 149.195,76* 165.347,19** 13.621,94*** k.A. 

* Lehrbeauftragtenabgeltung der Gebärdensprachkurse am Internationalen Sprachenzentrum (ISI) 
(3.526,24ú). Kosten für TutorInnen der Behindertenbeauftragten (5.976,22ú), Kosten für Digitalisierung 
des Lehrmaterials (6.232ú), Kosten für die Ausbildung der Behindertenvertrauensperson (390ú), 
Kosten für Erlass der Studienbeiträge behinderter Studierender (74.488,80ú), Kosten für bauliche 
Adaptierungen (58.290ú). 
** 21.438,25ú der zweckgewidmeten Studienbeitrªge wurden als einmaliger Zuschuss an insgesamt 
59 Studierende mit Behinderung ausbezahlt, 80 Personen mit Behinderung wurde der Studienbeitrag 
in Hºhe von 29.068,80ú erlassen. Lehrbeauftragtenabgeltung der Gebärdensprachkurse am ISI 
(2.996,36ú), Kosten f¿r TutorInnen zur Unterstützung Studierender mit Behinderung bei der 
Organisation ihres Studiums (4.539,09ú), Digitalisierung von Literatur (1.373,60ú), Kosten f¿r 
behindertengerechte Hºrsaalausstattung (3.556,80ú), Kosten f¿r bauliche Adaptierungen 
(102.374,30ú). 
*** 8.720, 64ú der zweckgewidmeten Studienbeiträge wurden als einmaliger Zuschuss an insgesamt 
24 Studierende mit Behinderung ausbezahlt, Lehrbeauftragtenabgeltung der Gebärdensprachkurse am 
ISI (1.986,64ú), Kosten für TutorInnen zur Unterstützung Studierender mit Behinderung bei der 
Organisation ihres Studiums (2.644,66ú), Kosten für Teilnahme an einem Kurs zur Gestaltung 
Ăbarrierefreier Websitesñ (270ú). 
Quelle: Universität Innsbruck, Wissensbilanzen 2005 ï 2008 

Im Jahr 2008 waren 19 Personen in Einrichtungen für Studierende mit Behinderungen oder 

chronischen Erkrankungen tätig. Diese Zahl umfasst drei Personen, die im Büro der 

Behindertenbeauftragten tätig sind, zwei Behindertenvertrauenspersonen, acht TutorInnen 

sowie vier Lehrbeauftragte, die einschlägige Lehrveranstaltungen (Gebärdensprachkurse, 

spezifische Kurse am USI) anbieten (Wissensbilanz 2008: 63). 

3.2.3 Akzeptanz und Umsetzung der Maßnahmen 

An der Universität Innsbruck wird ein umfassendes Bündel an Maßnahmen für Studierende 

mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen angeboten, wobei es sich um individuelle 

Unterstützung ebenso handelt wie um einen angestrebten systematischen Abbau von 

strukturellen Barrieren. Konkret angeboten werden einerseits Service und Beratung für 

betroffene Studierende, andererseits werden Maßnahmen gesetzt, um einen barrierefreien 

Zugang zur Universität zu schaffen.  
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Einen wesentlichen Schwerpunkt in der individuellen Unterstützung nehmen Tutorien ein, die 

gesundheitlich beeinträchtigten Studierenden im Ausmaß von sechs Wochenstunden zur 

Verfügung gestellt werden. Die TutorInnen studieren im Regelfall dasselbe Fach, fertigen 

Mitschriften an, digitalisieren Materialien und leisten sonstige studienbezogene 

Unterstützung (z.B. Kopieren) etc. Beim barrierefreien Zugang wird auf bauliche 

Gegebenheiten ebenso abgestellt wie auf den Internetauftritt. Charakteristisch ist weiters, 

dass damit auf unterschiedliche Formen der Beeinträchtigung abgestellt wird, konkret 

Mobilitätsbeeinträchtigte, Seh- und Hörbeeinträchtigte, und dass Barrierefreiheit in allen 

baulichen Vorhaben berücksichtigt wird. Für Unterstützungsmaßnahmen wird nicht auf einen 

Behindertenausweis abgestellt; es wird vielmehr kritisiert, dass Studierende mit einem 

Behinderungsgrad unter 50% bei externen Fördermaßnahmen nicht anspruchsberechtigt 

sind (I40).  

Die Akzeptanz der Maßnahmen ist nach Einschätzung der InterviewpartnerInnen hoch und 

es wird eine zunehmende Inanspruchnahme ï auch von Studierenden mit nicht sichtbaren 

Beeinträchtigungen ï verzeichnet. Dies wird primär auf Sensibilisierungsmaßnahmen bzw. 

Öffentlichkeitsarbeit zurückgeführt. Durch diese wird betroffenen Studierenden die 

Aufgeschlossenheit der Universität und ihr Bemühen um ein barrierefreies Studium nahe 

gebracht. Dazu zählt u.a. auch, dass bei öffentlich zugänglichen Veranstaltungen 

GebärdensprachdolmetscherInnen eingesetzt werden oder das Angebot von 

Gebärdensprachkursen im Sprachenzentrum. In diesem Zusammenhang wird jedoch auch 

die Hemmschwelle für Studierende gesehen, ihre Bedürfnisse offen zu legen. ĂEs ist 

wahrscheinlich immer die Gratwanderung von den Betroffenen einerseits nichts Besonderes 

zu sein, sondern mºglichst integriert zu sein und ein ānormales Lebenô f¿hren zu kºnnen und 

auf der anderen Seite sich zu deklarieren und eben Sonderregelungen zu beanspruchen.ñ 

(I5) 

Bei Sanierungen oder Neubauten wird auf Barrierefreiheit geachtet, dies nicht erst seit 

Inkrafttreten des Bundes-Behindertengleichstellungsgesetzes. Konkret wird bei Sanierungen 

auf einen rollstuhltauglichen Zugang geachtet und es werden Induktionsschleifen eingebaut. 

Die gewünschten Standards für bauliche Maßnahmen im Hinblick auf einen barrierefreien 

Zugang werden derzeit in einem Leitfaden zum barrierefreien Bauen zusammengefasst und 

sollen künftig als Grundlage für Ausschreibungen und Aufträge herangezogen werden.  

Charakteristisch für die Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen an der Universität 

Innsbruck ist eine starke interne und externe Kooperation. So nimmt beispielsweise die 

Behindertenbeauftragte am Jour Fixe der Abteilung Infrastruktur teil, um in alle baulichen 

Maßnahmen einbezogen zu sein. Ebenso nimmt sie am regelmäßigen Treffen des 

Vizerektorats mit der ÖH teil. Darüber hinaus bestehen auch projektbezogene 

Kooperationen mit der Bibliothek (z.B. Ăe-books on demandñ) oder mit der Abteilung Neue 

Medien im Zusammenhang mit e-Learning Angeboten. Auch Kooperationen mit externen 

PartnerInnen ï wie z.B. dem Tiroler Blinden- und Sehbehindertenverband ï spielen bei 
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Unterstützungsangeboten für die Zielgruppe eine zentrale Rolle. Dies primär, um Expertise 

einzubeziehen, die an der Universität nicht vorhanden ist. ĂEs gibt an der Uni kaum oder 

wenige Experten, die sich wirklich mit assistierenden Technologien auskennen.ñ (I45) Auch 

die Zusammenarbeit mit Uniability wird als wichtig bezeichnet. Es waren auch konkrete 

Projekte zu barrierefreiem e-Learning mit anderen Universitäten (z.B. Integriert Studieren an 

der Universität Linz) geplant, die entsprechenden Anträge wurden jedoch vom BMWF nicht 

genehmigt. Diese Projektkooperationen werden als wichtig bezeichnet, da an der Universität 

Innsbruck keine wissenschaftliche Expertise zu assistierenden Technologien vorhanden ist, 

eine solche aber eventuell im Bereich Erziehungswissenschaften aufgebaut werden könnte, 

wofür derartige Projekte die Initialzündung sein könnten.  

Als ein wichtiges Kooperationsprojekt wird auch das Auslandsprogramm für Studierende mit 

Behinderungen mit einer Universität in New Orleans bezeichnet, dass vom Institut für 

Politikwissenschaft koordiniert wird. Im Jahr 2000 absolvierte ein/e erste/r Studierende/r 

einen Auslandsaufenthalt und in der Folge wurde diese Kooperation ausgebaut und 

institutionalisiert. Ab Mªrz 2010 startet das ĂAustrian students program f¿r students with 

disabilitiesñ, an dem im ersten Jahr f¿nf behinderte Studierende teilnehmen werden.
25

  

Konkreter Handlungsbedarf wird primär in einer Weiterführung der Sensibilisierungsarbeit 

gesehen, insbesondere im Zusammenhang mit psychischen Beeinträchtigungen. ĂMit 

psychischen Erkrankungen ist es viel schwieriger umzugehen.ñ (I5) Weiters wird im 

Zusammenhang mit der Digitalisierung von Büchern vorgeschlagen, eine österreichweite 

Plattform zu schaffen, um Synergien zu nutzen bzw. Doppelgleisigkeiten zu vermeiden. 

ĂAlso wenn es Bereiche gibt, wo man sagt, da sollte man sinnvollerweise österreichweit 

koordinieren, dass nicht diese Parallelaktionen gestartet werden.ñ (I5) 

3.2.4 Zusammenfassende Betrachtung  

Die Unterstützung von Studierenden mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen ist 

selbstverständlicher Bestandteil des Universitätsalltags und als Querschnittsmaterie 

verankert. Dies wird nicht nur aus den Interviews deutlich, sondern auch aus den 

Dokumenten. So wird beispielsweise im Entwicklungsplan 2010-2015 im Zusammenhang 

mit der angestrebten Bündelung der Öffentlichkeitsarbeit an der Universität als Ziel 

formuliert, dass bei Veranstaltungen auf behindertengerechte Begleitmaßnahmen (z.B. 

barrierfreier Zugang, digitalisierte Information, GebärdensprachdolmetscherInnen) zu achten 

ist und die Universitätshomepage hinsichtlich Barrierefreiheit zu überarbeiten ist 

(Entwicklungsplan 2009: 60). Diese Entwicklung ist zum einen durch eine jahrelange 

konsequente Arbeit und Weiterentwicklung des Status Quo, zum anderen durch 

entsprechende Unterstützung von Seiten der Universitätsleitung ermöglicht worden. 

Letzteres ist unter anderem aus der Bereitstellung ausreichender Ressourcen abzulesen. In 
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den Interviews wird auch angesprochen, dass von Seiten der Studierenden bzw. der ÖH 

Maßnahmen gefordert werden und ein entsprechendes Problembewusstsein vorliegt.  

Insgesamt ist die Situation an der Universität Innsbruck durch das Streben, im Bedarfsfall 

individuelle Lösungen für betroffene Studierende zu entwickeln, gleichzeitig aber 

institutionalisierte Lösungen für künftige Anlassfälle zu entwickeln, gekennzeichnet. D.h. es 

wird der Schwerpunkt auf den Abbau struktureller Barrieren gelegt, ohne dass dem konkrete 

Anlassfälle zugrunde liegen müssen.  

An der Universität Innsbruck wird auf die Bedeutung der Verschränkung von Forschung und 

Service für betroffene Studierende hingewiesen, indem die Probleme thematisiert werden, 

die sich aus dem Fehlen derartiger Synergien ergeben. Dies zeigt Bedarf und Interesse an 

einer Vernetzung zwischen den Universitäten, die jedoch über Projekte gestartet werden 

müsste.  

Auffällig im Vergleich zu anderen Universitäten ist, dass an der Universität Innsbruck 

Studierende mit Hörbeeinträchtigungen selbstverständlicher Bestandteil der Zielgruppe sind 

und als solche auch durch Maßnahmen adressiert werden. Es wird hier zwar auch generell 

auf die Ressourcenknappheit hingewiesen, doch wird dies im Zusammenhang mit der 

Gruppe der gehörlosen Studierenden nicht als das zentrale bzw. einzige Problem 

dargestellt.  

3.3 Universität Klagenfurt 

Die Universität Klagenfurt wurde 1970 als Hochschule für Bildungswissenschaften 

gegründet (Wissenschaftsrat 2009a: 73). Seit Anfang der 1990er Jahre hat die Universität 

einen Wandel von einer Spezialuniversität für Bildungswissenschaften zu einer 

Regionsuniversität vollzogen. In diesem Kontext erfolgte auch die Umbenennung in Alpen 

Adria Universität Klagenfurt im Jahr 2004. Derzeit kommen rund 80% der Studierenden aus 

der Region (Entwicklungsplan 2005: 5). Auch die sukzessive Ausweitung des 

Fächerspektrums spiegelt diese Entwicklung wider: 1993 erfolgte die Umbenennung in 

Universität Klagenfurt und es wurden die Fakultäten für Kulturwissenschaften bzw. für 

Wirtschaftswissenschaften und Informatik eingerichtet. Charakteristisch für die Forschung an 

der Universität Klagenfurt ist ihr interdisziplinärer Charakter, der durch die Größe der 

Universität unterstützt wird. 1979 wurde das Interuniversitäre Forschungsinstitut für 

Fernstudien eingerichtet, das seit 1991 als Interuniversitäres Institut für interdisziplinäre 

Forschung und Fortbildung (IFF) an den Standorten Wien, Graz und Klagenfurt angesiedelt 

war. Mit dem UG 2002 wurde die Universität Klagenfurt Rechtsnachfolgerin des IFF, das als 

dritte Fakultät in die Universität Klagenfurt integriert wurde. Seit 2007 verfügt die Universität 

Klagenfurt über eine vierte Fakultät: die Fakultät für Technische Wissenschaften. Diese 

Fakultäten setzen sich aus 30 Instituten und acht besonderen fakultären Einrichtungen 

zusammen (Wissensbilanz 2008: 5).  
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Mit dem Bau des Hauptgebäudes der Universität Klagenfurt wurde 1974 begonnen, das 

2000 durch den Südtrakt erweitert wurde. 2007 wurde ein eigenes Universitätssportinstitut 

(USI) in Betrieb genommen. Die Bausubstanz der Gebäude war bis in die 1990er Jahre gut, 

mittlerweile besteht zunehmend Sanierungsbedarf, insbesondere bei dem ältesten Gebäude 

(Vorstufengebäude). 2008 wurde ein durch Sponsoren finanzierter Neubau 

(Servicegebäude) begonnen.  

An der Universität Klagenfurt studieren derzeit (WS 2009/10) rund 10.100 Studierende, 

wobei der Frauenanteil bei 61,5% und jener ausländischer Studierender bei 13,1% liegt.  

In der Satzung der Universität Klagenfurt (Teil E/II) sind Richtlinien für die Gleichstellung 

behinderter und chronisch kranker Personen formuliert. ĂDie Universitªt Klagenfurt bekennt 

sich zur Gleichstellung von behinderten und chronisch kranken Personen und zur Schaffung 

von Rahmenbedingungen, die eine gleichberechtigte Teilnahme von behinderten und 

chronisch kranken Personen am gesamten Studien-, Lehr- und Forschungsbetrieb 

gewährleisten. Jede Form von diskriminierendem Vergehen oder Verhalten gegen 

behinderte und chronisch kranke Personen wird nicht toleriert.ñ Konkret wird auch das Recht 

von betroffenen Studierenden, mit der Universität die für ihre Unterstützung notwendigen 

Dienste zu vereinbaren, festgeschrieben.  

Weder in der Leistungsvereinbarung 2007-2009 noch in jener für die Jahre 2010-2012 wird ï 

abgesehen von einem allgemeinen Bekenntnis zur Förderung der Integration und 

Gleichstellung von gesundheitlich beeinträchtigten Studierenden ï auf die Zielgruppe explizit 

eingegangen. Im Entwicklungsplan ist ĂIntegriert Studierenñ als zentrale Service-Einrichtung 

der Universität Klagenfurt angeführt (im Entwicklungsplan 2005 als geplante Einrichtung, im 

aktuellen Entwicklungsplan als bestehende Organisationseinheit). In der aktuellen 

Leistungsvereinbarung wird als Ziel formuliert, die Stelle des Behindertenbeauftragten von 

50% auf 75% aufzustocken (ab dem 1.7.2011).  

3.3.1 Studierende mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen 

Rund 20% der Studierenden an der Universität Klagenfurt sind nach eigenen Angaben 

gesundheitlich beeinträchtigt. Dieser Anteil entspricht dem Durchschnittswert für alle 

wissenschaftlichen Universitäten. Allerdings liegt an der Universität Klagenfurt der Anteil der 

Studierenden mit Behinderung mit 2,2% deutlich über dem Durchschnitt. Weitere 11,1% aller 

Studierenden sind chronisch krank, 6,9% geben eine sonstige gesundheitliche 

Beeinträchtigung an. Nicht nur der Anteil der Studierenden mit Behinderung liegt über dem 

Durchschnitt, ebenso der Anteil der Studierenden, die ständig im Studium durch ihre 

gesundheitliche Beeinträchtigung beeinträchtigt sind (4,5%). Unter den Studierenden der 

Universität Klagenfurt sind alle Formen der Beeinträchtigung vertreten. Jeweils 0,4% sind 

mobilitäts- oder sehbeeinträchtigt, 0,2% weisen eine Sprachbeeinträchtigung auf, der Anteil 

der Studierenden mit psychischen Erkrankungen und jener der AllergikerInnen liegt bei 
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3,1%, 1,3% haben chronische Krankheiten und 2% andere gesundheitliche 

Beeinträchtigungen. 4% aller Studierenden weisen Mehrfachbeeinträchtigungen auf. 1,5% 

aller Studierenden haben einen Behindertenausweis. Dieser Wert liegt über dem 

Durchschnitt aller wissenschaftlichen Universitäten (0,6%). 

Studierende, die gesundheitliche Beeinträchtigungen aufweisen, die sich auch im Studium 

auswirken, werden im Folgenden als betroffene Studierende bezeichnet.
26

 

57,1% der betroffenen Studierenden haben Schwierigkeiten im Studienalltag mit 

unvorhergesehenen Studienunterbrechungen, die aufgrund ihrer gesundheitlichen 

Beeinträchtigung aufkommen. 55,5% geben an, dass sie Schwierigkeiten mit der 

Studienorganisation haben und 39,1% geben an,  dass sie Probleme mit dem 

Prüfungsmodus haben. Weitere 32,8% haben Schwierigkeiten im Studienalltag aufgrund 

fehlender Ausstattung mit geeigneten Lehrmitteln. Knapp ein Viertel der betroffenen 

Studierenden (24,8%) gibt an, Schwierigkeiten mit der Abwicklung von Förderanträgen zu 

haben, 18,9% durch fehlende Serviceangebote und 17,7% der betroffenen Studierenden 

nennen bauliche Gegebenheiten. 

Auf die Frage nach Maßnahmen, die ihnen den Studienalltag erleichtern würden, nennen 

betroffene Studierende am häufigsten Veränderungen der Studienorganisation (45,1%), die 

auch am häufigsten als Problembereich im Studienalltag genannt wurde. Weiters werden 

Veränderungen der Förderbestimmungen (38,4%) gefolgt vom Ausbau von 

Fernstudienelementen (31,5%) als hilfreich bezeichnet. Knapp über ein Viertel der 

betroffenen Studierenden nennt den Ausbau von Beratungsangeboten und den Ausbau von 

Serviceeinrichtungen (z.B. Mitschreibkräfte) als Maßnahmen, die ihnen den Studienalltag 

erleichtern würden. Jeweils rund 10% der betroffenen Studierenden versprechen sich von 

barrierefreien Internetseiten, baulichen Veränderungen oder dem Einsatz technischer 

Hilfsmittel Erleichterungen ihres Studienalltags.  

Die Hälfte der betroffenen Studierenden gibt an, dass sie keine spezifischen Bedürfnisse 

hat, auf die von der Universität im Rahmen ihres Studiums eingegangen werden sollte. 

Etwas mehr als ein Drittel (34%) erwähnt, dass auf ihre bzw. seine spezifischen Bedürfnisse 

nicht eingegangen wird.  

81,9% der betroffenen Studierenden kennen die/den Behindertenbeauftragte/n nicht. 

Ungefähr ein Drittel derer, die den Behindertenbeauftragten kennen, haben sich bereits 

einmal an ihn gewandt. Trotz des deutlich überdurchschnittlichen Bekanntheitsgrads des/r 

Behindertenbeauftragten wollen rund zwei Drittel der betroffenen Studierenden ihre 

Beeinträchtigung möglichst nicht thematisieren. 
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 Für die Universität Klagenfurt können für die einzelnen Gruppen von gesundheitlich beeinträchtigten 

Studierenden aufgrund der geringen Fallzahlen in der Umfrage (n<30, d.h. weniger als 30 Personen pro Gruppe 

haben sich an der Umfrage beteiligt) keine differenzierten Auswertungen gemacht werden. 
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3.3.2 Maßnahmen für Studierende mit Behinderungen oder gesundheitlichen 

Beeinträchtigungen 

An der Alpen-Adria-Universitªt Klagenfurt ist eine Zentrale Serviceeinrichtung ĂIntegriert 

Studierenñ
27

 für Studierende mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen eingerichtet. 

Laut Entwicklungsplan 2010-2012 (S. 36) übernimmt die Leitung des Servicecenters 

ĂIntegriert Studierenñ an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt die Funktion des bzw. der 

Behindertenbeauftragen. Derzeit handelt es sich um eine Teilzeitstelle (50%), laut 

Entwicklungsplan 2009 (S. 37) ist ab dem 1.7.2011 eine Ausweitung auf 75% geplant. Für 

die Belange gesundheitlich beeinträchtigter und/oder behinderter MitarbeiterInnen der 

Universität sind eine Behindertenvertrauensperson und zwei StellvertreterInnen zuständig. 

ĂGemeinsam mit dem Zentrum f¿r Gebªrdensprache und Hºrbehindertenkommunikation 

(ZGH) entsteht eine Plattform zur Unterstützung hörbehinderter und gehörloser Studierender 

aller Universitªtenñ (Entwicklungsplan 2010-2012: 36f). 

ĂIntegriert Studierenñ ist als Zentrale Serviceeinrichtung dem Rektorat zugeordnet. Ziel von 

ĂIntegriert Studierenñ ist es, betroffene Studierende auf das Studium vorzubereiten, während 

des Studiums und beim Übergang ins Berufsleben zu unterstützen. Laut Wissensbilanz 

2008 (S. 33f) gehºren zu den zentralen Aufgaben von ĂIntegriert Studierenñ die Beratung 

und Information von Studierenden sowie MitarbeiterInnen der Universität Klagenfurt, ebenso 

wie die Kooperation und Koordination von Tätigkeiten mit Behindertenvertrauenspersonen, 

dem Verein Uniability, der Abteilung für Sozial- und Integrationspädagogik, dem Beratungs-, 

Mobilitäts- und Kompetenzzentum (BMKz), der HochschülerInnenschaft (Referat für 

Sozialpolitik, Referat für Gesellschaftspolitik) und dem Zentrum für Gebärdensprache und 

Hörbehindertenkommunikation (ZGH). In diesem Zusammenhang unterst¿tzt ĂIntegriert 

Studierenñ den Forschungs- und Lehrbereich zu der Thematik ĂBehinderungñ. Das 

Servicecenter ĂIntegriert Studierenñ ¿bernimmt weiters die organisatorische Betreuung von 

Tutorien für behinderte und chronisch kranke Studierende. Es werden spezielle Angebote an 

den Schnittstellen zwischen Schule und Universität bzw. zwischen Universität und 

Berufseinstieg (z.B. Orientierungslehrveranstaltung, Studieneingangsphase, Empowerment) 

zur Verfügung gestellt und im Bereich Personalentwicklung wird an internen 

Weiterbildungsangeboten mitgewirkt. Zusätzlich initiiert die Einrichtung Maßnahmen zum 

Abbau von Barrieren und besitzt ein Mitspracherecht bei baulichen Maßnahmen an der 

Universitªt. ĂIntegriert Studierenñ setzt sich dabei aktiv bei der Planung und Durchführung 

von Neu- bzw. Umbauten im Bezug auf Barrierefreiheit ein. Es fanden bereits Begehungen 

der Universitätsgebäude sowie der Umgebung statt, die gemeinsam mit gesundheitlich 

beeinträchtigten und behinderten Studierenden durchgeführt wurden. Laut Tätigkeitsbericht 

2005 (S. 18) wurden Gefahrenstellen für blinde und sehbehinderte Menschen in einem 

Bericht zusammengefasst, die Verbesserungen zur Folge haben sollen. 
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  Vgl. zur Entstehungsgeschichte der Zentralen Serviceeinrichtung ĂIntegriert Studierenñ auch Kapitel 3.4.2. 
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Ein Beispiel f¿r eine Zusammenarbeit von ĂIntegriert Studierenñ und dem BMKz ist das 

Projekt BASIS ï Büro für Assistenz, Information & Service, das Studierenden persönliche 

Assistenz und Unterstützung im Studium anbietet.
28

  

In der Universitätsbibliothek ist die Stelle des Blinden- und Sehbehindertenleseplatzes 

eingerichtet, die dem Behindertenbeauftragten teilzugeordnet ist. Der Blinden- und 

Sehbehindertenleseplatz ermöglicht sehbeeinträchtigten und sehbehinderten Studierenden 

das selbstständige Arbeiten beim Digitalisieren und Texten. Darüberhinaus gibt es 

AssistentInnen, die die Texte einlesen lassen. Laut Wissensbilanzen 2006-2008 wurde eine 

Vergrößerungssoftware für einen PC in einem öffentlich zugänglichen Bereich des ZID 

angeschafft.  

Die Lehr- und Forschungseinrichtung Zentrum für Gebärdensprache und 

Hºrbehindertenkommunikation (ZGH) Ăbearbeitet Phänomene einer im optischen Kanal 

produzierten Sprache im Vergleich zu gesprochenen Sprachenñ (Wissensbilanz 2008: 34). 

Dadurch soll es auf längere Sicht zu einer Verbesserung von gehörlosen bzw. 

hörgeschädigten Menschen kommen. Im Zentrum der Forschung am ZGH steht einerseits 

die sprachwissenschaftliche Grundlagenforschung, auf der anderen Seite der 

sozialwissenschaftliche Bereich. In Österreich kooperiert das ZHG unter anderem mit dem 

Österreichischen Gehörlosenbund, dem Institut für Theoretische und Angewandte 

Translationswissenschaft der Universität Graz und der Gehörlosenambulanz am 

Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Linz. Weiters bietet das ZGH jedes Semester 

Kurse für Österreichische Gebärdensprache (ÖGS) für AnfängerInnen und Fortgeschrittene 

an. Zusätzlich gibt es allgemeine Vorlesungen zur Gebärdensprache, 

Gehörlosengeschichte, sowie Gehörlosenkultur. Laut Wissensbilanz 2008 (S. 34) werden die 

ÖGS-Kurse ausschließlich von gehörlosen GebärdensprachlehrerInnen unterrichtet. Es 

besteht auch die Möglichkeit sich im Zuge eines aus mehreren Modulen 

zusammengesetzten Studienbereichs oder im Rahmen des Universitätslehrgang 

ĂGebªrdensprachlehrerInñ als akademische/n LehrerIn f¿r ºsterreichische Gebªrdensprache 

ausbilden zu lassen.
29

 

Eine weitere Maßnahme für gesundheitlich beeinträchtigte oder/und behinderte Studierende 

an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt stellt der Erlass der Studienbeiträge dar. Laut 

Tätigkeitsbericht 2005 (S. 18) werden Studierende mit einem Behinderungsgrad von 

mindestens 50% und Studierende, die mindestens zwei Monate durch eine Krankheit (oder 

Schwangerschaft) am Studium gehindert wurden, von den Studienbeiträgen befreit.
30
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 http://bmkz.uni-klu.ac.at/index.php?id=38 
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 Siehe Homepage des ZGHs http://www.uni-klu.ac.at/zgh/inhalt/35.htm 
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 Siehe Homepage der ÖH http://www.oeh.uni-klu.ac.at/node/1262 
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Tabelle 3 Aufwendungen für spezifische Maßnahmen für Studierende mit 
Behinderungen und/oder chronischen Erkrankungen in Euro 

Jahr 2008 2007 2006 2005 

Aufwendungen in ú 39.369,30* 38.943,56** 39.347,59*** k.A. 

*Kosten für ĂIntegriert Studierenñ (15.036,21ú), Blinden- und Sehbehindertenarbeitsplatz (24.333,09ú) 
**Kosten für ĂIntegriert Studierenñ (17.845,44ú), Blinden- und Sehbehindertenarbeitsplatz (21.000,00ú), 
TutorInnen (98,12ú) 
***Kosten für Grundbudget ĂIntegriert Studierenñ (19.699,14ú), Zielbudget ĂIntegriert Studierenñ 
(834,36ú), Personalkosten im Bereich Sehbehinderten-Service der Bibliothek (15.399,00ú), Fortbildung 
der Behindertenvertrauensperson (954,00ú), Zentrum f¿r Gebªrdensprache und 
Hörbehindertenkommunikation ï ZGH (1.684,89ú) und Zentraler Informatikdienst ï ZID (806,20ú).  
Quelle: Universität Klagenfurt, Wissensbilanzen 2005 ï 2008 

Insgesamt waren im Jahr 2008 18 Personen in Einrichtungen für Studierende mit 

Behinderungen oder chronischen Krankheiten tätig. Davon entfielen auf das ZGH fünf 

wissenschaftliche und sieben allgemeine MitarbeiterInnen. In der Abteilung für Sozial- und 

Integrationspädagogik waren es zwei Personen (ein/e wissenschaftliche/r MitarbeiterIn, ein 

allgemeines Personal), eine Person in der Universitätsbibliothek (Blindenleseplatz), der 

Behindertenbeauftragte (ĂIntegriert Studierenñ) und jeweils eine Kontaktperson an der 

Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und der Fakultät für Interdisziplinäre Forschung und 

Fortbildung (Wissensbilanz 2008: 53).  

Auffallend ist, dass bauliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Zielgruppe kaum 

erwähnt werden. Es wird nur darauf hingewiesen, dass beim USI-Neubau auf barrierefreies 

Bauen (Ö-Normen B1600, B1601) geachtet wurde (Wissensbilanz 2006: 53). 

3.3.3 Akzeptanz und Umsetzung der Maßnahmen 

Zu den wichtigsten Maßnahmen aus Sicht der Interviewpartner an der Universität Klagenfurt 

in den letzten Jahren zählen neben baulichen Maßnahmen im Zuge von Renovierungen und 

einem Neubau, um barrierenfreien Zugang zu allen Gebäuden herzustellen, die barrierefrei 

gestaltete Homepage der Universität, das Angebot an Unterstützungsmaßnahmen für 

sehbeeinträchtigte oder blinde Studierende (Literaturservice) sowie die Erarbeitung von 

Unterstützungsmaßnahmen für hörbeeinträchtigte Studierende. Für Studierende mit 

psychischen Erkrankungen werden keine eigenen Maßnahmen angeboten, sondern mit der 

Psychologischen Studierendenberatung in Klagenfurt kooperiert.
31

 

Ein weiteres Charakteristikum für die Universität Klagenfurt ist, dass Maßnahmen für die 

Zielgruppe im Team konzipiert und umgesetzt werden. Auf der einen Seite besteht eine enge 

Kooperation zwischen Behindertenvertrauensperson und Behindertenbeauftragten, auf der 

anderen Seite bezieht das Rektorat diese in alle Entscheidungen mit ein. ĂUnser Rektorat 

würde nie in dem Bereich irgendwas tun, ohne den Behindertenbeauftragten oder die 

Behindertenvertrauensperson zuvor zu fragen.ñ (I29) Diese interne Kooperation schlägt sich 
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u.a. in der Einrichtung einer Arbeitsgruppe nieder, die sich aus dem 

Behindertenbeauftragten, der Behindertenvertrauensperson und dem Rektorat 

zusammensetzt, um den aufgrund der Anforderungen des Bundes-

Behindertengleichstellungsgesetzes erforderlichen Adaptierungsbedarf bis 2015 zu 

konkretisieren.  

Die gesetzten bzw. geplanten Maßnahmen gehen zum Teil über individuelle Unterstützung 

im konkreten Einzelfall hinaus. So sollen durch den geplanten Einbau von Leitsystemen für 

Blinde oder Sehbeeinträchtigte Barrieren abgebaut werden. Ein anderes Beispiel sind die im 

Rahmen der internen Weiterbildung angebotenen Seminare zur barrierefreien Gestaltung 

von Word-Files und anderen Dokumenten. Ziel ist es, diese Anforderungen von Beginn an in 

die Erstellung der Lehrmaterialien einzubeziehen und nicht erst dann, wenn ein konkreter 

Anlassfall auftaucht, weil: Ăes ist nicht mehr Aufwand. Es ist nur dann mehr Aufwand, wenn 

ich das jetzt fünf Jahre so mache und in fünf Jahren kommt dann ein Studierender und ich 

muss dann alle meine Skripten überarbeiten oder von jemanden überarbeiten lassen. Dann 

ist es natürlich ein massiver Aufwand von Zeit oder von finanziellen Ressourcen, das zu 

tun.ñ (I23) 

Eine wichtige Rolle im Hinblick auf Sensibilisierung aller Universitätsangehörigen spielt nach 

Einschätzung der Interviewpartner die Formulierung der Richtlinien für Gleichstellung 

behinderter oder chronisch kranker Personen in der Satzung: ĂNun wir wissen nat¿rlich, 

dass die Leute im Haus nicht jeden Tag die Satzung lesen oder sie auswendig gelernt 

haben. Aber immerhin denke ich, das ist ein Zeichen dafür, dass das auf einer offiziellen 

Ebene da ist, das ist ein Grundsatzpapier, ein Bekenntnis der Universitªt.ñ (I7)  

Das zentrale Problem bei der Umsetzung von Maßnahmen stellen für alle Interviewpartner 

die verfügbaren Ressourcen dar. ĂDas generelle Problem taucht auf, wenn es was zu kosten 

anfªngt. (é) Es liegt nicht an der Bereitschaft das umzusetzen, sondern wirklich an der 

Bereitschaft das zu finanzieren. Und das nicht, weil das Rektorat das nicht finanzieren will, 

(é), sondern weil es einfach wirklich eine prekäre finanzielle Situation ist.ñ (I23) ĂDie Grenze 

ist immer das Geld.ñ (I7) 

Erschwerend kommt hinzu, dass Maßnahmen für die Zielgruppe aus dem Globalbudget zu 

finanzieren sind und damit in Konkurrenz zu anderen wichtigen Ausgabenbereichen, wie z.B. 

Frauenförderung, stehen. Auch diese Problematik wird in allen Interviews angesprochen: 

ĂDas ist auch nicht ganz ohne Konflikte im Haus, das muss man auch sagen. Also, niemand 

traut sich öffentlich sozusagen gegen Frauenförderung oder gegen dies oder das was 

sagen. Es ist nicht politisch korrekt, aber man weiß schon, dass es dort und da Murren gibt 

und dass es Leute gibt, die das Geld lieber irgendwo anders sehen w¿rden.ñ (I7) Ă[Das] ist 

natürlich eine schwierige Situation. Ich mein, auf der einen Seite müssen wir es machen, auf 

der anderen Seite kºnnen wir jetzt nicht anderen das Geld wegnehmen.ñ (I23) 
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Darüber hinaus werden konkrete Schwierigkeiten v.a. bei baulichen Maßnahmen gesehen. 

Die barrierefreie Gestaltung von Gebäuden stellt einerseits hohe Anforderungen an die 

fachliche Kompetenz von ArchitektInnen und erfordert komplexe Lösungen, aufgrund der 

Vielzahl von einbezogenen AkteurInnen (Finanziers, Universitätsleitung, 

Behindertenbeauftragter, Behindertenvertrauensperson, BIG). So wurde z.B. der Neubau 

(Servicegebäude) auf einem Grund der Bundesimmobiliengesellschaft mit Mitteln von 

Sponsoren (eine Versicherung und eine Bank) errichtet. Die Aushandlungsprozesse 

hinsichtlich Barrierefreiheit (realisierbare Standards, Kosten) werden als aufwändig 

beschrieben.  

Ein weiteres Problem wird darin gesehen, dass sich Studierende häufig nicht oder erst spät 

an die zuständigen Stellen wenden. So wird beispielsweise von einer/m hörbeeinträchtigten 

Studierenden berichtet, deren/dessen Beeinträchtigung erst thematisiert wurde, als die 

Diplomarbeit aufgrund des sprachlichen Niveaus nicht akzeptiert wurde. Es sind sich alle 

Interviewpartner der Dunkelziffer unter Studierenden mit nicht sichtbaren Beeinträchtigen 

(inkl. chronischer und psychischer Erkrankungen, LegasthenikerInnen) bewusst, auch wenn 

diese von allen zur jeweiligen Zielgruppe gezählt werden. ĂDas Problem ist, dass die zwar 

schon eine Zielgruppe von uns sind, wir versuchen, für sie etwas zu machen, nur der 

Kontakt ist relativ schwierig. Also es ist nur ein Bruchteil von dieser Personengruppe, die 

sich traut zu einer Stelle zu kommen. Also die wollen das nicht outen.ñ (I23)  

Eine Herausforderung für die Umsetzung von Maßnahmen ist auch, dass in einigen 

Bereichen noch kein allgemein gültiger Status Quo entwickelt wurde, z.B. Leitsysteme, 

Infrastruktur für Hörbeeinträchtigte. ĂEs ist langsam im Kommen und wir werden vermutlich 

in den nächsten Jahren noch sehr viel daran arbeiten, wir werden sehr viele Fehler machen, 

wir werden sehr viel wieder ändern müssen. Aber wir müssen einfach einmal den Schritt 

machen und reinhüpfen, sage ich einmal, damit wir Fehler machen können. Es ist besser bei 

der Umsetzung Fehler zu machen als gar nichts zu machen.ñ (I23) 

Der Behindertenbeauftragte ist als Stabstelle im Rektorat eingerichtet und verfügt über kein 

eigenes Budget, sondern beantragt finanzielle Mittel im Anlassfall beim Rektorat (z.B. für 

TutorInnen etc.). Wie bereits erwähnt leitet der Behindertenbeauftragte die 

Organisationseinheit ĂIntegriert Studierenñ und hat eine Teilzeitstelle inne (derzeit 50%, wird 

auf sein Betreiben hin auf 75% erhöht). Seine Aufgabe umfasst die Beratung und 

Unterstützung von Studierenden wie auch Studieninteressierten und deren Eltern (bis zu 

zwei Jahre vor Studienbeginn). Ziel ist es, für die betroffenen Studierenden unter 

Einbeziehung der Lehrenden eine individuelle Lösung zu finden, die sich nach den 

Rahmenbedingungen des Studienfachs sowie der Form der Beeinträchtigung richtet. Dabei 

wird ï soweit notwendig ï auch auf externe KooperationspartnerInnen zurückgegriffen (z.B. 

Studierendenwohnheime). ĂMan kann jetzt nicht sagen, jemand, der eine Sehbehinderung 

hat, braucht genau das und das (é). Sondern es ist wirklich immer wieder ein 

Kommunizieren, ein auf die aktuellen Umstände eingehen.ñ  
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Dazu kommt Sensibilisierungsarbeit nach innen (Information von Lehrenden, 

Weiterbildungsangebote etc.) sowie die Einbringung der Interessen der Zielgruppe in alle 

relevanten Bereiche des Universitätslebens. So werden beispielsweise Gespräche geführt, 

um Kriterien für Abschlussarbeiten von Studierenden, die digital abgegeben werden 

(Plagiatsprüfung) so aufbereiten zu lassen, dass sie auch gleichzeitig in der Bibliothek 

barrierefrei zugänglich sind, zu erarbeiten. Als weiteres Beispiel werden Verhandlungen mit 

Verlagen angeführt, damit barrierefrei e-books zur Verfügung gestellt werden. All diese 

Aufgaben sind nicht im Rahmen der verfügbaren Zeitressourcen zu bewältigen und 

überschneiden sich zum Teil mit dem Engagement des Behindertenbeauftragten in einem 

außeruniversitären Verein.  

3.3.4 Zusammenfassende Betrachtung  

Die Umsetzung von Maßnahmen für Studierende gesundheitlichen Beeinträchtigungen an 

der Universität Klagenfurt ist zum einen durch ein umfassendes und in der Satzung der 

Universität verankertes Bekenntnis zur Unterstützung von betroffenen Studierenden und 

zum anderen durch eine gute institutionelle Verankerung der Zuständigkeiten geprägt. Die 

Maßnahmen zielen darauf ab, betroffenen Studierenden durch ein auf die individuelle 

Situation zugeschnittenes Angebot, das Studium an der Universität Klagenfurt zu 

ermöglichen bzw. zu erleichtern. Gleichzeitig sollen durch Adaptierung der 

Rahmenbedingungen bestehende Barrieren abgebaut werden, wobei nicht konkrete 

Anlassfälle zur Orientierung herangezogen werden.  

Charakteristisch für die Situation an der Universität Klagenfurt ist auch die enge Kooperation 

zwischen Service für betroffene Studierende (Behindertenbeauftragter) und Forschung 

sowie eine ausgeprägte Unterstützung des Rektorats. Insgesamt ist die Unterstützung der 

Zielgruppe eine anerkennte und allgemein akzeptierte Aufgabe der Universität und in den 

Interviews wird dies auch als verpflichtende Anforderung formuliert. Die Aufgabe, Angehörige 

der Zielgruppe zu unterstützen, ist als Querschnittsaufgabe verankert, mit der Anforderung 

an alle Universitätsangehörigen, sich mit dieser Thematik auseinander zu setzen. Als 

zentrales Problem für die Umsetzung von Maßnahmen wird die budgetäre Situation erwähnt 

und auch die Konkurrenz zwischen unterschiedlichen Zielsetzungen um die verfügbaren 

Mittel.  

Die geführten Interviews sind darüber hinaus von einer ausgeprägten Reflexionsbreitschaft 

und Reflexion der AkteurInnen geprägt ï sowohl was die Zielgruppenerreichung betrifft, die 

Standards der gesetzten Maßnahmen, die Grenzen der Sensibilisierung und Akzeptanz 

innerhalb des Lehrkörpers etc. 

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass an der Universität Klagenfurt unter den für die 

betroffenen Studierenden zuständigen Stellen ein realitätsnahes Bild von der Zielgruppe, wie 

auch von der Erreichbarkeit und dem notwendigen Maßnahmenspektrum vorliegt. Die 
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spezifischen Maßnahmen, die für die Zielgruppe von der Universität gesetzt werden, werden 

auch von den Studierenden genannt. Doch auch hier wird deutlich, dass die Bedürfnisse von 

Studierenden mit nicht sichtbaren Beeinträchtigungen, nur in geringem Maß durch 

Maßnahmen adressiert werden.  

3.4 Universität Linz  

Die ĂHochschule für Sozial- und Wirtschaftswissenschaftenò in Linz wurde 1966 eröffnet; 

1975 erfolgte die Umbenennung in Johannes Kepler Universität (JKU). Die Universität 

umfasst drei Fakultäten (Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, Rechtswissenschaften, 

Technik-Naturwissenschaften) mit insgesamt 96 Instituten. Derzeit (WS 2009/10) studieren 

an der JKU rund 16.500 Personen; der Frauenanteil liegt bei 46,5%, jener der 

AusländerInnen bei 9,5%. 

Charakteristische Merkmale für die Universität Linz sind u.a. die strategische Partnerschaft 

mit dem Land Oberösterreich und der Stadt Linz sowie enge Kooperationen mit 

Wirtschaftsunternehmen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Weiters wurde 

ein modernes Science Park-Konzept entwickelt in Form des Softwareparks Hagenberg 

sowie in Form des geplanten JKU Science Park im Campus-Bereich. Auch der Entwicklung 

und Anwendung moderner Ausbildungsmethoden, wie z.B. computerunterstützte Lehre oder 

Fernstudium, kommt ein hoher Stellenwert zu.
32

 Darüber hinaus nimmt die JKU eine 

Vorreiterrolle in der Gender-Forschung
33

 in Österreich ein (Entwicklungsplan: 10). 

Im Zentrum des Strategiekonzepts 2002 der JKU steht die Definition von Exzellenz- und 

Aufbauschwerpunkten in der Forschung, an denen sich die Weiterentwicklung des 

forschungsgeleiteten Angebots der Lehre und Weiterbildung orientieren soll. Zu den 

Aufbauschwerpunkten zählen: Recht der Daseinsvorsorge und sozialen Sicherheit, 

Steuerrecht, Umweltrecht, Wirtschaftsrecht, Innovationssupport, Management im 

internationalen Kontext, Biosystemanalyse, Informationselektronik. Als 

Querschnittsthematiken bzw. gesamtuniversitäre Schwerpunkte wurden Informations- und 

Kommunikationssysteme, Gender Studies sowie Interkulturelle und soziale Kompetenz 

verankert. Zu den Exzellenzschwerpunkten zählen: öffentliches und privates 

Unternehmensrecht, Dynamik und Gestaltung sozialer Systeme; Management, Märkte und 

Wirtschaftspolitik; Messen, Bewerten und Evaluieren; Chemical Design and Process 

                                                      
32

 1991 wird vom Wissenschaftsministerium das Zentrum für Fernstudien an der JKU eingerichtet, das 

Studierenden in Österreich den Zugang zur deutschen Fernuniversität Hagen ermöglicht. Das Zentrum, das 

nunmehr mit ĂEurostudienzentren" (Bregenz, Steyr, Wien) und anderen Partnereinrichtungen 

Fernstudienangebote und -studierende betreut, ist seit 2001 zugleich auch Supportcenter zur Entwicklung 

flexibler Studien- und Weiterbildungsangebote auf Basis neuer Medien. So umfasst das Studienangebot z.B. 

seit dem WS 2002/03 (nach einer vierjährigen Versuchs- und Aufbauphase) das erste auf e-Learning 

basierende Multimedia-Studium der Rechtswissenschaften in Europa. 
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 Das interfakultäre Institut für Frauen- und Geschlechterforschung entstand im Studienjahr 2000/01 aus der 

1993 gegründeten interuniversitären Koordinationsstelle für Frauenforschung.  
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Development; Computational Science and Engineering; Mechatronik; Nanoscience and 

Nanotechnology; Pervasive Computing.  

3.4.1 Studierende mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen 

An der Universität Linz liegt der Anteil der Studierenden, die nach eigenen Angaben 

gesundheitlich beeinträchtigt sind, mit 18,3% etwas unter dem Durchschnittswert für 

wissenschaftliche Universitäten. Gleichzeitig liegt der Anteil der Studierenden mit 

Behinderung mit 2,2% über dem Gesamtdurchschnitt. 10,7% aller Studierenden an der 

Universität Linz sind chronisch krank, 5,3% geben eine sonstige gesundheitliche 

Beeinträchtigung an. Bei rund zwei Drittel der Studierenden mit einer gesundheitlichen 

Beeinträchtigung wirkt sich diese auch im Studium aus. D.h. 2,8% aller Studierenden der 

Universität Linz sind infolge der gesundheitlichen Beeinträchtigung ständig im Studium 

beeinträchtigt, 9,8% zeitweise. 1,2% aller Studierenden haben einen Behindertenausweis. 

An der Universität Linz sind alle Formen der gesundheitlichen Beeinträchtigung 

(ausgenommen einer Sprach- bzw. Sprechbeeinträchtigung) anzutreffen. 4,5% aller 

Studierenden sind von einer Allergie bzw. Atemwegserkrankung betroffen. 1,3% aller 

Studierenden haben eine psychische Erkrankung und 2% eine andere gesundheitliche 

Beeinträchtigung. 0,8% aller Studierenden weisen eine chronische Erkrankung auf. 0,5% 

aller Studierenden geben eine Mobilitätsbeeinträchtigung an, jeweils 0,2% aller 

Studierenden sind seh- bzw. hörbeeinträchtigt und 3% weisen eine mehrfache 

Beeinträchtigung auf. 

Studierende, die Beeinträchtigungen aufweisen, die sich auch im Studium auswirken, 

werden im Folgenden als betroffene Studierende bezeichnet.
34

 

Am häufigsten nennen betroffene Studierende als Schwierigkeiten, die im Studienalltag 

aufgrund der gesundheitlichen Beeinträchtigung bestehen, Probleme mit dem 

Prüfungsmodus (52,5%), gefolgt von Problemen aufgrund unvorhergesehener 

Studienunterbrechungen (47,6%) sowie Probleme mit der Studienorganisation (44,4%). 

Auffällig ist, dass Studierende mit psychischen Erkrankungen überdurchschnittlich oft 

angeben, dass sie Schwierigkeiten im Studienalltag mit Prüfungsmodus (63,4%) haben und 

Probleme in der Bewältigung des Studienalltags durch unvorhergesehene 

Studienunterbrechungen (66,1%) sehen. Knapp ein Drittel der betroffenen Studierenden gibt 

an, dass sie Schwierigkeiten im Studienalltag aufgrund fehlender Ausstattung mit geeigneten 

Lehrmitteln haben. 21% der betroffenen Studierenden bereitet die Abwicklung von 

Förderanträgen Schwierigkeiten und 17,2% geben an, dass sie aufgrund eines fehlenden 
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 Für die Universität Linz können für die Gruppen der Mobilitäts-, Sehbeeinträchtigten, Sprach-, Sprech- und 

Hörbeeinträchtigten sowie chronisch Erkrankten aufgrund der geringen Fallzahlen in der Umfrage (n<30, d.h. 

weniger als 30 Personen in der jeweiligen Gruppe haben sich an der Umfrage beteiligt) keine weiterführenden, 

differenzierten Auswertungen gemacht werden. 
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Serviceangebots Probleme im Studienalltag haben. Schwierigkeiten, die aufgrund baulicher 

Gegebenheiten bestehen, werden deutlich seltener genannt (12,1%).  

Die Schwierigkeiten, die betroffene Studierende im Studienalltag aufgrund ihrer 

gesundheitlichen Beeinträchtigungen haben, spiegeln sich auch in den Angaben der 

erleichternden Maßnahmen wider. Auf die Frage nach Maßnahmen, die ihnen den 

Studienalltag erleichtern würden, nennen betroffene Studierende am häufigsten 

Veränderungen der Studienorganisation (40,6%). Studierende mit psychischen 

Erkrankungen geben dies überdurchschnittlich oft an (47,8%). Weiters wird als erleichternde 

Maßnahme im Studienalltag der Ausbau von Fernstudienelementen (38,7%) sowie 

Veränderungen der Förderbestimmungen (Stipendien; 27,1%) genannt. Insbesondere 

Studierende mit psychischen Erkrankungen geben an, dass eine Veränderung der 

Förderbestimmungen im Studienalltag hilfreich wäre (36,4%). In einem Ausbau von 

Beratungsangeboten würden 18,1% eine Verbesserung ihrer Situation sehen (dies trifft auf 

knapp ein Drittel der psychisch erkrankten Studierenden zu), 16,6% nennen den Ausbau von 

Serviceeinrichtungen (z.B. Mitschreibkräfte, Digitalisierung), 12,8% nennen barrierefrei 

zugängliche Internetseiten. Jede/r zehnte betroffene Studierende erwartet sich vom Einsatz 

technischer Hilfsmittel Erleichterungen und 5,4% sprechen bauliche Maßnahmen an. 

Der hohe Anteil von betroffenen Studierenden, die einen Ausbau von Beratungsangeboten 

fordert, ist auch darauf zurückzuführen, dass nur 3,5% der betroffenen Studierenden den 

Behindertenbeauftragte kennen. Weiters besteht eine gewisse Hemmschwelle, die eigene 

gesundheitliche Situation zu thematisieren. 45,5% aller betroffenen Studierenden meinen, es 

sei ihnen lieber, wenn möglichst wenige Personen über die gesundheitliche Beeinträchtigung 

informiert sind. 

Im Hinblick auf den Bedarf an Maßnahmen ist auch festzuhalten, dass 60,1% der 

betroffenen Studierenden keine Bedürfnisse haben, die sich aus ihrer gesundheitlichen 

Beeinträchtigung ergeben, auf die die Universität eingehen sollte. Über ein Viertel der 

betroffenen Studierenden (27,5%) gibt an, dass kaum bzw. gar nicht auf die spezifischen 

Bedürfnisse eingegangen wird, d.h. 12,4% der betroffenen Studierenden geben an, dass auf 

ihre Bedürfnisse völlig bzw. teilweise eingegangen wird.  

3.4.2 Maßnahmen für Studierende mit Behinderungen oder gesundheitlichen 

Beeinträchtigungen 

Die Auseinandersetzung mit der Frage der Integration sehbeeinträchtigter, blinder oder 

anders körperlich beeinträchtigter Menschen durch Entwicklung und Anwendung geeigneter 

Instrumente der Informations- und Kommunikationstechnologien hat an der JKU bereits eine 

lange Tradition (bereits 1991 wurde der Modellversuch ĂInformatik f¿r Blindeñ gestartet; 

siehe Entwicklungsplan 2009: 21ff). Im Jahr 2000 wurde an der Technisch-

Naturwissenschaftlichen Fakultät zu diesem Zweck in Kooperation mit der TU Wien ein 
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eigenes ĂDrittmittelinstitutñ unter der Bezeichnung ĂInteruniversitäres Institut für 

Informationssysteme zur Unterstützung sehgeschädigter Studierenderñ (i3s3) eingerichtet. In 

weiterer Folge haben sich die Universitäten Graz, Wien und Klagenfurt diesem 

interuniversitären Institut angeschlossen. Seit dem Inkrafttreten des UG 2002 sind an den 

beteiligten Universitäten jeweils eigene Institute errichtet worden, die eine 

Kooperationsvereinbarung geschlossen haben. Mit 1.1.2004 wurde das Institut i3s3 unter 

der neuen Bezeichnung Institut Integriert Studieren als Regelinstitut der Technisch-

Naturwissenschaftlichen Fakultät konstituiert, seit 2005 ist es als gesamtuniversitäres Institut 

eingerichtet. Der Schwerpunkt der bisherigen Forschungstätigkeit des Instituts lag auf der 

Entwicklung neuer Instrumente der Informations- und Kommunikationstechnologie für 

Menschen, die mit herkömmlichen Medien nicht oder nur erschwert arbeiten können. Dazu 

zählen unterschiedliche assistierende Technologien, wie z.B. Blindenschriftausgabe, 

Sprachein- und -ausgabe, Vergrößerungssysteme, Spezialtastaturen. Darüber hinaus 

werden Evaluierungs- und Beratungsdienste bezüglich Web-Accessibility und Dienste zur 

Umsetzung von Printmedien in digitale Informationen angeboten. Im Entwicklungsplan ist 

vorgesehen, den Wissenstransfer des Instituts in alle Einrichtungen der Universität zu 

verstärken und den Forschungsschwerpunkt auszuweiten, beispielsweise durch die 

Einbeziehung von Studierenden mit eingeschränktem Hörvermögen. Diese Zielsetzung ist 

auch in der Leistungsvereinbarung 2007-2009 (S. 25) für das Jahr 2009 oder die Folgejahre 

verankert. 

Im Entwicklungsplan (S. 44ff) ist u.a. auch vorgesehen, die e-Learning Strategie der JKU 

fortzuführen. Ziel ist es, durch Angebote im Bereich des e-Learning zumindest partiell eine 

Alternative zum klassischen Präsenzstudium anzubieten, um dadurch zeitliche und örtliche 

Barrieren für Studierende zu beseitigen. In der Leistungsvereinbarung 2007-2009 (S. 20) 

wird eine Erhöhung der Zahl von Lehrveranstaltungen mit Ăblended learningñ Szenarien von 

150 (im Jahr 2005) auf 180 (2009) angestrebt. Diese Zielsetzung wurde laut 

Leistungsbericht 2008 (S. 19) bereits im Jahr 2008 mit 198 Lehrveranstaltungen übertroffen. 

Die Berücksichtigung der Anforderungen von Studierenden mit besonderen Bedürfnissen ist 

im Entwicklungsplan (S. 49) explizit als Teil des Maßnahmenpakets verankert.  

Laut Wissensbilanz 2008 betrugen die Kosten für die finanziellen Aufwendungen für die 

Zielgruppe rund 682.000ú. Es wird darauf verwiesen, dass dieser Betrag die Kosten f¿r 

Projektaufwendungen beinhaltet. Wofür die finanziellen Aufwendungen im Detail eingesetzt 

wurden, ist nicht ersichtlich.  
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Tabelle 4 Aufwendungen für spezifische Maßnahmen für Studierende mit 
Behinderungen und/oder chronischen Erkrankungen in Euro 

Jahr 2008 2007 2006 2005 

Aufwendungen in ú 681.762,76* 414.156,08** 598.916,58*** k.A. 

* Die Mietkosten werden hier jährlich als Umlage verrechnet. Die Höhe der Umlage beträgt 6.405,97ú 
im Bibliotheksgebäude. Der Betrag beinhaltet auch Projektaufwendungen, weshalb nur eine bedingte 
Aussage hinsichtlich der laufenden Aufwendungen erlaubt ist.  
** Die Mietkosten werden hier jährlich als Umlage verrechnet. Die Höhe der Umlage beträgt 5.868,58ú 
im Bibliotheksgebäude. Der Betrag beinhaltet auch Projektaufwendungen, weshalb nur eine bedingte 
Aussage hinsichtlich der laufenden Aufwendungen erlaubt ist. 
*** Keine Angaben über die Verwendung der ausgewiesenen finanziellen Mittel.  
Quelle: Universität Linz, Wissensbilanzen 2005 ï 2008 

Nicht explizit in den Dokumenten erwähnt wird die Rückvergütung der Studienbeiträge für 

Studierende mit Behinderungen (Nachweis: Behindertenausweis) oder Erkrankungen, die für 

zumindest zwei Monate eine Studienunterbrechung nach sich ziehen (Nachweis: 

Arztbestätigung).
35

  

Im Jahr 2008 waren 15 Personen
36

 (zehn Personen aus dem 

wissenschaftlichen/künstlerischen Personal, fünf Personen aus dem allgemeinen 

Universitätspersonal) in Einrichtungen für Studierende mit Behinderungen und/oder 

chronischen Erkrankungen tätig. Es sind zwei Behindertenvertrauenspersonen an der 

Universität Linz für die Belange behinderter und/oder chronisch kranker MitarbeiterInnen der 

Universität betraut. Eine Person lässt sich zu dem wissenschaftlichen Personal zählen, die 

andere Person ist dem allgemeinen Universitätspersonal zugeordnet (Wissensbilanz 2008: 

14). Im Jahr zuvor waren es 13 Personen, wovon neun Personen dem 

wissenschaftlichen/künstlerischen Personal zuzuordnen sind und weitere vier Personen dem 

allgemeinen Universitätspersonal angehören. Im Jahr 2006 waren 16 Personen (elf 

Personen aus dem wissenschaftlichen/künstlerischen Personal, fünf Personen aus dem 

allgemeinen Universitätspersonal) in Einrichtungen für Studierende mit Behinderungen 

und/oder chronischen Erkrankungen angestellt.  

3.4.3 Akzeptanz und Umsetzung der Maßnahmen 

Charakteristisch für die Situation an der Universität Linz ist eine zentrale Koordination und 

Umsetzung der Maßnahmen für die Zielgruppe durch das Institut Integriert Studieren. Das 

Institut Integriert Studieren hat eine Doppelfunktion inne: zum einen handelt es sich um eine 

Serviceeinrichtung für Studierende, zum anderen um eine Forschungseinrichtung. In den 

Interviews wird deutlich, dass insbesondere zu Beginn der 1990er Jahre der Schwerpunkt 

vom Institut Integriert Studieren auf assistierenden Technologien für Studierende mit 

Sehbeeinträchtigungen bzw. blinde Studierende lag. Dieser Schwerpunkt hat sich mit der 

                                                      
35

 http://www.jku.at/content/e262/e240/e3263/e3473/ 
36

 Die Zahl der Personen aus dem allgemeinen Universitätspersonal war auch in den Vorjahren konstant, jene des 

wissenschaftlichen Personals variierte leicht: neun im Jahr 2007 und elf im Jahr 2005. 
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Zeit sukzessive erweitert und nunmehr wird einhellig mit einem sehr breiten Begriff von 

gesundheitlich beeinträchtigten Studierenden gearbeitet. Die Definition der Zielgruppe 

umfasst neben körperlichen Beeinträchtigungen (neben Sehbeeinträchtigung auch 

Mobilitäts-, Hör- und motorische Beeinträchtigungen) auch chronische Krankheiten, 

psychische Beeinträchtigung sowie kognitive Beeinträchtigungen. Zu letzteren zählen auch 

Studierende mit Lese- oder Rechtschreibschwächen, wobei hier Studierende im Rahmen 

eines Austauschprogramms erstmals konkret unterstützt wurden (adaptierter 

Prüfungsmodus). 

ĂMit der Zeit aber haben wir uns mehr Gruppen von Menschen mit anderen Behinderungen 

auch zugewandt, etwa Hörbehinderung, kognitive Behinderung, Mobilitªtsbehinderung.ñ 

(I31) 

Im Zusammenhang mit der Zielgruppendefinition wird kritisiert, dass häufig auf Studierende 

mit motorischen Störungen vergessen wird, weil Mobilitätsbeeinträchtigungen im 

Vordergrund stehen. ĂDenn Mobilität heißt an und für sich Behinderung von Punkt A nach 

Punkt B zu bekommen. Dann gehtôs um Barrierefreiheit. Aber die viel wichtigere und viel 

massivere Beeinträchtigung im Studium sind motorische Beeinträchtigungen. Ich kann den 

Kugelschreiber nicht halten, ich kann das Buch nicht umblättern, solche Beeinträchtigungen 

und die fallen meistens raus. Und die sind für uns viel wichtiger. Weil diese Studierende 

brauchen genauso digitale Dokumente. Diese Studierenden brauchen assistierende 

Technologie, damit sie überhaupt arbeitsfähig werden. Wie können sie schreiben? Ob das 

mit Spracherkennung ist, mit alternativen Tastaturen oder ähnliches. Diese assistierende 

Technologie oder diese Anforderungen fallen bei mobilitätsbeeinträchtigten Studierenden 

oder Menschen allgemein oft unter den Tisch, weil man sagt, Mobilität heißt ādie sitzt im 

Rollstuhl und kommt [nicht] von A nach B, hat Probleme mit einer Stiege, hat Probleme mit 

einer Tür, hat ein Problem mit dem WCó oder ªhnliches.ñ (I15) 

Ziel ist es, Angehörige der Zielgruppe möglichst umfassend zu unterstützen, damit sie ohne 

Benachteiligungen an der Universität Linz studieren können, wobei Unterstützung nicht vom 

Vorliegen eines Behindertenausweises abhängig gemacht wird.  

ĂWir stellen nicht auf den Behindertenausweis ab. (é) der [Studierende] muss es plausibel 

machen. F¿r die meisten (é) sieht man [das] schon im Gespräch oder es liegt eine kurze 

Bestätigung eines Arztes bei. Oder er wird überhaupt schon von Integriert Studieren 

geschickt. Also ich (é) stelle formal nicht ausschließlich auf den Behindertenausweis ab, 

weil da w¿rden einige durchrutschen.ñ (I1) 

ĂWir sind eine Serviceeinrichtung der Universität Linz und haben den Auftrag Studierenden 

mit Behinderung, mit Beeinträchtigungen so zu unterstützen, dass sie eben möglichst 

gleichberechtigt und chancengleich das Studium absolvieren kºnnen.ñ (I15) 
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Unterstützungsbedarf besteht vor allem in der Studieneingangsphase und das Ziel bzw. der 

Idealfall ist, dass sich Studierende nach einiger Zeit ihre Rahmenbedingungen selbst 

organisieren können. ĂWir sollen uns ja Schritt für Schritt zurückziehen, sie sollen das 

selbstständig machen können, aber am Anfang ist eben wichtig, dass wir sie dabei 

unterst¿tzen und dann auch sogenannte āsocial skills trainingsó anbieten: āWie f¿hr ich so ein 

Gesprªch?ó, āWie prªsentiere ich meine Beeintrªchtigung?ó und so weiter.ñ (I15) 

Das Institut Integriert Studieren wird in den Interviews als ĂDrehscheibeñ bzw. ĂMotorñ f¿r die 

Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen für die Zielgruppe gesundheitlich 

beeinträchtigter Studierender verstanden. Das Institut Integriert Studieren, bei dem auch der 

Behindertenbeauftragte angesiedelt ist, stellt die erste Ansprechstelle für Studierende und 

Lehrende dar, wenn es um Fragen der Unterstützung im Zusammenhang mit dem Studium 

geht, ist Ansprechstelle für die Verwaltung (z.B. im Zusammenhang mit barrierefreiem 

Webauftritt) und ist maßgeblich in die Umsetzung eines barrierfreien Zugangs zu allen 

Gebäuden sowie die Entwicklung neuer Maßnahmen für die Zielgruppe eingebunden. ĂEin 

Motor, der bei uns da darauf schaut, ist wieder Integriert Studieren. Die sind sozusagen 

immer wieder der H¿ter und Wacher ¿ber diese Grundsatzproblematik.ñ (I1) 

Neben der Entwicklung und Bereitstellung von assistierenden Technologien liegt ein 

Schwerpunkt vom Institut Integriert Studieren auf der Schaffung chancengerechter 

Rahmenbedingungen für Prüfungen. Für die formale Bewilligung ist der Vizerektor für Lehre 

zuständig, mit der konkreten Abwicklung von adaptierten Prüfungen, wie beispielsweise 

verlängerte Prüfungszeit, Räumlichkeiten, etc. ist allerdings der stellvertretende 

Institutsvorstand vom Institut Integriert Studieren betraut. Dabei werden die 

Prüfungsbedingungen individuell an die Bedürfnisse der betroffenen Studierenden 

angepasst, indem ï in Absprache mit dem/r jeweiligen Lehrenden ï beispielsweise länger 

Zeit zur Verfügung gestellt, ein abweichender Prüfungsmodus gewählt oder eine Vorlesekraft 

bereitgestellt wird etc. Dieses Angebot wird von Studierenden mit körperlichen 

Beeinträchtigungen wie auch von Studierenden mit chronischen Krankheiten, psychischen 

Erkrankungen oder kognitiven Beeinträchtigungen in Anspruch genommen.  

Ein hoher Stellenwert kommt den TutorInnen an der Universität Linz zu. Je nach Bedarf wird 

von Seiten der Universität das erforderliche Budget für die Bereitstellung von TutorInnen zur 

Verfügung gestellt. Die TutorInnen sind größtenteils für die digitale Aufbereitung der 

Unterlagen zuständig, werden aber auch als MitschreiberInnen in Lehrveranstaltungen 

eingesetzt. Von Seiten des Instituts Integriert Studieren werden jeweils im Herbst eine 

Gruppe von TutorInnen eingeschult, auf die dann im Bedarfsfall zurückgegriffen werden 

kann.  

Ein zentrales Thema in der Unterstützung von Studierenden wie auch in der Forschung vom 

Institut Integriert Studieren ist e-Accessibility. Das Institut Integriert Studieren hat eine Reihe 

von Projekten dazu abgewickelt und u.a. auch zwei Universitätslehrgänge zu diesem Thema 
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entwickelt. Ein zweijähriger Universitätslehrgang befasste sich speziell mit barrierefreien 

Webdesign, der andere Universitätslehrgang beschäftigte sich allgemein mit assistierenden 

Technologien. Ein aktuelles Projekt vom Institut Integriert Studieren ist die barrierefreie 

Zugänglichkeit des StudentInnen-Portals (KUSS-System) an der Universität Linz. Als weitere 

aktuelle Aufgabe bezeichnet der Behindertenbeauftragte die Vermittlung der barrierefreien 

Gestaltung von Lehr- und Lernmaterialien. Er hält es für wichtig, dass die Lehrenden und 

somit die ĂGestalterInnenñ der Unterlagen auf Barrierefreiheit achten. Im Zuge dessen leistet 

er Informationsarbeit und kommuniziert intensiv mit den Lehrenden auf dieser Ebene. Der 

stellvertretende Institutsvorstand vom Institut Integriert Studieren verweist in diesem 

Zusammenhang, dass alle Lehrenden (ausgenommen ProfessorInnen), die an der 

Universität Linz zu lehren beginnen, einen didaktischen Kurs ablegen müssen. Im Zuge des 

Kurses ist auch das Institut Integriert Studieren im Ausmaß von ungefähr einem halben Tag 

bis einem Tag vertreten und präsentiert die Anforderungen an und 

Umsetzungsmöglichkeiten von barrierefreien Lehrveranstaltungen.  

Eine weitere Maßnahme, die vom Institut Integriert Studieren durchgeführt wird, ist die 

zeitgerechte Vorbereitung auf das Studium für sehbehinderte oder blinde Studierende. Das 

Institut versucht bereits in der Schule (zwei Jahre vor der Matura) Kontakt zu potentiellen 

Studierenden aufzunehmen und so SchülerInnen zu motivieren an einem Mobilitätstraining 

teilzunehmen, um sich auf das Studium entsprechend vorbereiten zu können. Dazu zählen 

u.a. die Summerschools bzw. Computercamps für behinderte SchülerInnen im Alter von 15 

bis 16 Jahren, durch die ihnen die Situation an der Universität veranschaulicht werden soll. 

Diese Maßnahme wurde im Sommer 1992 das erste Mal umgesetzt und bisher jeden 

darauffolgenden Sommer erneut durchgeführt.  

Dringender Handlungsbedarf wird von allen Interviewpartnern im Zusammenhang mit 

hörbeeinträchtigten Studierenden gesehen, wobei hier zum einen die Frage nach 

geeigneten Formen der Unterstützung wie auch jene nach deren Finanzierbarkeit 

aufgeworfen werden. Diese Frage wird auch als ein österreichweites Thema gesehen, mit 

dem wahrscheinlich jede Universität für sich überfordert wäre. Es wird daher der Wunsch 

nach Pilotprojekten
37

 und einheitlichen Regelungen geäußert.  

ĂWir haben ein Problem, das betrifft die gehºrlosen Studierenden. Das ist ein 

Riesenproblem, ein ungelöstes, beschäftigt uns intensiv, weil die Frage der 

Gebärdendolmetscherinnen das zentrale Thema ist. (é) Wenn jemand in dieser Form 

studieren, gehörlos studieren will, benötigt er etwa zwei Gebärdendolmetscherinnen, die 

aber ¿berdies noch aus diesen Fachbereich stammen sollten. (é) Dort wo Skripten 

vorhanden sind und es nur Vorlesungen sind, gehtôs ja noch einigermaßen. Aber in dem 

Moment, wo es Seminare, Übungen, Projekte und so weiter sind oder wo die Skripten nicht 

                                                      
37

  Ein solches Pilotprojekt wurde im Frühjahr 2010 (nach der Erhebungsphase für die vorliegende Untersuchung) 

an der TU Wien eingerichtet (vgl. Kapitel 3.9). 
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in dem Ausmaß ausreichend sind, ist das wirklich ein Riesenproblem. Ich glaube aber, dass 

das ein gesamtösterreichisches Problem ist, wie man diese Gebärdendolmetscherinnen 

finanzieren soll.ñ (I1) 

ĂIch denke, wo wirklich Handlungsbedarf besteht, ist in Bezug auf Menschen mit 

Hºrbehinderung, Gehºrlosigkeit. (é) Ich glaube, es gibt da noch kaum Erfahrungen, was 

hier wirklich vernünftig und gut wªre.ñ (I15) 

Thematisiert werden auch die Grenzen der Unterstützung von Studierenden mit einer 

gesundheitlichen Beeinträchtigung. Auf der einen Seite wird versucht abzugrenzen, für 

welche Bereiche die Universität zuständig ist und welche Bereiche außerhalb ihres 

Zuständigkeitsbereichs liegen. Das erwähnte Mobilitätstraining für zukünftige Studierende, 

wird zwar von der Universität unterstützt und mit organisiert, fällt aber nach Einschätzung 

eines Interviewpartners in den Sozialbereich. ĂDieses Mobilitätstraining ist letztendlich eine 

Rehabilitationsmaßnahme. Es wird auch von den Sozialämtern, von den Landesregierungen 

und so weiter finanziert. Das heißt, wir sagen den Leuten, sie sollen sich das organisieren 

und so weiter und dann kommen sie mit ihrem Mobilitªtstrainer und machen das. (é) Wir 

schauen natürlich, dass die Kontakte hergestellt werden, aber organisiert durchgeführt wird 

das von anderer Stelle, weil die Uni ist keine Reha-Einrichtung.ñ (I15) 

Auf der anderen Seite wird die Grenze zwischen Unterst¿tzung und Ă¦berbemutternñ 

thematisiert. ĂAlso das ist immer ein zweischneidiges Schwert natürlich, wo sind einerseits 

notwendige Services und wo gehtôs dann in Richtung, wie soll man sagen, Bemutterung 

oder ähnlichem, dass man den Leuten Dinge abnimmt, die sie eigentlich jetzt selbst 

erledigen sollten, können, um später im Beruf oder im Privatleben selbst erledigen müssen. 

(é) Denn wenn man hier an der Uni dann einen zu groÇen Schutzraum schafft, f¿hrt das 

letztendlich dazu, dass der Einstieg ins Berufsleben, in die Selbstständigkeit damit erschwert 

wird.ñ (I15) 

Für Studierende mit einer psychischen Beeinträchtigung wird kein eigenes 

Maßnahmenangebot entwickelt, sondern mit der Psychologischen Studierendenberatung in 

Linz kooperiert. Der Vizerektor für Lehre erwähnt im Interview, dass er sich über die 

Inanspruchnahme der Beratungsstelle regelmäßig informiert. Im Bedarfsall kommt es auch 

hier zu einer Adaptierung des Prüfungsmodus.  

Bauliche Adaptierungen, um Barrierefreiheit herzustellen, sind aktuell kein Problem an der 

Universität Linz. Es erfolgte im Jahr 2007 eine Begehung aller Gebäude auf dem Campus 

gemeinsam mit Betroffenen und ExpertInnen. Auf dieser Basis wurde ein 

Maßnahmenkatalog gemeinsam mit den Studierenden und der ÖH entwickelt, der nun 

schrittweise umgesetzt wird. Prinzipiell wird aber darauf hingewiesen, dass Ădie Uni Linz 

eben das Glück [hat] eine sehr junge Uni zu sein. (é) Es gibt keinen einzigen Raum am 

Campus, der nicht mit Rollstuhl erreichbar wäre. Das heißt, die Barrierefreiheit ist 
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grundsätzlich gut, nicht perfekt, aber auf jeden Fall gut und für uns als Serviceeinrichtung 

eines der geringeren Probleme im Vergleich zu anderen Unis.ñ (I15) 

Es wird primär im Zusammenhang mit hörbeeinträchtigten Studierenden Bedarf an weiteren 

Maßnahmen gesehen. Ansonsten wird kaum Handlungsbedarf gesehen, vielmehr geht es 

darum, das bestehende Angebot weiterzuentwickeln und gegebenenfalls zu adaptieren. ĂIch 

denke, dass unser Support von einer guten Qualitªt ist. Aber prinzipiell kann manós immer 

optimieren.ò (I31) 

3.4.4 Zusammenfassende Betrachtung  

Charakteristisch für die Universität Linz ist zum einen die hohe personelle Kontinuität des 

Teams, das für die Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen für die Zielgruppe 

zuständig ist, und zum anderen die enge Verbindung zwischen Forschung und 

Studiensupport. Diese Kombination wird in allen Interviews als großer Vorteil 

herausgestrichen.  

ĂDie Verbindung von Forschung und Umsetzung mit Support halt ich f¿r eine relativ 

intelligente Lösung. Sie wissen Bescheid, was sich entwickelt, was es überhaupt für 

Mºglichkeiten gibt. Sie sind auf Kongressen. (é) Wenn das nicht auch mit Forschung 

verbunden wäre, dann hätte man eine Organisationseinheit, die im Grunde das Ganze nur 

verwaltet. Wo kommt dann der Zukunftsinput in irgendeiner Weise hinein? Der würde ja 

wirklich fehlen. Wenn man es nur forschungsmäßig machen würde, dann wird es wieder 

abgehoben und hat letztlich unter Umständen keine Realkonsequenzen im Support für die 

Betroffenen. Die Verbindung, die halte ich wirklich f¿r intelligent.ò (I1) 

Dieses nunmehr über fast zwei Jahrzehnte dauernde Engagement für die Zielgruppe hat 

wesentlich zur Sensibilisierung innerhalb der Universität beigetragen und damit zur 

Akzeptanz und Bekanntheit vom Institut Integriert Studieren. Es wird in den Interviews 

darauf hingewiesen, dass im Vergleich zu den Anfängen vom Institut Integriert Studieren 

keine offene Ablehnung mehr geäußert wird (political correctness). ĂZumindest nach auÇen 

hin traut sich das keiner mehr zu sagen.ñ (I15)  

Dies hat nach Einschätzung der Interviewpartner mit dem expliziten Bekenntnis zur 

Unterstützung der Zielgruppe durch das Rektorat zu tun. ĂSeit einigen Jahren, seit dem Jahr 

2000, sagt die Universitätsleitung klipp und klar, das ist ein Schwerpunkt unserer Universität 

und das ist von allen zu machen. Und entsprechend werden wir auch als Serviceeinrichtung 

wahrgenommen.ñ (I15) Doch auch hier spielt die Verbindung zur Forschung eine zentrale 

Rolle: Einerseits erfolgten im Rahmen der Forschung Kooperationen mit unterschiedlichen 

Instituten, andererseits präsentiert sich das Institut Integriert Studieren auch immer wieder 

bei Veranstaltungen, wie z.B. der ĂLangen Nacht der Forschungñ oder Informationstagen der 

ÖH. Das Institut Integriert Studieren ist auch in der scientific community gut verankert und 
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veranstaltet in regelmäßigen Abständen internationale Konferenzen zum Thema. So 

organisierte das Institut 2008 die elfte ICCP (International Conference on Computers 

Helping People with Special Needs)
38

 zur Diskussion und Entwicklung neuerster IKT-

Anwendungsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen (Jahresbericht 2008: 28). 

ĂWir werden wahrgenommen, verschieden stark von verschiedenen Instituten. Institute, die 

mit uns einmal kooperiert haben, kennen uns sehr gut und schätzen uns auch. (é) Institute 

mit denen wir kooperiert haben, einerseits in Forschungsprojekten, andererseits aber auch, 

wenn es darum ging Studierende, die an besagten Instituten tätig waren zu unterstützen, wo 

wir dann das Gefühl hatten, durch die Kooperation haben die ein Gefühl für unsere Tätigkeit 

und haben auch durchaus Interesse daran. Bzw. wenn Studierende an besagte Institute 

kommen, ist es dort vollkommen klar, dass die Studierenden Unterstützung brauchen und 

dann wird auch sofort die Kooperation mit uns gesucht.ò  

Als ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung der letzten Jahre wird der barrierefreie 

Webauftritt der Universität Linz gesehen, der auch als Beispiel für eine gelungene und 

mittlerweile institutionalisierte Kooperation mit der Verwaltung angeführt wird. 

ĂWir konnten jetzt auch erreichen, dass die Website der Universitªt noch mehr barrierefrei 

gestaltet wird, was einfach ein ganz, ganz (é) wichtiger Erfolgsfaktor war, dass wir das 

hinbekommen haben. Die Seite ist mittlerweile barrierefrei. Also das Weboffice interessiert 

sich für uns, ja und hat die Bedürfnisse von Menschen mit besonderen, mit special needs, 

mit besonderen Bed¿rfnisse eben wahrgenommen.ñ (I31) 

3.5 Universität Salzburg 

Die Paris Lodron Universität wurde 1622 von Fürsterzbischof Paris Lodron gegründet und 

existierte bis zum Jahr 1810, als Salzburg an Bayern angegliedert wurde. Die Universität 

wurde im Jahr 1962 wieder errichtet und verfügt über vier Fakultäten: die Katholisch-

Theologische Fakultät, die Rechtswissenschaftliche Fakultät, die Naturwissenschaftliche 

Fakultät sowie die Kultur- und Geisteswissenschaftliche Fakultät. An der Universität 

Salzburg sind drei Typen von wissenschaftlichen Organisationseinheiten vorgesehen: 

Fachbereiche, Schwerpunkte und Zentren.
39

 Derzeit sind an der Universität Salzburg über 
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 www.icchp.org 
39

 Fachbereiche bilden auf Dauer eingerichtete Organisationseinheiten, deren Aufgabe es ist, spezifische 

wissenschaftliche Gebiete in Forschung, Lehre und Organisation wahrzunehmen bzw. zu betreuen. Sie sind an 

Fakultäten oder interfakultär angesiedelt.  

Im Rahmen von Schwerpunkten will die Universität Salzburg basierend auf bereits vorhandenen Stärken in 

Forschung, Lehre und wissenschaftlich-kulturellen Aktivitäten nach außen hin Profil gewinnen und besondere 

Kompetenz sichtbar machen. Sie umfassen thematisch ein breites, gern auch interdisziplinäres Gebiet, das 

innerhalb der Universität durch eine Reihe herausragender Arbeitsgruppen vertreten wird, die sich in einem 

Schwerpunkt vernetzen und die Entwicklung des gesamten Gebiets an der Universität damit weiter fördern. Sie 

werden befristet eingerichtet (derzeit für fünf Jahre) und werden danach evaluiert.  

Zentren werden ebenfalls für fünf Jahre eingerichtet und danach einer Evaluierung unterzogen. Es handelt sich 

dabei um wissenschaftliche Organisationseinheiten, die entweder Wissenschaftsgebiete betreuen, die in dem 
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30 Fachbereiche eingerichtet, die 79 Studiengänge anbieten. Im Herbst 2002 wurde vom 

Senat die Einrichtung von vier Schwerpunkten beschlossen, die im Studienjahr 2007/08 

evaluiert wurden (Wissensbilanz 2008: 41ff): Biowissenschaften und Gesundheit; 

Information and Communication Technologies and Society (ICT&S); Recht, Wirtschaft und 

Arbeitswelt sowie Wissenschaft und Kunst (in Zusammenarbeit mit der Universität 

Mozarteum). Darüber hinaus wurden 12 Zentren eingerichtet.
40

  

Der Schwerpunkt Biowissenschaften und Gesundheit ist gemessen an der Zahl der 

Angehörigen sowie der investierten Beträge der größte der Universität. Er umfasste zu 

Beginn die Tätigkeitsfelder Allergieforschung, Genomik und Bioinformatik, wobei letztere 

2006 auf eigenen Wunsch als eigenständige Arbeitsgruppe außerhalb des Schwerpunktes 

eingerichtet wurde. Der Bereich Proteinforschung wurde dagegen neu eingerichtet. Der 

Schwerpunkt ist an einem 2008 eingerichteten FWF-Doktoratskolleg ĂImmunity in Cancer 

and Allergyñ beteiligt. Mit der Einrichtung des ICT&S-Schwerpunkts
41

 sollte die Vernetzung 

von Forschung und Lehre innerhalb der Universität vorangetrieben werden, wobei v.a. die 

Fachbereiche Kommunikationswissenschaften und Computerwissenschaften angesprochen 

wurden. Der Schwerpunkt Recht, Wirtschaft und Arbeitswelt versteht sich als Drehscheibe 

für Forschung an der Universität und Ansprechpartner für die Wirtschaft, wobei 

insbesondere der Transfer von ExpertInnenwissen aus der Academia in die Unternehmen 

forciert werden soll. Der Schwerpunkt Wissenschaft und Kunst nahm 2003 seine Arbeit auf 

und setzt sich das Ziel, die Kooperation der Universität Salzburg und der Universität 

Mozarteum in den Bereichen Lehre, Forschung, Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit 

voranzutreiben, wobei besonderes Augenmerk auf die Organisation interdisziplinärer und 

interuniversitärer Projekte im Schnittpunkt von Theorie und Praxis der Künste gelegt wird. 

An der Universität Salzburg studieren derzeit (WS 2009/10) rund 16.450 Studierende, wobei 

der Frauenanteil bei 61,3% und jener der AusländerInnen bei 28,5% liegen. 

Chancengleichheit aller an der Universität wirkenden Personen (insbesondere durch 

Förderung von Frauen, die Unterstützung von behinderten Personen sowie die Integration 

von ausländischen Studierenden und MitarbeiterInnen) ist als zentrale Zielsetzung der 

Universität im Entwicklungsplan 2005-2010 (S. 4) formuliert.  

                                                                                                                                                      
von den Fachbereichen abgedeckten Fächerspektrum nicht abgedeckt sind, oder sich aktueller 

wissenschaftlicher Problemfelder annehmen. 
40

 Interuniversitäres Zentrum für Angewandte Ethik, Embedded Software & Systems Research Center (SRC), 

Interdisziplinäres Zentrum für Mittelalter-Studien, Interdisziplinªres Forschungszentrum ĂMetamorphischer 

Wandel in den K¿nstenñ, Salzburg Centre of European Union Studies, Zentrum f¿r Geoinformatik Salzburg 

(Z_GIS), Zentrum für jüdische Kulturgeschichte, Zentrum für Neurokognitive Forschung, Zentrum für 

Armutsforschung, Zentrum für Sprachlehrforschung (im Entwicklungsplan 2009 (S. 80f) noch im Antragsstadium 

angeführt, mittlerweile eingerichtet), Interdisziplinäres Zentrum für Gastrosophie: Ernährung ï Kultur ï 

Gesellschaft, Zentrum Theologie Interkulturell und Studium der Religionen.  
41

 Laut Entwicklungsplan 2009 (S. 76) ist angedacht, den Schwerpunkt in ein Zentrum umzuwandeln. 



54 ð Wroblewski, Laimer / Gesundheitlich beeinträchtigte Studierende: Fallstudien  ð I H S 

3.5.1 Studierende mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen 

An der Universität Salzburg liegt der Anteil gesundheitlich beeinträchtigter Studierender nach 

eigenen Angaben bei 21,3%. Insgesamt weisen 1,5% aller Studierenden eine Behinderung 

auf, weitere 12,9% sind chronisch krank und 6,9% von einer sonstigen gesundheitlichen 

Beeinträchtigung betroffen. Aufgrund der gesundheitlichen Beeinträchtigung sind 5,2% aller 

Studierenden ständig im Studium beeinträchtigt. Dieser Wert liegt deutlich über dem 

Durchschnittswert der wissenschaftlichen Universitäten (3,5%). Weitere 11,4% sind 

zeitweise negativen Auswirkungen im Studium aufgrund der gesundheitlichen 

Beeinträchtigung ausgesetzt. 0,8% aller Studierenden haben einen Behindertenausweis.  

An der Universität Salzburg sind alle Formen gesundheitlicher Beeinträchtigung 

(ausgenommen Sprach- bzw. Sprechbeeinträchtigung) vertreten. 4,4% aller Studierenden 

sind von einer Allergie bzw. Atemwegserkrankung betroffen, 2,9% aller Studierenden haben 

eine psychische Erkrankung bzw. Störung. 1,8% geben eine chronische Erkrankung an, 

0,5% eine Sehbeeinträchtigung, 0,4% eine Mobilitätsbeeinträchtigung und 0,2% eine 

Hörbeeinträchtigung. 2,2% aller Studierenden weisen eine andere Beeinträchtigung auf und 

4,2% sind mehrfach beeinträchtigt.  

Studierende, die gesundheitliche Beeinträchtigungen aufweisen, die sich auch im Studium 

auswirken, werden im Folgenden als betroffene Studierende bezeichnet.
42

  

Am häufigsten nennen betroffene Studierende als Schwierigkeiten, die im Studienalltag 

aufgrund der gesundheitlichen Beeinträchtigung bestehen, Probleme mit dem 

Prüfungsmodus (50,7%), gefolgt von Problemen durch unvorhergesehene 

Studienunterbrechungen (49,6%) sowie Problemen mit der Studienorganisation (49,5%). 

Sowohl Schwierigkeiten mit dem Prüfungsmodus (61,1%), Schwierigkeiten durch 

unvorhersehbare Studienunterbrechungen (63,1%) als auch Schwierigkeiten mit der 

Studienorganisation (62,1%) werden überdurchschnittlich oft von Studierenden mit 

psychischen Erkrankungen genannt. Ebenso werden Probleme durch unvorhergesehene 

Studienunterbrechungen überdurchschnittlich oft von Studierenden mit chronischen 

Erkrankungen (81,9%) wahrgenommen. Rund ein Viertel der betroffenen Studierenden 

(26,3%) sehen Schwierigkeiten durch fehlende Ausstattung mit geeigneten Lehrmitteln und 

24,3% haben Probleme mit der Abwicklung von Förderanträgen. 20,6% der betroffenen 

Studierenden geben an, dass sie Schwierigkeiten im Studienalltag durch fehlende 

Serviceangebote haben und 8,5% nehmen Probleme durch bauliche Gegebenheiten wahr. 

Knapp die Hälfte der betroffenen Studierenden (48%) gibt an, dass die Veränderung in der 

Studienorganisation den Studienalltag erleichtern würde. Weiters nennen betroffene 
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 Für die Universität Salzburg können für die Gruppen der Mobilitäts-, Sehbeeinträchtigten, Sprach-, Sprech- 

sowie Hörbeeinträchtigten aufgrund der geringen Fallzahlen in der Umfrage (n<30, d.h. weniger als 30 

Personen in der jeweiligen Gruppe haben sich an der Umfrage beteiligt) keine weiterführenden, differenzierten 

Auswertungen gemacht werden. 
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Studierende den Ausbau von Fernstudienelementen (42,6%) als Maßnahme, die ihnen den 

Studienalltag erleichtern würde (dies betrifft 52,2% der psychisch kranken Studierenden 

sowie 46,8% der chronisch kranken Studierenden), gefolgt von veränderten 

Förderbestimmungen (33,4%) und dem Ausbau von Beratungsmöglichkeiten (24,3%). 

Hierbei ist anzumerken, dass Letzteres überdurchschnittlich oft von Studierenden mit 

psychischen Erkrankungen genannt wird (34,6%). 17,7% der betroffenen Studierenden 

geben an, dass der Ausbau von Serviceeinrichtungen im Studienalltag hilfreich wäre. 

Barrierefrei zugängliche Internetseiten (13,6%), bauliche Veränderungen an der Universität 

(10,3%) sowie der Einsatz technischer Hilfsmittel (9%) werden von den betroffenen 

Studierenden demgegenüber seltener als erleichternde Maßnahme im Studienalltag 

genannt.  

An der Universität Salzburg kennen 6,3% der betroffenen Studierenden die/den 

Behindertenbeauftragte/n bzw. eine entsprechende Ansprechperson und haben sich bereits 

an diese/n gewandt. Weiteren 4,7% der betroffenen Studierenden ist die/der 

Behindertenbeauftragte bekannt, sie haben diese/n allerdings noch nicht kontaktiert. Damit 

liegt der Bekanntheitsgrad der Behindertenbeauftragten mit 11% deutlich über dem 

Gesamtdurchschnitt (7,7%), aber auch der Grad der Inanspruchnahme ist höher als an 

anderen wissenschaftlichen Universitäten (2,1%).  

Über ein Viertel der betroffenen Studierenden (26,5%) gibt an, dass nicht auf spezifische 

Bedürfnisse aufgrund der gesundheitlichen Beeinträchtigung im Studienalltag eingegangen 

wird. Studierende mit psychischen Erkrankungen geben dies überdurchschnittlich oft an 

(39,5%). 62% der betroffenen Studierenden haben keine derartigen Bedürfnisse. D.h. rund 

jede/r achte betroffene Studierende gibt an, dass zumindest teilweise auf spezifische 

Bedürfnisse eingegangen wird. Knapp die Hälfte der betroffenen Studierenden (48,4%) 

versucht die gesundheitlichen Beeinträchtigungen an der Universität nicht zu thematisieren. 

Auch dies wird von Studierenden mit psychischen Erkrankungen überdurchschnittlich oft 

erwähnt (83,4%). 

3.5.2 Maßnahmen für Studierende mit Behinderungen oder gesundheitlichen 

Beeinträchtigungen 

An der Universität gibt es eine Stelle für Behindertenfragen, die seit 1.1.2006 als eigene 

Organisationseinheit im Rektorat (ĂReferat f¿r Behindertenfragenñ) eingerichtet ist. Ihre 

Aufgaben sind primär jene, die aufgrund der Gesetzeslage zur Betreuung von Menschen mit 

Behinderungen oder chronischen Erkrankungen vorgegeben sind. Hauptzielsetzung ist, die 

Universität mit Hilfe des Referats für Behindertenfragen zu einer barrierefreien Universität zu 

machen (Entwicklungsplan 2009: 56). Über bauliche und infrastrukturelle Maßnahmen 

hinaus ist die Universität bemüht, betroffene Studierende individuell, organisatorisch zu 

unterstützten und Hilfestellungen für die Durchführung von Lehrveranstaltungen, an denen 

behinderte bzw. chronisch kranke Studierende teilnehmen, mitzufinanzieren.  
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Dieser Fokus auf den barrierefreien Zugang zur Universität spiegelt sich auch in der 

Leistungsvereinbarung 2007-2009 wider. Hier wurden hinsichtlich des barrierefreien 

Zugangs zur Universität folgende Teilziele vereinbart: Für 2007 war die Umsetzung eines 

barrierefreien Web-Auftritts geplant, 2008 sollte darüber hinaus die barrierefreie 

Zugänglichkeit zur Serviceeinrichtung Studium hergestellt werden und 2009 die barrierefreie 

Ausstattung weiterer Hörsäle realisiert werden. Im Jahr 2008 fand eine Begutachtung aller 

Gebäude im Hinblick auf ihre Barrierefreiheit durch ein ausgewiesenes ExpertInnenteam 

statt. In der Folge wurde gemeinsam mit der BIG ein Maßnahmenkatalog mit Zeitplan 

erarbeitet (Entwicklungsplan 2009: 56). Als konkrete Teilziele wurden vereinbart, im Jahr 

2010 in dem Gebäude Kapitelgasse 4-6 eine barrierefreie Infrastruktur zu schaffen, 2011 in 

der Kapitelgasse 5-7 und 2012 am Rudolfskai 42. Für die ersten beiden Vorhaben sind die 

kalkulierten Kosten im Entwicklungsplan 2009 (S. 93) ausgewiesen: Die Kosten für die 

barrierefreie Adaptierung des Gebäudes Kapitalgasse 4-6 werden mit ca. 110.000ú 

veranschlagt, jene für die Barrierefreiheit des Gebäudes Kapitalgasse 5-7 mit 90.000ú. Es 

wird darauf verwiesen, dass die anderen Gebäude der Universität je nach Verfügung des 

Globalbudgets adaptiert werden sollen. 

Die Beauftragte für behinderte und chronisch kranke Universitätsangehörige berät und 

unterstützt betroffene Studierende und Bedienstete und setzt sich für behindertengerechte 

Studienbedingungen ein. Dies primär durch Beratung und Information in allen Fragen, die im 

Zusammenhang mit Behinderung bzw. chronischer Erkrankung und Studium stehen (z.B. 

finanzielle Förderungen, rechtliche Rahmenbedingungen) sowie in Fragen, die im 

Zusammenhang mit Behinderung bzw. chronischer Erkrankung und Erwerbstätigkeit stehen 

(z.B. Kündigungsschutz, Feststellungsbescheid). Darüber hinaus ist sie für die Schaffung 

von Lern-, Prüfungs- und Arbeitsbedingungen zuständig, die die Belange betroffener 

Studierender berücksichtigen, für Öffentlichkeitsarbeit nach innen und außen und sie ist in 

baulichen Maßnahmen im Zusammenhang mit Barrierefreiheit eingebunden.  

In der Wissensbilanz 2008 (S. 35) wird auf den Anstieg der Inanspruchnahme von 

persönlichen Beratungsgesprächen Bezug genommen. Hierbei ist anzumerken, dass die 

Themen Unterstützung im Studienalltag, Finanzierung von TutorInnen und Organisation von 

StudienassistentInnen eine zentrale Rolle spielen. Während im Jahr 2005 30 Studierende 

mit verschiedenen Bedürfnissen laufend betreut wurden (Tätigkeitsbericht 2005: 31), wurden 

im Jahr 2007 bereits 81 Studierende beraten und begleitet.  

In der Universitätsbibliothek ist ein betreuter Leseplatz für Blinde und Sehbehinderte mit 

entsprechender Ausstattung eingerichtet. Dabei steht die Aufbereitung von Lernmaterialen 

behinderter oder/und chronisch kranker Studierender im Mittelpunkt, z.B. das Scannen von 

Büchern, Korrektur lesen sowie die Übermittlung der der Unterlagen in elektronischer Form 

an betroffene Studierende (Tätigkeitsbericht 2005: 31).  
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Die Behindertenbeauftragte ist am universitätsübergreifenden Netzwerks Uniability beteiligt. 

Weiters besteht seit 2004 eine Kooperation mit der Behindertenbeauftragten der Stadt 

Salzburg, dem Anbieter der persönlichen Assistenz am Arbeitsplatz (MOHI), dem 

Bundessozialamt Salzburg, der Behindertenbeauftragten der Erzdiözese Salzburg, der 

Sozialen Initiative Salzburg (SIS), mit dem Netzwerk barrierefreies Planen und Bauen, dem 

Institut für Inklusive Bildung (IIB) und dem Team der Arbeitsassistenz von pro mente 

Salzburg (Wissensbilanz 2007: 23).  

An der Universität Salzburg fanden auch spezielle Veranstaltungen für Menschen mit 

Behinderung und/oder chronischer Erkrankung statt. Bereits im September 2006 gab es in 

Kooperation mit der Stadt Salzburg und der Erzdiözese Salzburg einen Messestand auf der 

ĂIntegrañ in Wels. Dabei wurde ein Workshop zum Thema Studieren mit Behinderung 

durchgeführt. Im Oktober 2006 wurde mittels Vorträge auf die Perspektiven für blinde und 

sehbehinderte Menschen an der Universität Salzburg aufmerksam gemacht. Im November 

2006 fand eine Veranstaltung zum Thema ĂInklusionñ im Marmorsaal Schloss Mirabell statt 

(Wissensbilanz 2006: 20). Im Juni 2007 wurde ein Vortrag zum Thema ĂGeschlecht und 

Behinderungñ im Bildungszentrum St. Virgil organisiert. Im November fand ein spezifischer 

Vortrag von Seiten der Erzdiözese Salzburg statt. Weiters hat die Universität im November 

2007 an der Messe f¿r Beruf und Studium mit dem Messestand Ăbarrierefrei studierenñ 

teilgenommen (Wissensbilanz 2007: 23). Im März 2008 wurde erneut ein Vortrag im 

Diakoniewerk in Kooperation mit der Erzdiözese Salzburg durchgeführt. Im Mai 2008 fand 

Ăfrauen.lebenñ, ein mehrtägiges Seminar für Studentinnen mit Behinderung/chronischer 

Erkrankung an der Schnittstelle Universität und Berufsleben statt.  

Eine weitere zentrale Maßnahme für Studierende mit Behinderung und/oder chronischen 

Erkrankung stellt der Erlass des Studienbeitrags dar (auf Basis eines Beschluss des 

Rektorats im September 2004; Entwicklungsplan 2005-2010: 50). Laut Wissensbilanz 2007 

(S. 23) wurden dafür im Jahr 2007 insgesamt 25.028,52ú aufgewendet, im Jahr zuvor waren 

es 12.354,24ú. In der Wissensbilanz 2008 (S. 35) wird darauf verwiesen, dass die 

Neuanträge auf Erlass des Studienbeitrags aufgrund einer Behinderung und/oder 

chronischen Erkrankung weiter angestiegen sind. Eine konkrete Anzahl der Anträge ist 

allerdings nicht ausgewiesen. Im Entwicklungsplan 2009 (S. 56) ist die Einführung von 

Stipendien zusätzlich zur Rückerstattung der Studienbeiträge angedacht. 

Tabelle 5 Aufwendungen für spezifische Maßnahmen für Studierende mit 
Behinderungen und/oder chronischen Erkrankungen in Euro 

Jahr 2008 2007 2006 2005 

Aufwendungen in ú 40.980,45* 34.048,49* 16.674,24* 15.205,68* 

* Keine näheren Angaben zur Mittelverwendung. 
Quelle: Universität Salzburg, Wissensbilanzen 2005 ï 2008 
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Im Jahr 2008 war ï wie in den Vorjahren auch ï eine Person (aus der Personenkategorie 

des allgemeinen Universitätspersonals) in Einrichtungen für Studierende mit Behinderungen 

und/oder chronischen Erkrankungen tätig (Wissensbilanz 2008: 62).  

3.5.3 Akzeptanz und Umsetzung der Maßnahmen 

An der Universität Salzburg ist die Zuständigkeit für Maßnahmen für Studierende und 

MitarbeiterInnen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen mit dem Referat für 

Behindertenfragten im Rektorat strukturell verankert. Die Stelle ist mit einer Vollzeitkraft 

besetzt, die Behindertenbeauftragte und Behindertenvertrauensperson ist. Die Referentin für 

Behindertenfragen wird in alle Entscheidungen, die behinderte oder chronisch kranke 

Studierende oder MitarbeiterInnen betreffen, eingebunden. So nimmt sie beispielsweise am 

Jour Fixe im Vizerektorat für Lehre teil, wird in Bewerbungsgespräche mit behinderten 

Menschen einbezogen und ist am Stand der Universität auf der BeSt (Berufs- und 

Studieninformationsmesse) neben den vier Fakultäten und der Studienabteilung vertreten. 

Durch diese strukturelle Verankerung wird der hohe Stellenwert der Thematik an der 

Universität verdeutlicht und gleichzeitig auch die Sichtbarkeit erhöht. Es wird damit versucht, 

das Thema ĂBehinderung bzw. gesundheitliche Beeintrªchtigungñ als selbstverstªndlichen 

Teil des Universitätsalltags zu verankern. ĂEs ist halt ein bisschen das Credo der 

Universitªtsleitung: āWir schauen uns einfach an, was die Leute brauchen und schauen, 

dass wir es uns irgendwie leisten können, dass das abgedeckt ist finanziell oder wie auch 

immeró.ñ (I10) 

Zielsetzung ist es, Studierenden mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen die Möglichkeit zu 

bieten, ohne strukturelle Barrieren das gewünschte Studium absolvieren zu können. ĂWir 

geben eine Vollunterstützung, sodass das jemand wirklich, also ganz normal studieren 

kann.ò (I30) Dabei wird versucht, auf Basis von institutionellen Maßnahmen, jeweils 

individuelle Lösungen zu finden, um die spezifischen Bedürfnisse, die sich aus der Form der 

gesundheitlichen Beeinträchtigung und den Anforderungen des jeweiligen Studienfachs 

ergeben, berücksichtigen zu können. Die Zielgruppe wird umfassend definiert, d.h. inkludiert 

Studierende mit Behinderungen, chronischen Krankheiten sowie psychischen 

Beeinträchtigungen, unabhängig vom Vorliegen eines Behindertenausweises. Nicht erwähnt 

werden kognitive Beeinträchtigungen. Eine Besonderheit der Universität Salzburg ist, dass 

alle Maßnahmen, auch die Studienbeitragsbefreiung, nicht auf das Vorliegen eines 

Behindertenausweises abstellen, weil Ăgerade chronisch kranke oder psychisch kranke 

Studierende, die auf diese 50 Prozent nicht kommen, oft einen sehr hohen 

Unterst¿tzungsbedarf haben.ñ (I10) 

Konkret wird durch die gesetzten Maßnahmen versucht, strukturelle Barrieren im Studium 

für Angehörige der Zielgruppe abzubauen. Dabei handelt es sich um bauliche Maßnahmen, 

um barrierefreien Zugang zu allen Universitätsgebäuden herzustellen, Beratung und 

Information für Studieninteressierte und Studierende, die Koordination von 
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Unterstützungsleistungen (z.B. Bereitstellen von TutorInnen, abweichender Prüfungsmodus) 

wie auch Öffentlichkeitsarbeit (Sensibilisierung nach innen und außen).  

Die Bereitstellung von Unterstützungsleistungen für betroffene Studierende ist zum einen 

durch einen differenzierten Zugang in Abhängigkeit von der Form der Beeinträchtigung, 

individuellen Voraussetzungen der Studierenden und der jeweiligen Studienrichtung, zum 

anderen durch das Bemühen um Professionalisierung gekennzeichnet.  

ĂEs ist ein bisschen schwierig, weil die Gruppe der Menschen mit Behinderung keine 

homogene Gruppe ist, das heißt, die Bedürfnislage variiert natürlich von Person zu Person, 

(é) auch abhªngig davon, was die Leute studieren. Also wenn zum Beispiel jemand 

Germanistik studiert ist es eine andere Form von Anforderung als wenn jemand Mathematik 

studiert. (é) Also das heiÇt, man kann die Strukturen nur so anbieten, dass man sagt, es 

gibt für alle Studierende unabhängig von Behinderung, chronischer Erkrankung oder 

Fachrichtung die Unterst¿tzung, die sie brauchen.ñ (I10) 

 ĂEinerseits natürlich versuchen wir diese ganzen good-will-Leistungen, die es ja unter 

Kollegen und Kolleginnen gibt, zu professionalisieren. (é), das heiÇt, dass die Studierenden 

einfach eine Leistung konsumieren, die dann aber auch von der Universitªt bezahlt wird.ñ 

(I10) 

ĂGerade bei solchen Erkrankungen, die mit einer hohen Stigmatisierung verbunden sind, wie 

psychische Erkrankungen, da versuchen Studierende das wirklich auf eine abstrakte Ebene 

zu heben. [Dass sie] zu mir kommen und diesen Modus einfordern und dann geh ich hin und 

definiere gar nicht, was diese Erkrankung oder Behinderung ist, sondern es ist klar, diese 

Person hat das bei mir nachgewiesen und das reicht auch aus und die Lehrenden dürfen 

nicht wissen, was die Studierenden haben.ñ  

Mit Professionalisierung ist also gemeint, dass Studierende nicht auf Basis persönlicher 

Gefälligkeiten oder der Offenlegung von Details ihrer Krankengeschichte unterstützt werden, 

sondern dass es sich dabei um abstrakt formulierte Ansprüche handelt, die eingefordert 

werden können.  

Zentraler Bestandteil der Tätigkeit des Referats für Behindertenfragen ist Vernetzung nach 

innen und außen. Vernetzung nach innen erfolgt beispielsweise durch die erwähnte 

Einbeziehung der Referentin in Jour Fixe, die Präsentation der Universität nach außen (wie 

z.B. der BeSt) oder Kooperationen mit dem Studienreferat. Kooperationen nach außen 

bestehen zum einen mit anderen Universitäten und Fachhochschulen im Rahmen von 

Uniability, zum anderen durch gemeinsame Veranstaltungen mit unterschiedlichen 

Institutionen (siehe Kapitel 3.5.2) sowie im Rahmen von Bauvorhaben mit der Baupolizei, 

ArchitektInnen etc. 
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Bestehende Maßnahmen werden von Studierenden mit unterschiedlichen Formen der 

Beeinträchtigung in Anspruch genommen, sichtbare wie nicht sichtbare Beeinträchtigungen, 

Behinderungen, chronische und psychische Erkrankungen. Die InterviewpartnerInnen sind 

sich der Hemmschwelle von Studierenden bewusst, ihren Unterstützungsbedarf zu 

formulieren. Gleichzeitig wird jedoch darauf abgestellt, dass Studierende sich melden.  

ĂEs gibt eine groÇe Hemmschwelle f¿r Studierende an die Universitªt heranzutreten. (é) 

Menschen mit Behinderungen haben einfach Angst, aufgrund eines Outings, Nachteile zu 

erfahren und im schlimmsten Fall womöglich das Studium nicht abschließen zu können und 

dann im worst case dann auch noch (é) keinen Job [zu] kriegen, weil alle wissen, dass ich 

eine Behinderung habe.ñ (I10) 

ĂEs gibt eine gewisse Bringschuld von Seiten der Universitªt, aber es gibt auch eine gewisse 

Holschuld der Studierenden und eine gewisse Selbstverantwortlichkeit ist einfach sehr 

wichtig.ñ (I10) 

Ein weiterer zentraler Aspekt sind bauliche Maßnahmen zur Schaffung eines barrierefreien 

Zugangs zur Universität, womit bereits vor dem Bundes-Behindertengleichstellungsgesetzes 

begonnen wurde. Konkret wurde gemeinsam mit ExpertInnen ein Maßnahmenkatalog 

entwickelt. Die Universität sieht sich hier auch als Vorreiterin, Ăweil wir haben als erste Uni 

gesagt, wir lassen unsere Gebäude auf Barrierefreiheit von Sachverständigen evaluieren. 

(é) Conclusio daraus ist, dass es einen MaÇnahmenkatalog gibt, an dem man sich 

abarbeitet. Aber (é) aus dem Globalbudget sind diese ganzen Maßnahmen nicht zu 

finanzieren, wenn man es nªmlich ernsthaft betreibt.ñ (I10) Als erschwerend wird der hohe 

Anteil an denkmalgeschützten Gebäuden. ĂWir haben nat¿rlich das Sonderproblem, dass wir 

lauter alte Gebªude haben. (é) Und deswegen ist das schon da in der Altstadt wirklich eine 

Herausforderung. Ich glaub, da müsste es wirklich einen Zusatztopf geben. (é) Das dauert 

wesentlich länger. Das ist ja das Problem, dass man immer nur ein bissl was machen kann.ò 

(I30) 

Weiterentwicklungsbedarf für bestehende Maßnahmen wird nicht gesehen, generell wird der 

Bedarf nach kontinuierlicher Sensibilisierungsarbeit formuliert. Diese wird primär 

anlassfallbezogen geleistet, d.h. z.B. wenn Studierende mit Unterstützungsbedarf an 

Lehrveranstaltungen teilnehmen, wird das Gespräch mit dem/r Lehrenden gesucht. Diese 

Vorgangsweise wird als effektiver bezeichnet, als allgemeine Informationsveranstaltungen, 

die in der Vergangenheit nur mäßigen Zulauf hatten. ĂWir haben einfach gemerkt, dass extra 

Veranstaltungen nicht angenommen werden. Wir haben schon diverse Veranstaltungen 

angeboten, aber die werden jetzt nicht explizit von den Lehrenden angenommen, einfach 

weil sie sich nicht angesprochen fühlen, erst wenn sozusagen der Anlassfall da ist, dann 

wird auch groÇflªchig informiert.ñ (I10) 
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Ein Vorschlag für die Entwicklung einer neuen Maßnahme ist die Einrichtung eines Fonds 

beim Ministerium, aus dem Universitäten die Kosten für spezifische 

Unterstützungsmaßnahmen, die aufgrund des unvorhersehbaren Anfallens nicht kalkulierbar 

sind, refundiert erhalten. 

3.5.4 Zusammenfassende Betrachtung  

Die strukturelle Verankerung der Zuständigkeit für Behindertenfragen durch ein eigenes 

Referat im Rektorat verdeutlicht das Bekenntnis der Universität Salzburg zur Unterstützung 

der Zielgruppe sowie die Wahrnehmung als Leitungsaufgabe, d.h. es kann von einer 

Verankerung als Querschnittsmaterie im Sinne eines Top-down-Ansatzes gesprochen 

werden. Wohl auch aufgrund dieser zentralen strukturellen Verankerung liegt der 

Bekanntheitsgrad der Behindertenbeauftragten über dem Durchschnitt aller 

wissenschaftlichen Universitäten. Die Umsetzung von Maßnahmen wird primär von einer 

Person, der Referentin für Behindertenfragen, getragen, die auch die strategische 

Ausrichtung der Stelle prägt.  

Das Bekenntnis der Universität zur Unterstützung der Zielgruppe ist gelebte Realität, wobei 

auffällt, dass der Anspruch, betroffenen Studierenden eine Vollunterstützung zu bieten, auch 

bei finanziellen Restriktionen aufrecht bleibt. Nichtsdestotrotz wird die finanzielle Situation 

als problematisch beschrieben ï insbesondere im Zusammenhang mit den Kosten, die für 

GebärdensprachdolmetscherInnen verbunden sind und die aufgrund des nicht planbaren 

Bedarfs nicht budgetiert werden können. Hier wird ï wie an einer Reihe anderer 

Universitäten auch ï eine österreichweite Lösung gefordert. 

Die Zielgruppe ist umfassend definiert (d.h. bezieht alle Formen körperlicher 

Beeinträchtigung, chronischer und psychische Erkrankungen mit ein) und bestehende 

Maßnahmen werden von der gesamten Zielgruppe wahrgenommen, wenngleich sich die 

InterviewpartnerInnen der Dunkelziffer aufgrund der Hemmschwelle, sich zu Ăoutenñ, 

bewusst sind.  

3.6 Universität Wien 

Die Universität Wien wurde im Jahr 1365 von Herzog Rudolf IV. nach dem Vorbild der 

Pariser Sorbonne gegründet. Die ĂAlma Mater Rudolphinañ ist damit die ªlteste Universitªt 

im deutschen Sprach- und Kulturraum und eine der größten in Zentraleuropa. Bei der 

Gründung verweigerte Papst Urban V. die Zustimmung zur Einrichtung einer Theologischen 

Fakultät, 1384 erfolgte der Ausbau zu einer Volluniversität mit vier Fakultäten: Theologie, 

Jurisprudenz, Medizin, Artes liberales (freie Künste; später Philosophische Fakultät). 
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Laut Entwicklungsplan 2009 sind 15 Fakultäten
43

 an der Universität Wien eingerichtet sowie 

das Zentrum für Translationswissenschaften, das Zentrum für Sportwissenschaft und 

Universitätssport und das Zentrum für Molekulare Biologie. Das aktuelle Studienangebot 

umfasst rund 180 Studien. Derzeit sind rund 86.000 ordentliche Studierende zugelassen, 

von den rund zwei Drittel weiblich sind (Frauenanteil: 63,8%) und ein Fünftel (22,2%) aus 

dem Ausland stammt. Mit rund 8.800 MitarbeiterInnen, davon über 6.500 

WissenschafterInnen, ist die Universität Wien die größte Lehr- und Forschungseinrichtung in 

Österreich (Wissensbilanz 2008). 

Die ersten Jahre des Planungszeitraums von 2005 bis 2010 waren von der Umstellung des 

Studienangebots auf die Bologna-Struktur geprägt. Darüber hinaus soll ï ergänzend zu 

FWF-geförderten Doktoratskollegs
44

 ï mit der Einrichtung von Initiativkollegs durch 

strukturierte Doktoratsprogramme gezielt Nachwuchsförderung betrieben werden 

(Entwicklungsplan 2005: 29ff). Die Programme sollen wissenschafts- und nicht 

berufsorientiert sein und zumindest für drei Jahre konzipiert sein. Geplant ist 12 

Initiativkollegs einzurichten, die jeweils 12 Doktoratsstudierende betreuen sollen. Die 

Studierenden werden als KollegassistentInnen an der Universität Wien beschäftigt. Die erste 

Ausschreibung für Initiativkollegs erfolgte im WS 2005/06, die ersten Kollegs starteten mit 

Beginn des WS 2006/07. Im Jahr 2009 wurden fünf Initiativkollegs neu ausgeschrieben, 

2010 sollen mindestens sieben ausgeschrieben werden (Entwicklungsplan 2009: 40).
45

  

Von der Universität Wien wurden im Entwicklungsplan 2005 (S. 32ff) sechs 

Forschungsschwerpunkte definiert, die aus Bereichen resultieren, die bereits exzellente 

Forschungsleistungen aufweisen und durch besondere Maßnahmen gefördert werden 

sollen. Dazu zählen: Europäische Integration und südöstliches/östliches Europa, Ethische 

und gesellschaftliche Perspektiven des Alterns, Interkulturelle Kommunikation
46

, 

Materialwissenschaften ï Funktionalisierte Materialien und Nanostrukturen, 

Symbioseforschung und molekulare Prinzipien der Erkennung, Rechnergestützte 

Wissenschaften.  

Die wissenschaftlichen Einrichtungen der Universität Wien verteilen sich auf über 60 

Standorte. Das Zentrum bildet das historische Hauptgebäude an der Wiener Ringstraße, das 

1884 eröffnet wurde. Bereits damals fanden nicht alle Institute Platz im Universitätsgebäude, 

v.a. die ĂMedizinische Schuleñ benºtigte mehr Raum. Bis 1915 wurden daher eine Reihe von 
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 Katholisch-Theologische Fakultät, Evangelisch-Theologische Fakultät, Rechtswissenschaftliche Fakultät, 

Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, Fakultät für Informatik, Historisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät, 

Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät, Fakultät für Philosophie und Bildungswissenschaft, Fakultät für 

Psychologie, Fakultät für Sozialwissenschaften, Fakultät für Mathematik, Fakultät für Physik, Fakultät für 

Chemie, Fakultät für Geowissenschaften, Geographie und Astronomie, Fakultät für Lebenswissenschaften.  
44

 Doktoratskollegs zur Ausbildung des hoch qualifizierten akademischen Nachwuchs werden vom FWF für 12 

Jahre gefördert (Zwischenbegutachtung alle drei Jahre). Die Universität Wien ist derzeit an neun 

Doktoratskollegs beteiligt (Leistungsbericht 2008: 42).  
45

 Nähere Informationen zu aktuellen Initiativkollegs unter: http://doktorat.univie.ac.at/index.php?id=54753 
46

 Dieser Forschungsschwerpunkt ist im Entwicklungsplan 2009 nicht mehr enthalten. 
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Institutsgebäuden in der Nähe des Hauptgebäudes errichtet.
47

 Weitere Neubauten und 

Gebäudeadaptierungen werden v.a. in den 1970er Jahren notwendig, als der freie 

Universitätszugang einen Bildungsboom auslöst.
48

 Laut Wissensbilanz 2008 (S. 56) ergeben 

sich für die Universität Wien aus der Vielzahl von dislozierten Standorten, die zum Teil nicht 

optimal für universitäre Zwecke geeignet sind, und zum anderen aus dem schlechten 

Zustand einiger Gebäude (z.B. UZA1, Sternwarte, Hauptgebäude Bibliothek) gravierende 

Erschwernisse für den Arbeits- oder Studienalltag.  

Die Universität Wien hat Diversity Managment neben Gender Mainstreaming als 

wesentliches Entwicklungsziel verankert. Im Jahr 2005 wurde das Pilotprojekt ĂDiversity 

Managementñ als Organisationsentwicklungsprojekt implementiert (Iber, Virtbauer 2008: 17). 

ĂDie Universitªt Wien bekennt sich dazu, Vielfalt in allen Bereichen zu fºrdern, zu 

unterstützen und sichtbar zu machen, benachteiligte Gruppen gezielt zu fördern und gegen 

Diskriminierungen jedweder Art entschieden aufzutreten.ñ (Leistungsvereinbarung 2007-

2009: 19). In der Leistungsvereinbarung 2007-2009 ist u.a. die Einrichtung einer virtuellen 

Plattform, die Aktivitäten der VertreterInnen von Minderheiten sichtbar macht und diese 

vernetzt
49

, die Ausweitung von Maßnahmen für gesundheitlich beeinträchtigte Studierende 

sowie die Entwicklung eines Diversity Monitorings vorgesehen. Dieses prinzipielle 

Bekenntnis und die Zielsetzung der Entwicklung eines Diversity Monitorings werden in der 

Leistungsvereinbarung 2010-2012 bekräftigt.  

3.6.1 Studierende mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen 

22,3% aller Studierenden der Universität Wien sind nach eigenen Angaben gesundheitlich 

beeinträchtigt. Insgesamt haben 1,3% eine Behinderung, weitere 13,4% sind von einer 

chronischen Krankheit und 7,5% von einer sonstigen gesundheitlichen Beeinträchtigung 

betroffen. 3,7% aller Studierenden an der Universität Wien sind aufgrund ihrer 

gesundheitlichen Beeinträchtigung im Studienalltag ständig beeinträchtigt, weitere 12,6% 

sind dies zeitweise. Einen Behindertenausweis haben 0,5% aller Studierenden an der 

Universität Wien.  

An der Universität Wien sind alle Formen der gesundheitlichen Beeinträchtigungen, 

ausgenommen Sprach- bzw. Sprechbehinderungen, vertreten. Studierende mit Allergien 
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 Dazu zählen u.a. die Errichtung von Gebäuden für das Chemische Institut (1872), die Zentralanstalt für 

Meteorologie und Erdmagnetismus (Hohe Warte, 1872), die Sternwarte (Türkenschanzstraße, 1878), das 

Anatomische und Zootomische Institut (Währingerstraße, 1888), das Physiologische und das 

Pharmakologische Institut (Währingerstraße, 1904), das Botanische Institut (Rennweg, 1905), das Hygienische 

Institut (Kinderspitalgasse, 1908), das Physikalische Institut (Boltzmanngasse, 1913) sowie der Bau der neuen 

Universitätskliniken (Spitalgasse, 1904-1911). 
48

 Zentrale Neubauten bzw. Adaptierungen sind: Neues Institutsgebäude (NIG, 1962), Universitätssportzentrum 

auf der Schmelz (1973), Universitätszentrum in der Althanstraße (UZA I, 1982), Juridicum (1982), 

Betriebswirtschaftliches Zentrum in der Brünner Straße (1991), Vienna Biocenter in der Dr.-Bohr-Gasse (1992), 

UZA II Althanstraße (1995), Campus der Universität Wien auf dem Gelände des ehemaligen Allgemeinen 

Krankenhauses (1998), Hörsaalzentrum am Campus der Universität Wien (2003). 
49

 Mittlerweile eingerichtet unter: http://www.univie.ac.at/diversity/ 
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bzw. Atemwegserkrankungen sind mit 4,2% am häufigsten anzutreffen. Von einer 

psychischen Erkrankung sind 3,3% aller Studierenden betroffen. Hierbei ist anzumerken, 

dass dieser Wert über dem Durchschnittswert der wissenschaftlichen Universitäten liegt 

(2,5%). Weitere 2,3% aller Studierenden haben eine andere gesundheitliche 

Beeinträchtigung und 1,4% weisen eine chronische Erkrankung auf. Von einer 

Mobilitätsbeeinträchtigung bzw. einer Sehbeeinträchtigung sind jeweils 0,5% aller 

Studierenden betroffen. Hörbeeinträchtigungen (0,3%) werden von den Studierenden kaum 

genannt. Insgesamt haben 3,8% aller Studierenden eine Mehrfachbeeinträchtigung.  

Studierende, die gesundheitliche Beeinträchtigungen aufweisen, die sich auch im Studium 

auswirken, werden im Folgenden als betroffene Studierende bezeichnet.
50

 

Betroffene Studierende nennen am häufigsten als Schwierigkeiten im Studienalltag, die 

aufgrund der gesundheitlichen Beeinträchtigung bestehen, Probleme mit der 

Studienorganisation (54,3%), gefolgt von Problemen durch unvorhergesehene 

Studienunterbrechungen (51,9%). Auffällig ist, dass Letzteres überdurchschnittlich oft von 

Studierenden mit Mobilitätsbeeinträchtigungen (69%), psychischen Erkrankungen (62,5%) 

und chronischen Erkrankungen (63,4%) genannt wurde. Knapp die Hälfte der betroffenen 

Studierenden (47,6%) gibt an, Schwierigkeiten mit dem Prüfungsmodus zu haben (dies 

betrifft 57,9% der psychisch kranken Studierenden). Weitere 30,6% nehmen Probleme durch 

fehlende Ausstattung mit geeigneten Lehrmitteln wahr und 27,6% haben Schwierigkeiten mit 

der Abwicklung von Förderanträgen. Die Abwicklung von Förderanträgen wird 

überdurchschnittlich oft sowohl von Studierenden mit Mobilitätsbeeinträchtigungen (38,1%) 

als auch von Studierenden mit psychischen Erkrankungen (35,4%) genannt. Rund ein 

Viertel der betroffenen Studierenden (25,5%) geben Schwierigkeiten aufgrund fehlender 

Serviceangebote an und 15,2% Probleme durch bauliche Gegebenheiten (dies betritt 41,4% 

der mobilitätsbeeinträchtigten Studierenden).  

Knapp die Hälfte der betroffenen Studierenden (47,4%) geben an, dass eine Veränderung in 

der Studienorganisation den Studienalltag erleichtern würde, gefolgt vom Ausbau von 

Fernstudienelementen (39,1%) und veränderten Förderbestimmungen (36,3%) sowie dem 

Ausbau von Beratungsangeboten (27,7%). Der Ausbau von Fernstudienelementen (49%) 

wird überdurchschnittlich oft von Studierenden mit chronischen Erkrankungen und 

veränderte Förderbestimmungen werden überdurchschnittlich oft von Studierenden mit 

Sehbeeinträchtigungen (47,5%) genannt. Weiters geben 21,6% der betroffenen 

Studierenden an, dass der Ausbau von Serviceeinrichtungen im Studienalltag hilfreich wäre. 

Barrierefrei zugängliche Internetseiten (13,9%), der Einsatz technischer Hilfsmittel (11,7%) 

sowie bauliche Veränderungen an der Hochschule (8,2%) werden demgegenüber seltener 
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 Für die Universität Wien können für die Gruppen der Sprach-, Sprech- und Hörbeeinträchtigten aufgrund der 

geringen Fallzahlen in der Umfrage (n<30, d.h. weniger als 30 Personen in der jeweiligen Gruppe haben sich 

an der Umfrage beteiligt) keine weiterführenden, differenzierten Auswertungen gemacht werden.  
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als erleichternde Maßnahme genannt. Letzteres betrifft insbesondere oft Studierende mit 

Mobilitätsbeeinträchtigungen (30,3%).  

An der Universität Wien gibt knapp ein Drittel der betroffenen Studierenden (31%) an, dass 

gar nicht auf die spezifischen Bedürfnisse aufgrund der gesundheitlichen Beeinträchtigung 

im Studienalltag eingegangen wird. Über die Hälfte der betroffenen Studierenden (50,7%) ist 

es lieber, dass an der Universität möglichst wenige Personen von der gesundheitlichen 

Beeinträchtigung Bescheid wissen. Sowohl von Studierenden mit psychischen 

Erkrankungen (77,9%) als auch von Studierenden mit chronischen Erkrankungen (63,6%) 

wird dies überdurchschnittlich oft angegeben.  

Der Bekanntheitsgrad der/s Behindertenbeauftragten liegt bei 7,7%, wobei 5,5% der 

betroffenen Studierenden die/den Behindertenbeauftragte/n kennen, ohne sich an diese/n 

gewandt zu haben, 2,2% haben sich bereits an diese/n gewandt (dies betrifft 17,1% der 

mobilitätsbeeinträchtigten Studierenden).  

3.6.2 Maßnahmen für Studierende mit Behinderungen oder gesundheitlichen 

Beeinträchtigungen 

Konkrete Maßnahmen für Studierende mit Behinderungen und/oder gesundheitlichen 

Beeinträchtigungen beziehen sich auf individuelle Beratung und Information (v.a. durch die 

Behindertenbeauftragte), den Erlass der Studienbeiträge sowie die Schaffung einer 

barrierefreien Infrastruktur (Blindenarbeitsplatz, barrierefreie Homepage, barriererfrei 

zugängliche Gebäude). Darüber hinaus wird Sensibilisierungs- und Öffentlichkeitsarbeit 

geleistet. 

Die/der Behindertenbeauftragte steht allen Universitätsangehörigen, v.a. aber betroffenen 

Studierenden in allen studienrelevanten Bereichen zur Seite und setzt sich für die 

Verbesserung der Integration behinderter und chronisch kranker Studierender an der 

Universität Wien ein (Wissensbilanz 2005: 7). Für behinderte und/oder chronisch kranke 

MitarbeiterInnen der Universität gibt es zusätzlich eine eigene 

Behindertenvertrauensperson.
51

 Das Unterstützungsangebot für gesundheitlich 

beeinträchtigte Studierende und Studieninteressierte reicht von Beratung zur Zulassung, 

Sozialberatung, Unterstützung bei der barrierefreien Heimplatz- und Wohnungssuche bis hin 

zu Informationen im Zusammenhang mit der Zugänglichkeit von Gebäuden und Hilfestellung 

beim Übergang vom Studium ins Berufsleben. Dabei kooperiert die/der 

Behindertenbeauftragte mit den Behindertenreferaten der HochschülerInnenschaft. Seit dem 

Jahr 2006 ist die Tätigkeit des/r Behindertenbeauftragten eng an andere Beratungsangebote 

für Studierende geknüpft, d.h. in den Student Point integriert. Zusätzlich werden bei Bedarf 

Kontakte mit dem Bundessozialamt, dem Fonds Soziales Wien und anderen Einrichtungen 

vermittelt, um individuelle Lösungen für die betroffenen Studierenden zu finden 
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 http://www.univie.ac.at/diversity/univ_behvertrauensp.html 
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(Leistungsbericht 2008: 67). Neben der persönlichen Betreuung von Seiten des/r 

Behindertenbeauftragten wird Studierenden mit Behinderungen und/oder chronischen 

Erkrankungen auch eine Informationsbrosch¿re ĂBarrierefrei studierenñ zur Verf¿gung 

gestellt.
52

  

Weiters ist es ein besonderes Anliegen des/r Behindertenbeauftragten die Vernetzung 

universitärer Einrichtungen zu fördern, die sich mit dem Thema Behinderung beschäftigen 

(z.B. Blindenleseplatz, StudienassistentInnen, Diversity Management, 

Studierendenvertretung, etc.) (Wissensbilanz 2007: 7).  

Im Jahr 2005 wurde ein besonderer Schwerpunkt auf Maßnahmen zur Unterstützung von 

sehbehinderten oder blinden Studierenden gelegt und entsprechende Serviceleistungen 

ausgeweitet. In diesem Zusammenhang wurde mit der Universität Linz kooperiert. Im Zuge 

dessen werden aus den Bereichen der Informations- und Kommunikationstechnologien und 

der assistierenden Technologien Services von Seiten der Universität Wien in Anspruch 

genommen. Durch diese Initiative können Dokumente, Manuskripte und Lernunterlagen 

digital aufbereitet, archiviert und jederzeit abgerufen werden. Dadurch soll die Unterstützung 

von behinderten Studierenden gefördert werden und die Verbindung von wissenschaftlicher 

Lehre, Forschung und Praxis erfolgen (Tätigkeitsbericht 2005: 79). 

Im Jahr 2008 wurde im Rahmen des Diversity Managments ein Schwerpunkt auf 

Studierende mit psychischen Beeinträchtigungen gelegt. Eine Arbeitsgruppe, der 

ExpertInnen aus Wissenschaft, Administration und Praxis angehörten, recherchierte 

internationale universitäre Herangehensweisen in diesem Bereich und entwickelte 

Vorschläge zur Verbesserung der Situation an der Universität Wien. Ziel der Universität 

Wien ist es nun ĂMitarbeiterInnen im Umgang mit psychisch beeintrªchtigten Studierenden 

zu unterstützen und auf das Thema aufmerksam zu machen ï als Beitrag zur Diversität und 

Chancengleichheit an der Universitªt Wienñ (Wissensbilanz 2008: 6). 

Eine weitere Maßnahme zur Unterstützung von behinderten und/oder chronisch kranken 

Studierenden stellt der Erlass des Studienbeitrags dar. In der Satzung der Universität Wien 

ist festgeschrieben, dass Studierende mit einem Behinderungsgrad von mindestens 50% auf 

Antrag vom Studienbeitrag befreit werden. Im Wintersemester 2007/08 wurden 317 

Studierende aufgrund einer Behinderung vom Studienbeitrag befreit. Zusätzlich gibt es für 

Studierende mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen die Möglichkeit einer Beurlaubung. 

Unter Vorlage einer ärztlichen Bestätigung über Krankheiten, Verletzungen und 

Behinderungen, die den Studienalltag für mindestens sechs Wochen erheblich 

beeinträchtigen, kann eine Beurlaubung ausgestellt werden (Wissensbilanz 2007: 7).  
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In der Wissensbilanz 2005 (S. 8) wird darauf verwiesen, dass zahlreiche Standorte der 

Universität Wien in alten und noch nicht generalsanierten Gebäuden untergebracht sind, die 

für Menschen mit Mobilitätsbeeinträchtigungen erschwert bzw. nur mit Hilfe erreicht werden 

können. Um dieser Zielgruppe die Zugänglichkeit zu gewährleisten, setzt sich die Universität 

Wien für den Abbau von baulichen Barrieren ein, wie z.B. beim Umbau der Aula, der 

Seitenaulen und des Arkadenhofs des Hauptgebäudes oder durch den Einbau 

behindertengerechter Lifte. Seit Herbst 2006 ist auch der größte Hörsaal der Universität 

Wien (Audimax) als barrierefrei einzustufen. Im Jahr 2007 wurde der Abbau von baulichen 

Barrieren fortgesetzt: ĂMit der Realisierung des āHaus SchenkenstraÇeó der Universität Wien, 

in dem alle Institute der Katholisch-Theologischen sowie der Evangelisch-Theologischen 

Fakultät und Teile der Rechtswissenschaftlichen Fakultät untergebracht sind, steht den 

MitarbeiterInnen und Studierenden ein weiterer barrierefreier Standort zur Verf¿gungñ 

(Wissensbilanz 2007: 7).  

Im Zusammenhang mit barrierefreie Zugänglichkeit konnten auch im Jahr 2006 

Adaptierungen im Bereich der Website-Gestaltung gemeinsam mit der DLE Zentraler 

Informatikdienst und dem Verein Ă¥GS barrierefreiñ (¥sterreichische Gebªrdensprache) 

durchgeführt werden (Tätigkeitsbericht 2006: 79). Bereits im Jahr 2006 konnten 35 Websites 

der Universität Wien in Gebärdensprache übersetzt werden. Im darauffolgenden Jahr 

wurden weitere 15 Websites adaptiert. Mit der Hilfe von Videos mit begleitender Tonspur und 

Textmarkierung werden die Inhalte der Homepages für Studierende mit einer 

Hörbehinderung zugänglich gemacht. Durch diese Initiative werden Studierende mit 

Hörbehinderungen sichtbar. Hierbei ist anzumerken, dass alle AkteurInnen in den Videos 

aktive Studierende der Universität Wien sind (Wissensbilanz 2006: 6). 

Kontinuierliche Sensibilisierungs- und Öffentlichkeitsarbeit wird durch das Projektteam 

Diversity Management betrieben, dem auch die Behindertenbeauftragte angehört. In diesem 

Zusammenhang werden unterschiedliche Aktivitäten gesetzt, wobei das Spektrum von der 

Organisation themenspezifischer Veranstaltungen bis hin zur Entwicklung von Leitfäden für 

Lehrende, die in ihren Lehrveranstaltungen mit Studierenden mit Behinderungen konfrontiert 

sind, reichen.
53

 So initiierte das Projektteam Diversity Management im WS 2007/08 eine 

Ringvorlesung zum Thema ĂDiversity:managenñ. In diesem Rahmen waren 

WissenschafterInnen unterschiedlicher Fakultäten und Fachrichtungen eingeladen, sich mit 

Fragen, wie ĂIst Chancengleichheit f¿r alle eine Utopie?ñ, ĂLªsst sich Vielfalt managen?ñ 

oder ĂWas ist der Wert von Vielfalt?ñ auseinanderzusetzen.
54

 Die Beiträge der Ringvorlesung 

wurden in einem Sammelband veröffentlicht (Iber, Virtbauer 2008). 

Im Mªrz 2010 (nach der Erhebungsphase) wurde ein Beirat ĂBarrierefrei Studierenñ 

eingerichtet, in dessen Rahmen behinderte Studierende die Möglichkeit erhalten, 
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 Siehe z.B. Informationsblatt für Lehrende zum Thema gehörlose Studierende unter: 

http://www.univie.ac.at/diversity/info_gl_lehrende.html  
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Maßnahmen rund ums barrierefreie Studium direkt zu evaluieren, zu diskutieren, konzipieren 

und umzusetzen. Dem Beirat gehören fünf Studierende, ein/e VertreterIn des Rektorats und 

ein Mitglied des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen an.
55

 

Auch in der Lehre fand das Thema Diversity Eingang. So wurde z.B. im WS 2009/10 auf 

Initiative des Ludwig Boltzmann Instituts für Menschenrechte und der Kammer für Arbeiter 

und Angestellte f¿r Wien der Wahlfachkorb ĂDiskriminierungsschutzñ an der 

Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien eingerichtet. Dabei liegt der 

Schwerpunkt auf den Themen Grund- und menschenrechtliche Aspekte und rechtliche 

Grundlagen des Diskriminierungsschutzes sowie ĂDiversityñ-Konzept im Lichte der 

österreichischen Gleichbehandlungsgesetze. Darüber hinaus sind auf der Homepage der 

Diversity-Plattform eine Reihe weiterer einschlägiger Lehrveranstaltungen aufgelistet.
56

  

Auch in der Forschung wird die Situation behinderter Menschen thematisiert, wie z.B. im 

Rahmen eines Forschungsschwerpunkts der Fakultät Philosophie und Bildungswissenschaft 

ĂBildung, Benachteiligung, Krankheit und Behinderung". Im Zuge dieses 

Forschungsschwerpunktes wird der Frage nachgegangen, wie Krankheit, Behinderung und 

andere Formen der Beeinträchtigungen die Bildungsprozesse beeinträchtigen und wie dem 

in weiterer Folge entgegengewirkt werden kann. Dazu gehºren die ĂFragen der 

Fr¿herkennung, der Rehabilitation, der āInklusionó, aber auch der Dimension von 

Beziehungsprozessen (pädagogische Interaktions- und Entwicklungsforschung) sowie der 

Alterung der europªischen Bevºlkerungñ (Entwicklungsplan 2006-2010: 71ff). 

Eine weitere Maßnahme für Studierende mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen ist, dass 

diese bei zugangsbeschränkten Studienrichtungen zusätzliche Plätze zugewiesen 

bekommen (Leistungsbericht 2008: 169ff). So wird im Leistungsbericht 2007 (S. 48) 

erwähnt, dass im Studienjahr 2006/07 13 Studierende mit schweren Behinderungen ohne 

Aufnahmeprüfung einen Studienplatz in Psychologie zugewiesen bekommen haben.  
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Tabelle 6 Aufwendungen für spezifische Maßnahmen für Studierende mit 
Behinderungen und/oder chronischen Erkrankungen in Euro 

Jahr 2008 2007 2006 2005 

Aufwendungen in ú 374.005,--* 328.334,--** 341.091,--*** k.A. 

Keine konkreten Angaben über die Verwendung der ausgewiesenen finanziellen Mittel in den 
Wissensbilanzen.  
* Laut Leistungsbericht 2008 wurden 249.000ú f¿r die Studienbeitragsbefreiung behinderter 
Studierender und 124.900ú für weitere Maßnahmen (z.B. Behindertenbeauftragte, Fachberatung für 
sehbehinderte Studierende) aufgewendet. 
** Laut Leistungsbericht 2007 wurden 209.000ú f¿r die Studienbeitragsbefreiung behinderter 
Studierender, 19.400ú für bauliche Maßnahmen (barrierefreier Zugang) und 99.900ú f¿r weitere 
Maßnahmen (z.B. Behindertenbeauftragte, Fachberatung für sehbehinderte Studierende) 
aufgewendet. 
*** Laut Tªtigkeitsbericht 2006 wurden 172.200ú f¿r die Studienbeitragsbefreiung behinderter 
Studierender, 68.800ú f¿r bauliche MaÇnahmen (barrierefreier Zugang) und 100.100ú f¿r weitere 
Maßnahmen (z.B. Behindertenbeauftragte, barrierefreie Homepage) aufgewendet. 
Quelle: Universität Wien, Wissensbilanzen 2005 ï 2008 

Im Jahr 2008 waren fünf Personen (aus der Personenkategorie des allgemeinen 

Universitätspersonals) in Einrichtungen für Studierende mit Behinderungen und/oder 

chronischen Erkrankungen tätig. In den Jahren 2006 und 2007 waren es jeweils sechs 

Personen (Wissensbilanz 2008: 48).  

3.6.3 Akzeptanz und Umsetzung der Maßnahmen 

Bei der Umsetzung von Maßnahmen für die Zielgruppe lassen sich drei Schwerpunkte 

festmachen: Zum einen bauliche Maßnahmen, die den barrierefreien Zugang zu allen 

Gebäuden und Räumlichkeiten sicherstellen sollen, zum anderen individuelle Unterstützung 

von Studierenden (z.B. Beratung, Einscannen von Literatur, abweichender Prüfungsmodus) 

und drittens der Erlass der Studienbeiträge.  

Hinsichtlich des barrierefreien Zugangs wird festgehalten, dass in den letzten Jahren 

bedeutende Fortschritte realisiert werden konnten, auch wenn noch nicht 100% aller 

Räumlichkeiten barrierefrei zu erreichen sind und sich insbesondere bei 

denkmalgeschützten Gebäuden Adaptierungen als schwierig erweisen. Es wird darauf 

hingewiesen, dass die Berücksichtigung der Barrierefreiheit bei Neubauten oder 

Sanierungen mittlerweile Ăein ganz klares Handlungs- und Planungsprinzip istñ (I26). In 

diesem Zusammenhang wird primär auf Personen mit Mobilitätsbeeinträchtigungen und 

Sehbeeinträchtigungen abgestellt. 

Das persönliche Verständnis der Zielgruppe ist bei allen Interviewpartnerinnen eher breit, 

d.h. umfasst neben körperlichen Beeinträchtigungen auch psychische oder chronische 

Krankheiten. Im Hinblick auf letztere wird festgehalten: ĂEs ist mir bewusst, dass es sich hier 

um eine gar nicht so kleine Gruppe handelt.ñ (I26) Bei der Maßnahmengestaltung stehen 

jedoch Mobilitäts- und Sehbeeinträchtigte im Vordergrund, zum Teil auch Personen mit 

Hörbeeinträchtigungen. Diese Einschränkung in der Praxis wird mit Ressourcenknappheit 
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und mit der Hemmschwelle von Personen mit nicht sichtbaren Beeinträchtigungen, sich zu 

outen und Bedürfnisse zu artikulieren, begründet. In der Beratung kann am ehesten eine 

breiter definierte Zielgruppe einbezogen werden. Ein Schwerpunkt der Beratung liegt 

mittlerweile auch auf Studieninteressierten bzw. deren Eltern, die sich schon im Vorfeld über 

die Rahmenbedingungen des Studiums erkundigen.  

Zu den zentralen Serviceleistungen für Studierende zählen die individuelle Beratung sowie 

die Organisation eines abweichenden Prüfungsmodus. Letzteres passiert in 

Zusammenarbeit mit den Studienprogrammleitungen und wird in der Umsetzung als relativ 

problemlos beschrieben. ĂIm Einzelfall sind nat¿rlich die Studienprogrammleitungen damit 

befasst, in der Kommunikation mit betroffenen Studierenden und betroffenen Prüfern eine 

individuell passende Regelung zu finden.ñ (I26)  

Handlungsbedarf wird in einer verstärkten Öffentlichkeitsarbeit für die Stelle des/r 

Behindertenbeauftragten gesehen. Dies deshalb, da die Umsetzung der Maßnahmen davon 

abhängt, dass Studierende ihren Unterstützungsbedarf artikulieren und sich an den/die 

Behindertenbeauftragten wenden. Es wird insbesondere im Zusammenhang mit nicht 

sichtbaren Beeinträchtigungen davon ausgegangen, dass Studierende Bedenken haben, 

sich zu melden, d.h. dass in diesem Kontext von einer hohen Dunkelziffer auszugehen ist. 

Um dem bis zu einem gewissen Grad zu begegnen erfolgt, ein Großteil der Beratung in 

anonymisierter Form, wie z.B. über E-Mail oder Telefon.  

In allen Interviews wird Vernetzung als wichtiger Aspekt der konkreten Arbeit für die 

Zielgruppe gesehen. Zum einen haben alle Interviewpartnerinnen Interesse an interner 

Kooperation, d.h. an einer Zusammenarbeit zwischen Behindertenbeauftragter, 

Behindertenvertrauensperson, ÖH und Vizerektorat. So wurde beispielsweise im Jänner 

2010 der erste ĂAbility-Brunchñ veranstaltet, der zur Sensibilisierung innerhalb der 

Universität, zur Vernetzung betroffener Studierender und Universitätsbeschäftigten beitragen 

soll. Für die Behindertenbeauftragte und die zuständige Vizerektorin spielt Vernetzung mit 

Einrichtungen außerhalb der Universität ebenfalls eine zentrale Rolle. Bei der 

Behindertenbeauftragten steht dabei neben außeruniversitären Einrichtungen, wie z.B. die 

Psychologische Studierendenberatung oder ĂAngstfrei studierenñ insbesondere der 

Austausch mit anderen Universitäten (Behindertenbeauftragten im Rahmen von Uniability) 

im Vordergrund, die Vizerektorin stellt dabei die Zusammenarbeit mit sozialen Einrichtungen 

bzw. mit Ministerien in den Vordergrund. Sie formuliert konkret Handlungsbedarf in der 

Ausgestaltung der Schnittstelle zwischen Sozialpolitik und Universität, v.a. hinsichtlich 

finanzieller Förderungen für Studierende mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Es geht 

darum, Synergien zu stärken und die Situation für betroffene Studierende zu vereinfachen. 

ĂEs wªre sicher notwendig hier die Schnittstellen hin zu Sozialministerium und 

Sozialeinrichtungen enger zu knüpfen. Und dort auch Druck auszuüben, dass Studierende 

entsprechende Unterst¿tzungen bekommen.ñ  
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Probleme im Zusammenhang mit der Umsetzung von Maßnahmen stellen aus Sicht der 

Interviewpartnerinnen zum einen der niedrige Bekanntheitsgrad der 

Behindertenbeauftragten sowie des Blindenarbeitsplatzes dar, zum anderen werden 

finanzielle Restriktionen im Zusammenhang mit baulichen Maßnahmen und mit gehörlosen 

Studierenden thematisiert. Von Seiten der ÖH wird das Herausfallen aus dem Fördersystem 

thematisiert, wenn aufgrund einer gesundheitlichen Beeinträchtigung Studienverzögerungen 

auftreten ï insbesondere in jenen Fällen in denen kein Behindertenausweis vorliegt. ĂDer 

Umgang mit Beeinträchtigungen ist wenig flexibel. Also, dass es zum Beispiel bei vielen 

Dingen auf den Behindertenpass ankommt, der an mindestens 50% Behinderung gebunden 

ist. (...) Also es gibt einfach viele Leute, die so durchfallen durch das System.ñ 

3.6.4 Zusammenfassende Betrachtung  

An der Universität Wien wurde relativ früh die Stelle eines/r Behindertenbeauftragten 

eingerichtet, d.h. die Thematik ist schon länger präsent. Im Gegensatz zur Universität Linz, 

zur Universität Klagenfurt oder zur Technischen Universität Wien gibt es jedoch keinen 

etablierten Forschungsschwerpunkt, durch den sich Synergien bei der Entwicklung von 

Unterstützungsmaßnahmen ergeben. 

Bei der Umsetzung von Maßnahmen für die Zielgruppe wird die Einbindung in das Diversity 

Management der Universität nicht erwähnt. Vielmehr ist die Situation an der Universität Wien 

durch die Bereitstellung von spezifischen Maßnahmen für die Zielgruppe und klar 

formulierten Zugangskriterien geprägt. D.h. im Gegensatz zu den meisten anderen 

Universitäten wird dem Finden von individuellen Lösungen nicht die zentrale Bedeutung 

zugeschrieben bzw. wäre ein solcher Ansatz schon alleine aufgrund der Größe der 

Universität wahrscheinlich nicht realisierbar. D.h. es wird verstärkt auf die Entwicklung von 

institutionalisierten Maßnahmen mit klar definierten Zugangs- bzw. Anspruchsbedingungen 

gesetzt.  

Im Vergleich zu den anderen Universitäten wird die Situation von Studierenden mit 

Hörbeeinträchtigungen weniger stark problematisiert. Für diese Gruppe wird auch 

Handlungsbedarf gesehen und eine österreichweit einheitliche Regelung gefordert, doch 

wird diese nicht so herausgestrichen, wie dies an anderen Universitäten der Fall war.  

3.7 Wirtschaftsuniversität Wien 

Den Ursprung hatte die WU Wien in der 1898 gegr¿ndeten Ăk.k. Exportakademieñ, die eine 

umfassende Ausbildung für den Außenhandel vermitteln sollte. 1919 erfolgte die 

Umwandlung in die staatliche ĂHochschule f¿r Welthandelñ. Der dritte Namenswechsel 

erfolgte im Zuge der Universitätsneuorganisation 1975, bei der die Umbenennung in 

ĂWirtschaftsuniversitªt Wienñ erfolgte. Die letzen 30 Jahre waren von einem stetigen Anstieg 

der Studierendenzahlen geprägt. Aus diesem Grund wurde Ende der 1970er Jahre die 

Errichtung eines Neubaus ins Auge gefasst. 1982 wurde das Universitätszentrum 
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Althanstraße, das über dem Frachtenbahnhof des Wiener Franz-Josefs-Bahnhofs errichtet 

wurde, eröffnet. Der Neubau war für rund 9.000 Studierende konzipiert, eine Zahl, die 

bereits bei Fertigstellung schon überschritten wurde. D.h. es mussten weiterhin Wohnungen 

in der Umgebung für wissenschaftliche Einheiten angemietet werden. In den Jahren 2008 

und 2009 erfolgte die Planung eines WU-Neubaus, einer Campus-Universität, die im 2. 

Wiener Gemeindebezirk in Praternähe errichtet werden soll. Der Spatenstich soll 2010 

erfolgen und die Fertigstellung ist für 2013 geplant.  

Die Lehre an der WU erfolgt in 12 Departments
57

, während die Forschung interdisziplinären 

Forschungsinstituten zugeordnet ist. Die bestehenden Forschungsinstitute können sieben 

Forschungsschwerpunkten
58

 zugeordnet werden. Die Forschungsinstitute dienen der 

Profilierung der WU-Forschung und der Intensivierung der Kontakte zur Wirtschaft. Bislang 

wurden 14 Forschungsinstitute, die interdisziplinär ausgerichtet und über 

Departmentgrenzen hinweg konzipiert sind, an der WU eingerichtet. Konkret handelt es sich 

um die Forschungsinstitute Altersökonomie, Europafragen, Gender and Diversity in 

Organizations, Internationale Besteuerung, Kooperationen und Genossenschaften, Mittel- 

und Osteuropäisches Wirtschaftsrecht, Nonprofit-Organisationen, Managing Sustainabilty, 

Rechenintensive Methoden, Regulierungsökonomie, Supply Chain Management, 

Versicherungswesen, Gesundheitsmanagement und Gesundheitsökonomie sowie Raum- 

und Immobilienwirtschaft.  

Die Leistungsvereinbarung 2007-2009 (S. 5) enthält für die WU die Zielsetzung, sich 

langfristig als europäische Spitzen-Wirtschaftsuniversität zu etablieren. Der 

Entwicklungsplan (Entwicklungsplan 2009: Z99ff) formuliert als konkretes Ziel, im 

deutschsprachigen Raum zu den TOP5 und in Europa zu den TOP15 

Wirtschaftsuniversitäten bzw. Wirtschaftsfakultäten zu gehören. Diese internationale 

Positionierung soll durch eine internationale Akkreditierung (EQUIS-Akkreditierung durch die 

EFMD ï European Foundation of Management Development) sichtbar gemacht werden.  

Seit Februar 2007 ist die WU Wien EQUIS-akkreditiert (European Quality Improvement 

System), wobei auf folgende Kriterien abgestellt wurde: klares Leitbild, ein der Bologna-

Architektur entsprechendes Studienangebot, Qualität und Praxisbezug der Lehre sowie 

internationale Ausrichtung des Studienprogramms. Durch die mit EQUIS verbundene 

Qualitätskontrolle soll das Aufdecken von Schwachstellen möglich und deren Beseitigung 

beschleunigt werden (Wissensbilanz 2008: 16). Die Akkreditierung stellt eine Antwort auf die 
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 Diese sind: Marketing; Finanzwirtschaft und Rechnungswesen; Management; Unternehmensführung und 

Innovation; Welthandel; Informationsverarbeitung und Prozessmanagement; Volkswirtschaft; 

Unternehmensrecht, Arbeits- und Sozialrecht; Öffentliches Recht und Steuerrecht; Sozialwissenschaften; 

Fremdsprachliche Kommunikation; Statistik und Mathematik. 
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 Die sieben Forschungsschwerpunkte sind: Finanzwirtschaft; International Tax Coordination; 

Zentraleuropäischer Wirtschaftsraum; Innovation, Kommunikation und Information in und zwischen 

Unternehmen und Institutionen; Wachstum, Beschäftigung und Wettbewerbsfähigkeit in Europa; 

Wirtschaftsrecht; Computing, Informationstechnologie und Entscheidungsunterstützung. 
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steigende Konkurrenz- und Wettbewerbssituation infolge der zunehmenden 

Internationalisierung und Globalisierung der Bildungslandschaft dar (Entwicklungsplan 2005: 

3).  

Derzeit (WS 2009/10) studieren an der WU rund 26.850 Personen, von denen knapp die 

Hälfte weiblich ist (Frauenanteil: 49,2%) und jede/r Vierte aus dem Ausland stammt (Anteil 

ausländische Studierende: 23,4%). Die durchschnittliche Studiendauer im Diplomstudium 

beträgt 11,3 Semester (Wissensbilanz 2008: 73).  

Charakteristisch für die WU ist eine stark steigende Studierendenzahl bei beengten 

räumlichen Verhältnissen. Es wird in allen Strategiepapieren der WU auf dieses Dilemma 

und die Notwendigkeit einer Studienplatzfinanzierung hingewiesen (wie z.B. im 

Entwicklungsplan 2005: 7). Aufgrund des steigenden Andrangs von Studierenden wurde an 

der WU die Studieneingangsphase so konzipiert, dass die Fortführung des Studiums nur 

möglich ist, wenn alle nach den ersten zwei Semestern vorgesehenen Prüfungen erfolgreich 

absolviert sind. Die Studieneingangsphase umfasst im Bachelorstudium 14 (Wirtschafts- und 

Sozialwissenschaften) bzw. 15 (Wirtschaftsrecht) Lehrveranstaltungen und Prüfungen, die 

mit Ausnahme einer Lehrveranstaltung für beide Bachelorstudien ident sind. Die 

ĂErfolgsquoteñ der Studierenden im Bachelor- und Diplomstudium liegt bei 23% 

(Wissensbilanz 2008: 74).  

In ihrem Leitbild, wie es im Entwicklungsplan (in der Fassung vom 24.4.2009; S. 3) formuliert 

ist, bekennt sich die WU zur Berücksichtigung der Erfordernisse von Menschen mit 

Behinderungen. In der ersten Version des Entwicklungsplans aus dem Jahr 2005 wurden 

Menschen mit Behinderungen (Studierende, Beschäftigte) noch nicht thematisiert.  

3.7.1 Studierende mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen 

An der Wirtschaftsuniversität Wien liegt der Anteil der Studierenden, die nach eigenen 

Angaben gesundheitlich beeinträchtigt sind, mit 17,1% unter dem Durchschnitt der 

wissenschaftlichen Universitäten. 10,1% aller Studierenden sind chronisch krank, 6,3% von 

einer sonstigen gesundheitlichen Beeinträchtigung betroffen und 0,7% haben eine 

Behinderung. Auch dieser Wert liegt deutlich unter dem Durchschnitt der wissenschaftlichen 

Universitäten (1,4%). Einen Behindertenausweis haben 0,2% aller Studierenden der WU.  

Bei 3,1% aller Studierenden wirkt sich die gesundheitliche Beeinträchtigung ständig negativ 

im Studienalltag aus, bei weiteren 7,9% zeitweise. An der WU sind alle Formen 

gesundheitlicher Beeinträchtigungen (ausgenommen Sprach- bzw. Sprechbeeinträchtigung) 

vertreten. Insgesamt haben 4,1% aller Studierenden eine Allergie bzw. Atemwegserkrankung 

und 1,8% aller Studierenden eine andere gesundheitliche Beeinträchtigung. Von einer 

psychischen Erkrankung bzw. Störung sind 1,7% aller Studierenden betroffen, 0,6% haben 

eine chronische Erkrankung. Wesentlich seltener sind Hör- und Sehbeeinträchtigungen 
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(jeweils 0,2%) und Mobilitätsbeeinträchtigungen (0,1%) von den Studierenden genannt 

worden. Eine mehrfache Beeinträchtigung weisen 2,3% aller Studierenden auf.  

Studierende, die gesundheitliche Beeinträchtigungen aufweisen, die sich auch im Studium 

auswirken, werden im Folgenden als betroffene Studierende bezeichnet.
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Knapp die Hälfte der betroffenen Studierenden (49,5%) nennt als Schwierigkeiten, die im 

Studienalltag aufgrund ihrer gesundheitlichen Beeinträchtigung bestehen, Probleme mit der 

Studienorganisation. An zweiter Stelle werden Probleme durch unvorhergesehene 

Studienunterbrechungen wahrgenommen (48,6%). Studierende mit psychischen 

Erkrankungen geben dies überdurchschnittlich oft an (67,4%). 47,6% sehen Probleme mit 

dem Prüfungsmodus, 30,4% haben Probleme durch fehlende Ausstattung mit geeigneten 

Lehrmitteln und 21,4% nennen Probleme mit der Abwicklung von Förderanträgen (dies 

betrifft 31,2% der psychisch kranken Studierenden). Ein Fünftel der betroffenen 

Studierenden (20,2%) gibt an, dass sie Schwierigkeiten durch fehlendes Serviceangebot 

haben und 13,9% haben Probleme aufgrund baulicher Gegebenheiten.  

Als Maßnahmen, die den Studienalltag erleichtern würden, nennen betroffene Studierende 

am häufigsten die Veränderung in der Studienorganisation (51,7%), gefolgt vom Ausbau von 

Fernstudienelementen (41%) und veränderten Förderbestimmungen (30,9%). 17,9% geben 

an, dass der Ausbau von Beratungsangeboten im Studienalltag hilfreich wäre und 16,2% 

nennen als erleichternde Maßnahme den Ausbau von Serviceeinrichtungen. Als weitere 

Maßnahmen werden bauliche Veränderungen an der Hochschule (13,2%), der Einsatz 

technischer Hilfsmittel (12,4%) und barrierefrei zugängliche Internetseiten (8,5%) genannt.  

Insgesamt gibt ein Viertel der betroffenen Studierenden (25,3%) an, dass nicht auf die 

spezifischen Bedürfnisse im Studienalltag aufgrund der gesundheitlichen Beeinträchtigung 

eingegangen wird; rund zwei Drittel hat keine spezifischen Bedürfnisse. Der Anteil der 

Studierenden, die ihre Beeinträchtigung an der Universität verdeckt halten möchten, liegt mit 

37,2% deutlich unter dem Durchschnitt der wissenschaftlichen Universitäten (48,5%). 

Studierende mit psychischen Erkrankungen geben dies jedoch überdurchschnittlich oft an 

(65,7%). 

Der Bekanntheitsgrad der/s Behindertenbeauftragten liegt mit 1,9% deutlich unter dem 

Vergleichswert der wissenschaftlichen Universitäten (7,7%). Keine/r der RespondentInnen 

hat sich bereits an den/die Behindertenbeauftragten gewandt.  
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 Für die Wirtschaftsuniversität Wien können für die Gruppen der Mobilitäts-, Sehbeeinträchtigten, Sprach-, 

Sprech- und Hörbeeinträchtigten sowie chronisch Erkrankten aufgrund der geringen Fallzahlen in der Umfrage 

(n<30, d.h. weniger als 30 Personen in der jeweiligen Gruppe haben sich an der Umfrage beteiligt) keine 

weiterführenden, differenzierten Auswertungen gemacht werden. 
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3.7.2 Maßnahmen für Studierende mit Behinderungen oder gesundheitlichen 

Beeinträchtigungen 

In den Jahren 2005 bis 2007 standen v.a. bauliche Maßnahmen im Vordergrund, um für 

Studierende mit Behinderungen einen barrierefreien Zugang zu schaffen. Zu Beginn dieses 

Prozesses startete die WU gemeinsam mit der ÖH einen Aufruf an die Betroffenen, sich mit 

konkreten Verbesserungsvorschlägen für behinderte Studierende an die Universitätsleitung 

zu wenden (Wissensbilanz 2005: 28). Seit 2005 ist die WU über die Garage barrierefrei 

zugänglich, seit 2006 sind in den großen Hörsälen des UZA1 und UZA3 Plätze für 

RollstuhlfahrerInnen vorhanden. 2006 wurde auch ein Behindertenterminal in der Aula 

eingerichtet und beim Eingang in den Kern D des UZA1 eine Gegensprechanlage (mit 

Behindertenlogo) zur Portierloge angebracht, sodass jederzeit Unterstützung beim Zugang 

ins Gebäude angefordert werden kann. Weiters wurde die Alarmeinrichtung in den 

Behinderten-WCs verbessert. Im Jahr 2007 wurde darüber hinaus der barrierefreie Zugang 

zu den PC-Schulungsräumen hergestellt und dort ein Selbstbedienungsterminal sowie ein 

Rechner für RollstuhlfahrerInnen installiert. Im Jahr 2007 wurde parallel zum 

Architekturwettbewerb für den Neubau der WU ein Teilprojekt gestartet, das zur Erstellung 

eines Maßnahmenkatalogs für die barrierefreie Gestaltung der neuen WU über den 

gesetzlich definierten Mindeststandard hinaus führen soll. Dabei soll insbesondere auf 

Sehbeeinträchtigte, Hörbeeinträchtigte und RollstuhlfahrerInnen Rücksicht genommen 

werden (Wissensbilanz 2007: 32).  

Eine weitere Maßnahme, die sich an Studierende mit Behinderungen und/oder 

gesundheitlichen Beeinträchtigungen richtet, ist der Erlass der Studienbeiträge. Studierende, 

die nach bundesgesetzlichen Vorschriften einen Behinderungsgrad von mindestens 50% 

aufweisen, können einen Antrag auf Erlass des Studienbeitrags stellen (Nachweis: 

Behindertenausweis). Dies gilt auch im Falle einer Krankheit, die zu einer Hinderung am 

Studium für zumindest zwei Monate führt (Nachweis: fachärztliche Bestätigung).
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Bis zur Ernennung eines/r Behindertenbeauftragten Ende 2008 war die ÖH Ansprechperson 

für die Belange von Studierenden mit Behinderungen oder chronischen Krankheiten. 

Darüber hinaus wurde kein Bedarf an einer gesonderten Einrichtung für die Zielgruppe 

gesehen (Wissensbilanz 2006: 43; Wissensbilanz 2007: 62). Erst mit 1.12.2008 wurde aus 

den Mitteln des Globalbudgets der WU Wien die Stelle einer Behindertenbeauftragten für 

Studierende eingerichtet, die sich exklusiv um die Angelegenheiten dieser Zielgruppe 

kümmert. Daneben gibt es eine Behindertenvertrauensperson für das allgemeine 

Universitätspersonal.  

Weiters wurde im Jahr 2008 in Zusammenarbeit mit der Caritas mit der Planung eines 

besonderen Mentoringsystems zur Unterstützung seh- und hörbehinderter Studierender im 

Studienalltag begonnen. Es ist geplant, das Programm gemeinsam mit der ÖH WU 
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umzusetzen (Wissensbilanz 2008: 36). In der Leistungsvereinbarung 2010-2012 (S. 31) ist 

dieses Mentoringprogramm in Kooperation mit der Caritas auch enthalten, allerdings liegt 

der Schwerpunkt nunmehr auf Menschen mit Migrationshintergrund oder AsylantInnen. 

Die folgende Darstellung der in den Wissensbilanzen ausgewiesenen Aufwendungen für die 

Zielgruppe ist insofern unterschätzt, als die Kosten für die Behindertenbeauftragte nicht 

enthalten sind.  

Tabelle 7 Aufwendungen für spezifische Maßnahmen für Studierende mit 
Behinderungen und/oder chronischen Erkrankungen in Euro 

Jahr 2008 2007 2006 2005 

Aufwendungen in ú 12.000,--* 34.500,--** 4.300,--*** k.A. 

* Kosten für die Wartung der barrierefreien Web-Seite. 
** Kosten für die barrierefreie Web-Seite, deren Testung und Wartung sowie Kosten für Veränderungen 
der Infrastruktur (Notrufe, Anschaffung behindertengerechter Tische etc.). 
*** Kosten für Behindertenparkplätze und behindertengerechte Sitzplätze in Hörsälen.  
Quelle: Wirtschaftsuniversität Wien, Wissensbilanzen 2005 ï 2008 

3.7.3 Akzeptanz und Umsetzung der Maßnahmen 

Nach Einschätzung der InterviewpartnerInnen lassen sich bei der Umsetzung von 

Maßnahmen zwei Schwerpunkte ausmachen: Einerseits bauliche Maßnahmen, die einen 

barrierefreien Zugang zur Universität sicherstellen sollen, anderseits Serviceleistungen und 

Beratung für Studierende bzw. Studieninteressierte.  

Bauliche Maßnahmen 

Bei den baulichen Maßnahmen wird unterschieden zwischen dem aktuellen Standort und 

dem geplanten Neubau. Der aktuelle Standort der WU und die angemieteten Gebäude 

sollen barrierefrei zugänglich sein, wobei insbesondere auf Mobilitätsbeeinträchtigte 

(RollstuhlfahrerInnen) abgestellt wird. Es wurde in den letzten Jahren eine Reihe von 

Maßnahmen gesetzt, die sich jedoch an den bestehenden Gegebenheiten orientieren 

(müssen) und daher nicht immer als optimal empfunden werden. Das Hauptgebäude der 

WU wurde zu einem Zeitpunkt errichtet als Ădas Bewusstsein noch nicht in dem Maß da war. 

(é) Wir versuchen halt gewisse Basics zu schaffen, das ist gar keine Frage, wobei hier der 

Schwerpunkt bei den Behinderungen im Bewegungsbereich liegt, also Rollstuhlfahrer oder 

gehbehinderte Personen.ñ (I9) ĂAlso ich w¿rde sagen, wir sind barrierefrei. Wir kommen mit 

dem Lift ¿berall hin. (é) Die Lifte sind allerdings sehr eng, aber das kann man, glaube ich, 

nicht mehr ªndern.ñ (I49) Es wird versucht, Barrieren für Studierende abzubauen und dabei 

Ăanlassbedingt zu lernenñ (I49), wobei stark auf die Rückmeldungen von betroffenen 

Studierenden abgestellt wird. Es wird von Beispielen berichtet, dass Studierende flexible 

Haltegriffe in behindertengerechten WCs gewünscht haben oder Probleme mit dem 

Handling bestimmter Serviceterminals hatten. Auf diese Dinge wurde zunächst 
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anlassfallbezogen eingegangen und in der Folge eine allgemeine Lösung gesucht. Es wird 

auch mit Stolz darauf verwiesen, dass die WU bei der BeSt 2009 erstmals als Ăbarrierefreie 

Universitªtñ bezeichnet wurde. 

Anders stellt sich die Situation beim Neubau dar, bei dessen Planung barrierefreier Zugang 

integraler Bestandteil war. ĂWir stellen schon den Anspruch, eine mºglichst allumfassende 

Barrierefreiheit umzusetzen.ñ (I44) Es wird dabei auch als Schwierigkeit angesprochen, dass 

Barrierefreiheit für unterschiedliche Gruppen von gesundheitlich Beeinträchtigten jeweils 

etwas anderes bedeutet und es keine Ăone fits allñ-Lösung gibt. ĂEs ist auch so, dass es ein 

sehr großes Spektrum verschiedenster Arten von Behinderungen gibt, wo sich teilweise 

MaÇnahmen auch widersprechen.ñ (I44) Konkret wird als Beispiel genannt, dass 

RollstuhlfahrerInnen mit taktilen Leitsystemen Schwierigkeiten haben können. Darüber 

hinaus werden auch gegensätzliche Ansprüche von ArchitektInnen bzw. DesignerInnen und 

gesundheitlich beeinträchtigten Studierenden bzw. mit funktionalen Anforderungen 

angesprochen. ĂEs macht einen Unterschied, ob ein Sehbehinderter auf ein taktiles 

Leitsystem trifft oder ein Nicht-Sehbehinderter. Für den Nicht-Sehbehinderten ist es teilweise 

hinderlich. Zum Beispiel, Rillen in Böden oder auch Kanten, die die Leitrillen darstellen soll, 

werden zu Stolperfallen, es kann sich Wasser da drinnen sammeln und das kann dann 

gefrieren im Winter und so weiter.ñ (I44) 

Bei der Planung des Neubaus werden hinsichtlich Barrierefreiheit drei Kategorien von 

Maßnahmen unterschieden: Zunächst jene Maßnahmen, die gesetzlich gefordert sind (z.B. 

ÖNORM). Es wird jedoch problematisiert, dass diese primär auf Mobilitätsbeeinträchtigte 

bzw. RollstuhlfahrerInnen abstellen, bzw. die Anforderungen für diese Zielgruppe konkret 

ausformuliert sind, während andere Zielgruppen nur am Rande erwähnt werden. ĂDie 

Bauordnung konzentriert sich sehr stark auf Gehbehinderungen. Für Seh- und 

Hºrbeeintrªchtigte gibt es noch ganz, ganz wenig. Zwar steht dort ein Satz, āsoll man auch 

ber¿cksichtigenó, aber die Lºsungen, da geht es immer um Rollstuhlfahrer und nie um 

Personen, die mit dem Blindenstock kommen.ñ (I44) Die zweite Kategorie von Maßnahmen 

wird als Ăbest practiceñ-Kategorie bezeichnet. Dazu zählen Maßnahmen, die über den 

geforderten Mindeststandard hinausgehen, die jedoch als sinnvoll erachtet werden oder sich 

in der Vergangenheit bewährt bzw. als Defizit herausgestellt haben. So wird beispielsweise 

eine höhere Dichte an Behinderten-WCs angestrebt oder nicht nur ein Leitsystem installiert, 

sondern nach Möglichkeit zwei verschiedene Varianten der Taktilität. Dazu kommt die 

Kategorie der Ănice-to-haveñ-Maßnahmen, wo versucht wird, möglichst viel an künftigen 

Anforderungen zu antizipieren bzw. einzuplanen. Angesprochen werden Leitsysteme, die 

über elektronische Geräte funktionieren und in der Schweiz bereits zum Einsatz kommen, 

aber derzeit noch nicht die gesetzlichen Vorgaben erfüllen. Maßnahmen, die in diese 

Kategorie fallen sind Ăimmer so ein bisschen ein Kostenthemañ (I44). Derzeit läuft gerade 

der Entscheidungsprozess, welche Maßnahmen realisiert bzw. finanziert werden (können). 
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Neben den Kosten, die mit dem angestrebten hohen Level an Barrierefreiheit und auch 

Brandschutz einhergehen, werden zwei weitere Problembereiche angesprochen. Zum einen 

gehen mit diesem hohen Level auch höhere Instandhaltungs- und Wartungskosten einher, 

die bislang noch nicht berücksichtigt und generell auch noch nicht umfassend thematisiert 

wurden. ĂBarrierefrei neu zu bauen, o.k. das würde man noch irgendwie unterbringen im 

Budget. Aber das dann mit den gleichen Betriebskosten zu betreiben, das ist unrealistisch.ñ 

(I44) Weiters erfordert eine Infrastruktur auf diesem Niveau auch geschultes Personal, das 

damit umgehen und auch Support für Betroffene anbieten kann. Man könne Ăkeinen Portier 

nehmen, der nicht entsprechend geschult und ausgebildet ist. Das kostet einfach mehr, 

wenn man jemanden anfordert mit zusªtzlichen Ausbildungen.ñ (I9) 

Das zweite angesprochene Problem betrifft die notwendige Expertise für barrierefreies 

Bauen generell und auch für die Anforderungen von unterschiedlichen Zielgruppen. Diese 

sei bei ArchitektInnen per se nicht vorhanden und müsse extern zugekauft werden. 

Gleichzeitig erfordere dies auch Sensibilisierungsarbeit im gesamten Projektteam. Es wird 

problematisiert, dass es kaum auf diesen Bereich zugeschnittene 

Weiterbildungsmaßnahmen gäbe. 

Service für Studierende 

Die Stelle der Behindertenbeauftragten wurde Ende 2008 eingerichtet und mit einer freien 

Dienstnehmerin besetzt, die acht Wochenstunden zur Verfügung hat. Es handelt sich dabei 

um eine langjährige Mitarbeiterin der WU, die in der Prüfungsabteilung tätig war und die 

Funktion der Behindertenbeauftragten nach ihrer Pensionierung übernommen hat. Sie war 

davor auch schon Ansprechperson für betroffene Studierende, v.a. im Zusammenhang mit 

abweichenden Prüfungsmodi. Sie formuliert die Aufgabe der Stelle wie folgt: ĂDas 

Funktionsziel meiner Stelle ist die Bewusstseinsbildung für die Anliegen behinderter oder 

chronisch kranker Studierender, Aufzeigen allfälliger notwendiger Verbesserungen bei der 

Zugänglichkeit zu den Gebäuden und Hörsälen der WU und entsprechende Integration und 

Barrierefreiheit im Studienalltag.ñ Zu ihren konkreten Aufgaben zählen die Beratung von 

Studieninteressierten wie auch von Studierenden im Studienalltag, die Prüfung der 

Voraussetzungen für einen abweichenden Prüfungsmodus und die Organisation der 

konkreten Prüfungsabwicklung. Dazu zählt die Rücksprache mit PrüferInnen, die 

Veranlassung der Aufbereitung von Prüfungsunterlagen, Organisation von eigenen Räumen 

und Prüfungsaufsicht, Bereitstellen von WU-Laptops etc. Weiters fungiert die 

Behindertenbeauftragte als Schnittstelle zu Lehrenden oder internen Abteilungen, wenn es 

darum geht, spezifische Bedürfnisse gesundheitlich beeinträchtigter Studierender zu 

thematisierten. Darüber hinaus wird die Vernetzung mit den Behindertenbeauftragten 

anderer Universitäten (über Uniability) sowie die Teilnahme an einschlägigen Seminaren 

oder Konferenzen als wichtiger und hilfreicher Teil der Funktion beschrieben.  



I H S ð Wroblewski, Laimer / Gesundheitlich beeinträchtigte Studierende: Fallstudien  ð 79 

Der Tätigkeit der Behindertenbeauftragten liegt eine umfassende Definition der Zielgruppe 

zugrunde, die auch nicht sichtbare, psychische und kognitive Beeinträchtigungen umfasst. 

Es wird dabei auch nicht auf einen Behindertenausweis abgestellt. ĂMir reicht eine ªrztliche 

Bestªtigung.ñ Die Prüfung der Voraussetzungen für einen abweichenden Prüfungsmodus 

erfolgt einmalig, d.h. wenn Studierende einmal einen abweichenden Prüfungsmodus 

erhalten haben, gilt der Anspruch für das gesamte Studium. Die Behindertenbeauftragte wird 

auch von Studierenden mit unterschiedlichsten Formen der Beeinträchtigung angesprochen 

und aufgrund ihrer früheren Tätigkeit an der WU schätzt sie ihre Bekanntheit unter 

Lehrenden relativ hoch ein.  

Als schwierig in der Umsetzung wird der Umgang mit Studierenden mit psychischen 

Beeinträchtigungen bezeichnet. Bei einer starken psychischen Beeinträchtigung Ăist der 

Behindertenbeauftragte ¿berfordert, glaube ich. (é) es lªuft eigentlich darauf hinaus, dass 

ich mit ihnen rede oder dass ich sie zur psychologischen Studierendenberatung schicke.ñ Es 

gibt aber auch Beispiele, wo Studierende mit psychischen Beeinträchtigungen abweichende 

Prüfungsmodi zugestanden bekommen haben, z.B. eine mündliche Prüfung als Ergänzung 

zu einer schriftlichen, um den Druck bei der schriftlichen Prüfung zu reduzieren. 

Handlungsbedarf formuliert die Behindertenbeauftragte zum einen hinsichtlich Studierenden, 

die Legasthenie haben. Hier liegen zu wenige Informationen über taugliche 

Unterstützungsmaßnahmen vor, d.h. Erfahrungen wie sie z.B. in den USA bereits gemacht 

wurden. Darüber hinaus besteht dringender Bedarf an Sensibilisierung unter allen 

Universitätsangehörigen und auch außerhalb der Universität. ĂAllgemein, das ist jetzt nicht 

nur die WU oder eine andere Universitªt, man ist nicht genug sensibilisiert.ñ  

3.7.4 Zusammenfassende Betrachtung  

An der WU nimmt die Thematik des barrierefreien Zugangs zur Universität insbesondere im 

Zusammenhang mit dem Neubau eine zentrale Rolle ein. Dabei wird zwischen 

unterschiedlichen Formen der Beeinträchtigung differenziert und versucht ein möglichst 

umfassendes Konzept von Barrierefreiheit zu realisieren. Der Planungsprozess für den 

Neubau ist durch Einbeziehung von ExpertInnen für Barrierefreiheit sowie begleitende 

Sensibilisierungsmaßnahmen innerhalb des WU-Planungsteams gekennzeichnet.  

Auch die individuelle Unterstützung von Studierenden spielt eine zentrale Rolle und richtet 

sich an eine breit definierte Zielgruppe. Hier wird versucht, basierend auf Anlassfällen 

generelle Lösungen zu entwickeln, wodurch Unterstützungsangebote institutionalisiert 

werden. Charakteristisch für die Serviceleistungen für die Zielgruppe ist zum einen die 

langjährige Erfahrung der Behindertenbeauftragten, der auch ein hohes Maß an Reflexion 

zugrunde liegt. Nicht thematisiert wurde jedoch, inwieweit mit den hohen 

Leistungsanforderungen für Studierende mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen 

spezifische Selektionseffekte verbunden sind. 












































































































































































































































